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Editorial

Liebe Strahlenschutz-Freunde
Wer von Ihnen – wie auch ich – den

fachlichen Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch auf der persönlichen

Ebene für etwas sehr Nützliches und manch-
mal sogar Unterhaltsames hält, der darf sich
freuen: Wir Strahlenschützer sind offenbar der-
zeit sehr aktiv am und im Tagen. Schon im
vorigen Heft konnten wir über das FS-Fuku -
shima-Symposium im Mai 2012 in Mainz be -
richten. In diesem Heft finden Sie sogar gleich
sechs Tagungsberichte, vier davon ganz aktuell
aus den Monaten Mai und Juni 2012. An der
Spitze, wie könnte es anders sein, steht klar der
13. Internationale IRPA-Kongress in Glasgow.
Ein kurzer Blick auf die IRPA-Statistik vorab:
Mit dem ersten dieser Kongresse 1966 in Rom

hat es sieben internationale IRPA-
Tagungen – also die Mehrzahl – in
Europa ge geben, zwei in Nordame-
rika und je eine im Nahen Osten,
in Australien, Japan und Südame-
rika. Ähnlich sieht es bei den IRPA-
Präsidenten aus. Auch im Präsiden-
tenamt ist Renate Czarwinski die

siebte aus Europa kommende – und die zweite
weib liche – Person. Fünf weitere Präsidenten
waren Amerikaner, einer schließlich war Süd-
afrikaner. Die regionale Zusammensetzung 
des gerade neu gewählten Executive Council
ergibt fünf Europäer, vier Nordamerikaner,
einen Südamerikaner und zwei Vertreter des
asiatischen Raums. Jeder mag aus dieser Statis-
tik seine eigenen Schlüsse über die Entstehungs-

oder jetzigen Heimatländer des professionellen
Strahlenschutzes ziehen.
Entschuldigung, jetzt habe ich mich wohl
etwas vom eigentlichen Thema ablenken las-
sen – der IRPA 13-Tagung in Glasgow. Ein aus-
führlicher Bericht steht in diesem Heft ab S. 72.
Ich nehme aber hier schon vorweg: Es war mit
1.500 Teilnehmern und auch sonst in jeder
Hinsicht ein Kongress der Superlative. Und 
ich weiß, was ich da sage, war ich doch von
Anfang an mit einer Ausnahme bei allen inter-
nationalen IRPA-Kongressen dabei.
Zum Stichwort IRPA noch ein Blick in die
Zukunft. Wie im Associate Society Forum in
Glasgow berichtet wurde, hat sich
die IRPA für die kommenden acht
Jahre viel vorgenommen, nämlich
zur weltweit gehörten und beachte-
ten Stimme des Strahlenschutzes
zu werden. So edel dieses Streben, 
so gewiss notwendig dieses Streben – ich hege
dennoch leise Zweifel an der Umsetzbarkeit.
Der FS arbeitet ja auf nationaler Ebene inten-
siv an der gleichen Aufgabe. Ein herzliches
Glückauf! dazu von dieser Stelle der IRPA mit
Renate Czarwinski an der Spitze, und dem FS
ebenso. Sehen wir es so: Wie so oft im Leben,
ist auch hier der Weg das Ziel.
Und noch auf eine – ich möchte fast sagen
epochemachende – Neuerung in diesem Heft
der StrahlenschutzPRAXIS darf ich Sie hinwei-
sen: Nicht zuletzt dank der Initiative von Sven
Nagels ist das digitale Zeitalter endgültig bei
uns eingezogen: Wir bringen QR-Codes zum
direkten Herunterladen von entsprechenden
Informationen oder Dateien, diesmal für Apps.
Und falls Sie etwa nicht wissen sollten, was
das ist – Sie erfahren es ab S. 69.
Und wir machen inzwischen schon mal das
nächste Heft.

Rupprecht Maushart
Schriftleiter StrahlenschutzPRAXIS

Ist der
professionelle
Strahlenschutz
europäisch?

Der Weg
ist das Ziel
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Strahlenschutz in der modernen Medizin
Teil 1: Röntgendiagnostik

AUTOREN

Klaus Ewen
Andreas Grust
Bernd Hoberg
Walter Huhn

ANMERKUNG DER SCHRIFTLEITUNG

Die hier mit dem Teil 1 „Röntgendiagnostik“ begonnenen
Schwerpunktbeiträge zum Generalthema „Strahlenschutz in
der modernen Medizin“ werden in loser Folge mit dem Teil 2
„Nuklearmedizin“ und dem Teil 3 „Strahlentherapie“ fortge-
setzt werden.

DANK

Die Schriftleitung dankt unserem SSP-Redaktionskomitee-Mit-
glied Klaus Ewen für die Auswahl und Zusammenstellung
der Unterthemen und die Gewinnung der fachkundigen Auto-
ren sowie allen beteiligten Autoren für die tätige Bereitschaft
zur Mitarbeit.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einer Einführung in die Aspekte und Möglichkeiten einer
ständig fortschreitenden Digitalisierung hinsichtlich Bildquali-
tät und Strahlenschutz wird in weiteren Beiträgen auf die
Auswirkungen dieser Digitalisierung auf spezielle Teilgebiete
wie Computertomografie und die Kinderradiologie eingegan-
gen. Weiter wird die Rolle der Qualitätssicherung als Voraus-
setzung für einen gleichbleibenden und wirksamen Strahlen-
schutz in der Radiologie erläutert.

SUMMARY

Radiation Protection in Modern Medicine, 
Part 1: Radiological Diagnostics
Following an introduction into the aspects and possibilities of
a continously progressing digitalization with regard to image
quality and radiation protection, the further contributions
deal with special application fields like computer tomography
and pediatric radiology. Also described is the role of quality
assurance as a prerequisite for a continuous and effective
radiation protection in radiology.

V e r b e s s e r u n g  d e r  B i l d q u a l i t ä t  o h n e
r e l e v a n t e  D o s i s e r h ö h u n g

Im Jahr 2007 haben der damalige Bundesumweltminister Gabriel und
der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz König darauf hinge-
wiesen, dass in Deutschland zu viel geröntgt würde und es ein politi-
sches Anliegen sei, die dadurch verursachte Exposition der Bevölkerung
zu senken. Es wurde kritisiert, im Jahr 2004 habe jeder Bundesbürger
statistisch gesehen 1,6 Röntgenuntersuchungen über sich ergehen las-
sen müssen, das sind 135 Mio. Untersuchungen insgesamt. Dieses poli-
tische Ziel gewinnt an Gewicht, da besonders die Zahl der dosisintensi-
ven Untersuchungen infolge der Generierung immer aussagekräftigerer
Bildinformationen vor allem bei der Durchführung von Com puter tomo -
grafien an steigt und allein die CT-bedingte Bevölkerungs dosis inzwi-
schen einen Anteil von ca. 60 % der medizinischen Strah lenexposition er -
reicht hat. Abgesehen von den Auswirkungen des physikalischen Grund -
satzes „Große Informationsmengen im Röntgenbild verlangen eine ent -
sprechend hohe Dosis.“ muss beachtet werden, dass es auch die oft zu
unkritisch gestellten Indikationen zur Durchführung von Röntgen- und
besonders CT-Untersuchungen sind, welche die Untersuchungszahlen in
dem Maße anwachsen lassen, dass wirksame technische Entwicklungen
zur Verbesserung der Bildqualität und/oder zur Verringerung der Dosis
diesen Trend (noch) nicht kompensieren oder sogar umkehren können.
Die nachfolgenden Beiträge sollen aber zeigen, dass man auf einem
guten Weg ist. Die Autoren wollen deutlich machen, dass sich der Strah-
lenschutz in der Röntgendiagnostik nicht nur in eine Dosisreduzierung
manifestieren darf, sondern dass auf einer Verbesserung der Bildqualität
ohne relevante Dosiserhöhung das größte Augenmerk gelegt werden muss.

Bernd Schweiger
Döndü Top
Stefan Voigt
Jürgen Westhof
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ermöglichen (Abb. 2). Die Matrixgröße
wird, eine quadratische Fläche voraus-
gesetzt, mit einer Kantenlänge in Ein-
heiten von 1.000 Pixeln („K“ = Kilo)
charakte risiert. Beispielsweise enthält
eine 2-K-Matrix eine Pixelzahl von
ungefähr 2.000 × 2.000 = 4 × 106 Pixeln.
Digitale und physikalische Orts auf -
lösung müssen – ähnlich wie die 
digitale und physikalische Kon trast -
auf lösung – aufeinander abgestimmt
sein, d. h. in ähnlicher Größenordnung
liegen, sonst ist mit Störungen im 
Bild zu rechnen (z. B. Artefaktbildung,
Scheinauflösungen etc.). Matrix grö ßen
in Be reichen von 4 K sind durchaus
typisch.

Modulationsübertragungs -
funktion
Jede Signalverteilung in einem Rönt-
genbild kann man sich im Ortsfre-

quenzraum als Superpositionen von
Sinusfunktionen mit verschiedenen
Frequenzen und Amplituden vorstel-
len, wobei hohe Frequenzen, ausge-
drückt in Lp/mm, mit nur geringe-
ren Anteilen (Amplituden) und nied-
rige Frequenzen mit höheren Antei-
len (Amplituden) zur Ent -
ste hung des Ge samt sig -
nals beitragen. Es ist an-
zu streben, dass bei der
Wei ter leitung bildgeben -
der Signale in einer Über -
tra gungskette auch die 
hö herfrequenten An teile
zu mindest eine so große Amplitude
aufweisen, dass sie am Ende der Kette
ein er kennbares Ausgangssignal erzeu-
gen können. 
Aber jedes Glied der Über tra gungs -
kette „nagt“ an den Sig nal amplitu-
den und dies mit wach senden Aus wir -

kun gen bei den höheren Orts fre quen -
zen: Für jedes Über tra gungs glied ist 
die bildgebende Signalstärke des Aus -
gangs signals kleiner als die jenige des
Eingangssignals. 
Der Quotient aus Ausgangs- und Ein-
gangssignalstärke nimmt für jedes

Glied, be ginnend mit dem
Wert 1 bei der Über tra -
gung sehr grober Struk -
turen (niedrige Orts fre -
quen zen), mit kleiner wer -
den den Struk turen (höhe -
ren Orts fre quen zen) im -
mer mehr ab und erreicht

irgendwann die Erkennbarkeitsschwelle
(um 0,04). Dieses Verhalten wird durch
die so genannte Modula tions über tra -
gungs funktion (MÜF) be schrieben.
Wir haben bisher noch nicht den Be -
griff „Signalstärke“ definiert, sondern
ihn nur in eine Proportionalität zur

7

Erkennbar-
keitsschwelle

um 0,04

Anzeige
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Amplitude S einer Sinusfunktion ge -
bracht:

S(x) = S0 · sin(� · x)
mit

S = Signalamplitude
�/2� = f = (Orts-)Frequenz
x = (Orts-)Koordinate 

(Ausbreitungsrichtung)

Mit einem Signal wird Energie über -
tragen. Man bezeichnet die Energie-
dichte I(�) auch als Signalstärke und
kann zeigen, dass diese proportional zu
dem Ausdruck S0

2 · �2 ist. Aus die-
sem Grund gilt für die Übertragung
von Signalen durch bildgebende und
bildverarbeitende Systeme, dass in den
entsprechenden Gleichungen die Sig-
nal- und Rauschstärken immer durch
die quadrierte Form ihrer Amplituden
ausgedrückt werden.

Signal-Rausch-Verhältnis (SRV)
und Detektorausbeute
Bildgebende und bildverarbeitende Sys -
teme erzeugen und übertragen nicht
nur Signale, die zum Bildaufbau bei -
tragen („Nutzsignale“), sondern auch
solche, die sozusagen das Gegenteil
bewirken. Man fasst Letztgenannte
unter dem Begriff „Rauschen“ zu sam -
men und versteht da run -
ter informa tionsleere sto-
chastisch verteilte „Stör-
signale“, welche die Nutz-
signale überlagern und im
Extremfall ähnlicher Sig-
nalstärken gewisse Struk-
turen, und zwar bevorzugt
diejenigen mit höheren Ortsfrequen-
zen (und mit entsprechend kleinen
Amplituden), unter die Schwelle der
Erkennbarkeit drücken. Den größten
Anteil zum Rauschen liefert bei relativ
kleinen Dosiswerten (typisch für die
moderne Röntgendiagnostik) die sta-
tistische Verteilung der Röntgenquan-
ten, die, vom Patienten kommend, pro
Flächen- und Zeiteinheit auf den Bild-
empfänger treffen. Sie bilden eine Pois-
son-Verteilung mit einer Standardab-

weichung („Quantenrauschen“), die
proportional zur Wurzel aus der Dosis
ist. Da die Amplitude des Nutzsig-
nals mit der Dosis wächst, gilt für 
das SRV auf der Basis des Quan  ten rau -
schens: SRV ~ �Dosis.
Man fasst das Detektor- und Digita-
lisierungsrauschen sowie das elektro-
nische Rauschen zum Systemrauschen
und dieses wiederum zusammen mit
dem Quantenrauschen zum Bild rau -
schen zusam men. Aber das Quanten-
rauschen ist in der Röntgendiagnos-
tik eindeutig dominierend. Leider sind
die physika lischen Begleitumstände
nicht gerade auf der Seite des Strah-
lenschutzes, denn wegen der „Wur-
zel-Pro por tio nalität“ muss man bei-
spielsweise die Dosis vervierfachen,
wenn man das Signal-Rausch-Verhält-
nis zwecks Verbesserung der Bildqua-
lität verdoppeln möchte. Man kann
also, wenn auch in einer dem Ziel des
Strahlenschutzes abträglichen Weise,
durch Dosiserhöhung das SRV ver-
größern, kommt dabei aber schnell an
ein Limit, weil es Vorschriften zu
Dosisgrenzwerten gibt. Aber es exis-
tiert noch ein anderer Weg, indem 
man nur das „S“ in dem Ausdruck SRV
ver größert, und zwar da durch, dass 
ein Bildempfänger (Detektor) benutzt

wird, bei dem möglichst
viele dort auftreffende
Röntgenquanten pro Zeit-
und Flächeneinheit ein
Nutzsignal erzeugen.
Die quantitative Um set -
zung von Rönt genquanten
in ein Nutzsignal wird

durch die Quantenausbeute beschrie-
ben (im Englischen: Detective Quan-
tum Efficiency, DQE). Die DQE ist 
also eine Detektorqualität. Ihr Wert
(für einen idealen, aber nicht existen-
ten Detektor auf 1 oder 100 % nor-
miert) wird in der Literatur immer 
für grobe Objekte (um 0 Lp/mm) an-
ge geben. Die DQE nimmt für größer
werdende Ortsfrequenzen f deutlich
ab. Die DQE ist als Quotient des qua-
drierten (man denke an die Definition

der „Signalstärke“) SRV-Wertes am
Detektorausgang („A“) zu demjenigen
am Detektoreingang („E“) definiert:
DQE(f) = (SRV)A2/(SRV)E2. 
Man muss festhalten, dass es nicht
wichtig ist, zu wissen, wie „S“ über -
tragen wird, sondern was mit „SRV“
geschieht. Mit einem Detektor höherer
DQE (z. B. 0,5 bis 0,8 für ein DR-Sys-
tem) kann man im Vergleich zu einem
mit niedrigerer DQE (z. B. 0,2 bis 0,4
für Film-Folien- oder CR-Systeme) bei
derselben Dosis eine höhere Kontrast-
auflösung erzielen oder bei derselben
Kontrastauflösung mit einer ge rin -
geren System dosis arbeiten (siehe auch
den Bei trag von B. Hoberg und St. Voigt
ab S. 13).

Klaus Ewen �
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DQE als Maß
der Detektor-

qualität

Das erste bekannte Zeugnis
von Strahlenphobie

Stoßseufzer
eines Furchtsamen1)

Überall Professor Röntgen,
– die Begeisterung will nicht end’gen.
Mir wird schon allein beim Klange
dieses Namens schrecklich bange
und erfasst mich grauser Schrecken:
Musste er denn auch entdecken
die Memento-Mori-Strahlen?
In den Blättern und Journalen
und in allen Auslag-Fenstern
wimmelt’s heute von Gespenstern!
Darf, soll mich die Furcht nicht lähmen,
kein Journal zur Hand mehr nehmen,
und ich fühl’s, dass ich zum Schluss
noch am Gruseln sterben muss.
Schreibt sodann auf meine Truhe,
dass in mir, der ich hier ruhe,
ward ein Opfer hingerafft
der modernen Wissenschaft!

Meggendorfer Humoristische Blätter,
Mai 1896

Autor unbekannt
1) Nachdruck aus SSP Heft 1/95
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Genehmigungs- und Anzeige -
verfahren
Grundsätzlich gilt, dass der Betrieb
einer medizinischen Röntgeneinrich-
tung der Genehmigung durch die zu -
ständige Behörde bedarf. Unter be -
stimmten Voraussetzungen kann die-
ses behördliche Verfahren vereinfacht
werden. Es reicht, wenn der zukünftige
Betreiber, der sogenannte Strahlen-
schutzverantwortliche (SSV), eine Be -
triebsanzeige erstattet. Dieses hat den

Vorteil, dass die Einrich-
tung nicht erst nach
Vorliegen der Ge neh mi -
gung, sondern be reits
nach Ablauf einer fest -
ge legten Frist von zwei
Wochen in Be trieb ge -
nommen werden darf.

Inner halb dieser zwei Wochen hat die
Be hörde die Möglichkeit, die Inbetrieb-
nahme zu untersagen, wenn z. B. be -
stimmte Vor aussetzungen nicht nach-
gewiesen wurden. Neben der termin -
lichen Planungssicherheit für den SSV
bringt das An zeigeverfahren den Vor-
teil, dass es in einigen Bundeslän-
dern (noch) gebührenfrei oder mit ver-
minderten Gebühren gegenüber dem
Genehmigungsverfahren durchgeführt
wird. 
Für einige Anwendungen hat aber
schon der Verordnungsgeber ein Ge -
neh mi gungsverfahren explizit vorge-
schrieben. Das betrifft neben der
 Röntgentherapie die Verfahren zur
Teleradiologie und die zur Durch füh -
rung frei williger Röntgenreihenunter-
suchungen (Screening-Verfahren).

Strahlenschutzverantwortliche
und -beauftragte
Wie beschrieben, muss unabhängig
von der vorgesehenen Methode zur
Untersuchung von Menschen zu Be -
ginn ein behördliches Verfahren erfol-
gen. Dabei muss der SSV bestimmte
Nachweise führen. SSV ist nach den
Vorgaben der strahlenschutzrechtlichen
Verordnungen (RöV und StrlSchV) der
„Besitzer“ der Einrichtung, eine natür-
liche, z. B. der Praxisinhaber, oder 
eine juristische Person des Privatrechts
oder des öffentlichen Rechts, z. B. eine
Gebietskörperschaft für ein kommu -
nales Krankenhaus oder eine GmbH
für ein medizinisches Versorgungszen-
trum (MVZ). Eine Gesellschaft des bür-
gerlichen Rechts (GbR), z. B. eine Pra-
xisgemeinschaft, nimmt dagegen nicht
die Aufgaben des SSV wahr. Der SSV
muss u. a. gegenüber der zuständigen
Behörde nachweisen, dass er selbst
oder von ihm bestellte und mit beson-
deren Befugnissen ausgestattete Strah-
lenschutzbeauftragte (SSB) für die
Beaufsichtigung und Leitung des Be -
triebs von Röntgeneinrichtungen ge -
eignet sind. Hierzu sind unterschied -
liche Nachweise zu führen. Für die be-
absichtigte Anwendung von Röntgen-
strahlung am Menschen muss nachge-
wiesen werden, dass die Person, die die
Tätigkeit beaufsichtigen und leiten
soll, zur Ausübung des ärztlichen Be -
rufs berechtigt ist (Approbationsur-
kunde oder Erlaubnis zur vorüberge-
henden Ausübung des ärztlichen Be-
rufs). Daneben ist der personenbezo-
gene Nachweis über die erforderliche

R e c h t s v o r s c h r i f t e n  d e r  R ö n t g e n v e r o r d n u n g
f ü r  d e n  B e r e i c h  d e r  R ö n t g e n d i a g n o s t i k

Der Betrieb einer jeden Röntgeneinrichtung unterliegt grundsätzlich den Vor-
gaben der Röntgenverordnung (RöV), wobei für die unterschiedlichen Be -
triebs arten bzw. Anwendungen wie kurative Diagnostik, Röntgenreihenunter-
suchungen, Röntgenstrahlentherapie und Teleradiologie auch unter schied -
liche Vorschriften existieren und dementsprechend beachtet werden müssen.

Planungs-
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den SSV
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Fachkunde im Strahlenschutz zu füh -
ren. Da dieser Nachweis eine ganz be -
sondere Bedeutung bei der medizini-
schen Anwendung von Röntgenstrah-

lung hat und nicht nur
für SSV und SSB wichtig
ist, sondern insbeson-
dere auch für alle Ärzte,
die über diese Anwen-
dung entscheiden, d. h.
die rechtfertigende Indi-
kation stellen, soll hie-
rüber in einem besonde-

ren Abschnitt berichtet werden. Dies
ist auch der besonderen Komplexität
dieses Bereichs angemessen. Je nach
Betriebsbedingungen muss der SSV
sicherstellen, dass es ausreichende
Vertretungen für den SSB gibt, diese 
über vergleichbare Fachkunden und
Be fug nisse verfügen und im Be darfsfall
an ge messen schnell am An wen dungs -
ort sind, um ggf. die er for der lichen
Maß nah men einleiten zu kön nen.
Auch das erfor der liche Assistenzperso-
nal muss vorhanden sein und die not-
wendige Fachkompetenz mitbringen.
Über die Nachweise der Fachkunde für
MTRA/MTA und die Kenntnisse für
medizinische Fachangestellte (MFA)
wird ebenfalls gesondert berichtet.

Voraussetzungen bei der
 Inbetriebnahme
Technisch müssen Röntgeneinrichtun -
gen so ausgelegt sein, dass sie dem bei
der Inbetriebnahme geltenden Stand
der Technik entsprechen und die bei

der Röntgendiagnostik
erforderliche Bild qua -
lität erreicht wird. Ob -
wohl die Bildqualität
sicherlich oberste Prio -
rität hat, gilt im Sinne
der Mini mie rung, dass
nicht un be dingt die beste
Bild qua li tät not wen dig

ist, son dern die für die Be fun dung er -
forder liche Bild qua li tät aus reicht. Da -
durch lässt sich die Strahlenexposi-
tion für Patienten und Personal verrin-
gern. Zu den komplexen Regelungen

der technischen Qualitätsanforderun-
gen sowie zu den besonderen Prüfun-
gen durch fachkompetente Abnahme-
prüfer und Sachverständige sei auf die
 speziellen Arbeiten in diesem Schwer-
punktthema verwiesen.
Fazit: Für den Betrieb von Röntgenein-
richtungen im medizinischen Bereich
gibt es ganz spezielle Regelungen, die
unbedingt beachtet werden müssen.
Wesentlich in diesem Zusammenhang
sind die Vorschriften zur Einstellung
eines optimierten Verhältnisses von
Bildqualität und Dosis („Quali täts -
sicherung“) sowie dessen Kontrolle
durch regelmäßige Prüfungen. Ein rich -
tungen, die aktuell in Betrieb ge nom -
men werden, müssen über Vor rich-
tun gen zur An zeige der Strah len expo -
si tion des Patien ten verfügen. Dieses
Erfordernis darf nicht als „geringfügig“
eingeordnet werden, da es als Geneh-
migungsvoraussetzung nicht durch
andere Maßnahmen kompensiert wer-
den kann. Es ist zwar keine Maßein-
heit für diese Anzeige vorgegeben,
allerdings muss die Gene -
rierung des an ge zeig ten
Wertes auto ma tisch, d. h.
ohne zu sätz liche Eingaben
durch Be die nungs per so nal,
er folgen. 
Diese An forderung gilt
nicht nur für Diagnostik-
geräte, sondern für alle
Einrichtungen, die zur Anwendung
am Menschen vorgesehen sind, auch
beispielsweise für Lokalisation und
Therapie.
Es gibt spezielle Vorgaben in der RöV
für die Teleradiologie und für frei -
willige Röntgenreihenuntersuchungen
zur Früherkennung von Er krankun-
gen (Screening-Verfahren). Für beide
An wendungsarten benötigt man expli-
zit eine Betriebsgenehmigung mit
wei ter gehenden Anforderungen. Da -
rüber hinaus ist für die freiwilligen
Röntgenreihenuntersuchungen noch
eine besondere Zulassung durch die
oberste Landesgesundheitsbehörde er -
forderlich.

Teleradiologie
Bei der Teleradiologie sind folgende
Punkte besonders zu beachten:

Der Teleradiologe, der sich nicht am
Untersuchungsort befindet, muss
über die alle Röntgenuntersuchun -
gen umfassende Fachkunde im
Strahlenschutz für die Röntgendiag -
nostik verfügen. Eine Teilgebiets-
fachkunde reicht auch dann nicht
aus, wenn sie die vorgesehene An -
wendung abdecken würde. Er stellt
die rechtfertigende Indikation, ob -
wohl er, abweichend vom Facharzt-
standard, keine Möglichkeit hat,
den Patienten sehen oder gar kör -
perlich untersuchen zu können. Er
nimmt die Erstbefundung vor und
ist verantwortlich für die gesamte
Röntgenuntersuchung einschließ-
lich der Dokumentation.
Am Untersuchungsort muss sich
ein Arzt befinden, der mindestens
über die erforderlichen Kenntnisse
für die Teleradiologie (Strahlen-
schutzkurs und 14 Tage praktische

Einweisung in die Tele -
radiologie) oder über eine
Teilgebietsfachkunde ver-
fügt. Dieser Arzt muss 
die rein medizinischen
As pekte einer Rönt gen -
unter suchung bis hin zu
mög lichen Komplikatio-
nen beim Einsatz von

Kontrastmitteln abdecken können
und die notwendige Kommunika-
tion mit dem Teleradiologen führen.
Zur Kommunikation gehört auch
die Beschreibung der medizinischen
Indikation, die dem Teleradiologen
erst ermöglicht, die geeignete recht-
fertigende Indikation zur Strahlen-
anwendung zu stellen.
Für die technische Durchführung
der Röntgenuntersuchung in der
Teleradiologie muss sich eine/ein
MTRA oder MTA am Untersu-
chungsort befinden. Keinesfalls darf
die technische Durchführung in der
Teleradiologie durch medizinische
Fachangestellte mit Kenntnissen im

•

•

•
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Strahlenschutz erfolgen. Dies lässt
sich aus dem MTA-Gesetz ableiten,
das diese „vorbehaltenen Tätigkei-
ten“ nur für MTRA/MTA ohne Auf-
sicht durch einen entsprechend
fachkundigen Arzt zulässt.
Als technische Voraussetzungen sind
in der Teleradiologie zusätzlich zu
den grundsätzlichen Anforderungen
eine geeignete Telekommunikation
zwischen dem Unter su chungsort und
dem Ar beitsort des Tele radio lo gen
so wie eine ausreichende Datenver-

bindung zwischen diesen
beiden Orten nachzuwei-
sen. Grundlagen hierzu
sind in einer spe ziellen
Norm DIN 6868-159 fest -
ge legt. Auch ist zu beach -
ten, dass der Be fun dungs -
mo nitor beim Te le radio -

logen sowohl den An for dun gen der
Qua li täts siche rungs-Richtlinie bzw.
der E DIN 6868-157 als auch den
Rahmenbedingungen des Medizin-
produktegesetzes genügen muss.
Die Teleradiologie muss sowohl aus
medizinischen Gründen als auch
durch die noch nicht völlig auszu-
schließenden datentechnischen Pro-
bleme (z. B. Leitungsausfall) inner-
halb eines regionalen Bereichs be -
trieben werden. Konkret heißt dies,
dass grundsätzlich der Teleradio-
loge, in begründeten Fällen aber
auch ein anderer Arzt mit umfas-
sender Fachkunde im Strahlen-
schutz, innerhalb eines maximalen
Zeitraumes von 45 Minuten am Ort
der Untersuchung eintreffen muss.
Die Teleradiologie wird grundsätz-
lich nur für Dienste wie Nacht-,
Wochenend- und Feiertagsdienste
genehmigt. Sofern Teleradiologie
auch im Normalbetrieb zugelassen
werden soll, ist nachzuweisen, dass
hier ein entsprechendes Bedürfnis
zur Patientenversorgung vorliegt.
Ein solcher Nachweis kann in der
Regel nicht durch einen Antragstel-
ler selbst, sondern z. B. durch die
zuständige Gesundheitsbehörde er -

•

•

•

folgen. Hier ist darauf hinzuweisen,
dass in letzter Zeit häufig Rönt-
geneinrichtungen, insbesondere CT,
von Krankenhäusern beschafft wer-
den und anschließend die Geneh-
migung für eine Teleradiologie im
Normalbetrieb beantragt wird. Ne -
ben der Problematik, dass hier die
Voraussetzungen für die grundsätz-
lich erforderliche Betriebsgenehmi-
gung oft nicht erfüllt werden (z. B.
fehlender im Strahlenschutz fach-
kundiger Strahlenschutzbeauftrag-
ter), ist der Verdruss groß, wenn die
Genehmigung zur Teleradiologie im
Normalbetrieb nicht erteilt werden
kann, weil der Behörde kein beson-
deres Bedürfnis zur Patientenversor-
gung vorgelegt werden kann.

Röntgenreihenuntersuchungen
Mit der Änderung der Röntgenverord-
nung vom 4. Oktober 2011 ist festge-

legt worden, dass für freiwillige Rönt-
genreihenuntersuchungen (Screening-
Verfahren) neben einer Zulassung
durch die oberste Lan -
desgesund heits behörde
auch eine Be triebs ge neh -
mi gung durch die zu -
ständige atom recht liche
Behörde er for der lich ist.
Damit ist der Ver ord -
nungs ge ber der über -
wiegend ge übten Praxis
aus dem Mam mo gra fie-
Screen ing-Pro gramm auch im Re ge -
lungs bereich ge folgt. Mit der Pflicht
zur Ge nehmigung wur den auch die
Vor aus set zun gen für diese Be triebs -
weise in der geänderten RöV festgelegt
(Details dazu: siehe § 3 Abs. 4a RöV).
Röntgeneinrichtungen, die im Mam -
mo grafie-Screening aufgrund einer er -
statteten Anzeige nach § 4 RöV betrie-

11
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ben werden, müssen nach Ablauf einer
Übergangsfrist von der zuständigen
Behörde genehmigt werden, um wei-
terhin im Screening genutzt werden zu
können.

Fachkunde und Kenntnisse im
Strahlenschutz für Ärzte
Die grundsätzlichen Festlegungen zur
Fachkunde und zu den Kenntnissen im
Strahlenschutz nach der RöV sind in
einer speziellen Richtlinie, der „Fach-
kunde-Richtlinie Medizin nach RöV“,

zusammengefasst. In den
meisten Bundesländern
sind die Ärztekammern
für die Bescheinigung der
Fachkunde und Kennt -
nisse im Strah len schutz
nach der RöV zu ständig
und haben ihre Regelun-
gen auf ihren Internet -

sei ten veröffentlicht. Fachkunde kön -
nen Ärzte für das Gesamt gebiet der
Röntgendiagnostik oder für einzelne
Teilgebiete erwerben. Dieses erfolgt
durch den Besuch von Kursen, in
denen die Theorie vermittelt wird, 
und durch Erlangung praktischer Er -
fah rung, der „Sachkunde“. Voraus set -
zung zum Erwerb der praktischen
Erfahrung ist das Vorhandensein von-
Kenntnissen im Strahlenschutz. So -
wohl die Fachkunde als auch die
Kenntnisse müssen durch die zustän-
digen Stellen (meistens Ärztekam-
mern) bescheinigt werden.
Strahlenschutzkurse sind:

Kurs zum Kenntniserwerb 
(häufig im Grundkurs integriert),
Grundkurs im Strahlenschutz,
Spezialkurse Röntgendiagnostik,
Computertomografie und Interven-
tionsdiagnostik.

Die praktische Erfahrung (Sachkunde)
ist über einen festgelegten Zeitraum
im Rahmen der Mitwirkung bei recht-
fertigenden Indikationen und bei den
Anwendungen zu erwerben. Dabei
sind nicht nur die Mindestzeiten, 
sondern auch die notwendigen Unter -
suchungsfrequenzen vorgegeben (siehe

•
•
•

die genannte Richtlinie). Es kann Ver-
kürzungen von Mindestzeiten und
damit auch von Untersuchungszahlen
geben, wenn man bereits über eine
bescheinigte Fachkunde verfügt oder
der Sachkundeerwerb in einer fachra-
diologischen Abteilung mit Weiterbil-
dungsberechtigung erfolgt. Die Fach-
kunde für CT kann man nur erwerben,
wenn die dafür erforderlichen Organ-
fachkunden der Nummer 3 ff. der
Tabelle 4.2.1 der o. g. Richtlinie bereits
durch die Ärztekammer bescheinigt
sind (Parallelerwerb ist hier möglich).
Die Fachkunde für Ärzte berechtigt
zum Stellen der rechtfertigenden Indi-
kation in dem bescheinigten Anwen-
dungsgebiet und zur Anwendung (tech-
nische Durchführung und Befundung)
sowie zur Ausführung der Aufgaben als
fachkundiger SSV oder als SSB. Ärzte,
die über Fachkunde verfügen, sind
auch berechtigt die Ausbildung ande-
rer Ärzte entsprechend zu beaufsichti-
gen und zu leiten und das „Sachkunde-
zeugnis“ auszustellen.

Fachkunde für Assistenzpersonal
MTRA erwerben ihre Fachkunde im
Strahlenschutz für die technische
Durchführung im Sinne des § 2 Nr. 7
RöV mit ihrem Examen. Die Berufser-
laubnis gilt hier als Fachkundenach-
weis. Mit dieser Fachkunde dürfen sie
ohne Beaufsichtigung durch einen
fachkundigen Arzt tätig werden, was
insbesondere in der Teleradiologie eine
wichtige Voraussetzung ist. Sonstiges
Assistenzpersonal mit einer erfolg-
reich abgeschlossenen sonstigen medi -
zinischen Berufsausbildung (z. B. medi -
zinische Fachangestellte – MFA) kön-
nen nach den Einschränkungen des
MTA-Gesetzes keine Fachkunde für
die technische Durchführung, aber
Kenntnisse im Strahlenschutz erwer-
ben. Diese berechtigen sie, eine den
MTRA vergleichbare Tätigkeit auszu-
üben. Wichtigster Unterschied zwi-
schen der Fachkunde der MTRA und
den Kenntnissen der MFA ist, dass die
MFA nur unter ständiger Aufsicht

eines nach RöV entsprechend fach -
kundigen Arztes tätig werden darf, 
d. h. ein solcher Arzt muss immer in
der Nähe sein, um ggf. korrigierend
eingreifen zu können. Die Kenntnisse
werden in Kursform erworben (Theo-
rie und Praxis) und müssen beschei-
nigt werden.
Alle Personen, die über Fachkunde
oder Kenntnisse im Strahlenschutz
verfügen, müssen diese regelmäßig, 
d. h. alle fünf Jahre durch Teilnahme
an anerkannten Kursen oder Ver an -
stal tungen, aktualisieren.

Zusammenfassung und weitere
Betrachtung
Die Vorschriften zur Inbetriebnahme
einer Röntgeneinrichtung haben auch
konkrete Auswirkungen auf den spä -
teren Betrieb. Im Rahmen seiner Ver-
antwortung muss der SSV für den 
Ge samtbetrieb und der SSB für sei-
nen innerbetrieblichen Ent schei dungs -
bereich sicherstellen, dass die ein-
mal nachgewiesenen Voraussetzungen
auch während der ge samten Betriebs-
zeit einer Röntgenein-
richtung erfüllt werden.
Dazu kommen spezielle
Be triebs vor schrif ten wie
Auf zeich nungen, Qua li -
täts siche rung ein schließ -
lich der ent sprechenden
Kon trol len, Ein wei sun -
gen und Un ter wei sun -
gen, Ab gren zung und Zu tritts kon trolle
bei Strah len schutz be rei chen so wie die
Be rück sich tigung diagnostischer Refe -
renz werte und die Über wachung der
Strah len expo si tio nen der Be schäftigten
einschließlich der mög licherweise not -
wen di gen arbeitsmedizinischen Vor-
sorge. 
All diese Regelungen haben den Zweck,
Menschen vor der schädlichen Wirkung
ionisierender Strahlung weit gehend zu
schützen und die An wen dung nur dort
zuzulassen, wo sie auch tatsächlich ge -
rechtfertigt ist.

Walter Huhn �
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Digitale Techniken und Fach-
wissen bestimmen den Strahlen-
schutz
Unabhängig von der Art der Röntgen -
untersuchung, klassische Röntgen diag -
nostik oder Computertomografie, ist
grundsätzlich das ALARA-Prinzip („As
Low As Reasonably Achievable“) zu be -
achten. Die Röntgenverordnung (RöV)
erwartet vor jeder Röntgenuntersu-
chung, dass sowohl die Rechtfertigung
zur Untersuchung sichergestellt als
auch der Stand der Technik beachtet
wird. Die Strahlenbelastung soll zwar

so gering wie möglich
gehalten werden, aber
die erforderliche Bild-
qualität muss primär
sichergestellt sein. Lei -
der ist der Be griff „er -

forderliche Bildqualität“ nicht defi-
niert und daher sind ihr zuzuordnende
Dosiswerte schwierig festzulegen. Eine
hilfreiche Orientierung in dieser Hin-
sicht sind die diagnostischen Refe-
renzwerte (§ 2 Nr. 13 RöV), welche
vom BfS im Jahr 2010 in novellier-
ter Form veröffentlicht wurden. Dosis -

bedarf und erforderliche Bildqualität
müssen immer im Zusammenhang be -
wertet werden. Sie stehen in enger
Abhängigkeit zueinander (Abb. 1). Eine
Dosisreduktion bei gleichbleibender
oder besserer diagnostischer Bild qua -
lität wird erheblich von neuen Tech -
nologien und auch von den damit ver -
bundenen Kosten be stimmt. Moderne
digitale Bildempfänger erlauben im
Vergleich zu (analogen) Film-Folien-
Systemen eine Dosisreduktion von 
bis zu 50 %, und das bei gleichblei-
bender, wenn nicht besserer Bildquali-
tät. Deren Technologie trägt aber nur
zu einem gewissen Anteil zum mög -

lichen Gewinn an Strahlenschutz und
Bildqualität bei. Neue Techniken müs -
sen vom Anwender auch in qualifi -
zierter Weise verwendet
und akzeptiert werden.
Fachkenntnisse bei der
Durchführung der unter -
schiedlichen radiologi-
schen Untersuchungen
und umfangreiches Wis -
sen über die Röntgen mo -
dalitäten und deren An -
wendung sind unerlässlich zur Opti-
mierung von Bildqualität und Dosis.

Die moderne Röntgendiagnostik
arbeitet mit digitalen Detektoren
Anfang der 80er-Jahre hat die Spei-
cherfolientechnologie (CR) begonnen,
die Film-Folien-Systeme abzulösen. In
den 90er-Jahren kamen die ersten so -
genannten Direktradiografiesysteme
(DR) zur Anwendung. Heute wiede-
rum werden bereits in weiten Berei-
chen Speicherfolien durch die Direkt-
radiografie ersetzt. Speicherfolien- und
Direktradiografiesysteme zählt man 
zu den digitalen Bildempfängern, die
sich technologisch in direkte und indi-
rekte Bildempfängersysteme einteilen
lassen.
Direkt digitalisierende Bildempfänger
Diese wandeln die einfallende Rönt-
genstrahlung ohne weitere Wechsel-
wirkungsprozesse in ein elektrisches
Signal um. Zur Anwendung kommt
hier amorphes Selen (a-Se) als Detek-
tormaterial (Abb. 2). Röntgenstrahlung
erzeugt in der Fotoleiterschicht so -
genannte Elektronenlochpaare, wobei
die negativ geladenen Elektronen von
einer positiv geladenen Kontaktplatte
angezogen werden. Die durch das elek-
trische Feld abgesaugten Elektronen
hinterlassen – bildlich gesprochen –
Löcher, die man in physikalischer Hin-
sicht als Entstehung von positiven
Ladungen interpretieren kann. Diese
Elektronenlöcher werden wie reale
Teilchen von der negativen Elektrode
angezogen und in einem Kondensator
gepuffert. Dünnfilmtransistoren lesen

D i g i t a l e  B i l d e m p f ä n g e r  i n  d e r  R ö n t g e n  -
d i a g n o s t i k  –  
I h r  E i n f l u s s  a u f  d i e  P a t i e n t e n e x p o s i t i o n

Die Strahlenexposition in der klassischen Röntgendiagnostik wurde in den
vergangenen Jahrzehnten immer weiter reduziert. Aus dem Jahresbericht
des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) 2009 geht hervor, dass 46 % der
radiologischen Untersuchungen in Deutschland das Skelett, die Lunge oder
den Verdauungs- und Urogenitaltrakt betreffen. Deren Dosisanteil beträgt
aber nur rund 20 % der Gesamtdosis der Bevölkerung durch röntgendiagnos-
tische Maßnahmen. Betrachtet man die Computertomografie, die Angiogra-
fie und die interventionelle Radiologie, die nur ca. 10 % der radiologischen
Untersuchungen ausmachen, erreichen diese jedoch einen Dosisanteil von
fast 80 %. Man erkennt, wo der Schwerpunkt des modernen Strahlenschut-
zes liegen muss, der in der Röntgendiagnostik in Zukunft eindeutig durch
digitale Techniken dominiert sein wird.

„Erforderliche
Bildqualität“

Neue
Techniken vom
Anwender zu
akzeptieren!

Dosis

BQ
Applikationen

Kosten
Anspruch

Abb. 1: Abhängigkeit Dosis, Bildqualität
und Kosten
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dann die in den Kondensatoren gespei-
cherten Ladungsinformationen aus.
Die Vorteile amorpher Selendetekto-
ren liegen in einer hohen Bildschärfe

und Kontrastauflösung.
Es können Pixelgrößen
von 70–80 µm erreicht
werden. Dies ist auch
der Grund für den über-
wiegenden Einsatz von
amorphem Selen in der
digitalen Mammografie.
Für Aufnahmen am Kör -

per stamm, wie z. B. bei der Thorax -
diagnostik, ist a-Se allerdings weniger
geeignet. Dies liegt daran, dass vascu-
läre und interstitielle Strukturen oder
Infiltrate in der Lunge, insbesondere
bei Ortsfrequenzen unter 4 Lp/mm,
mit einem nur halb so hohen Wir-
kungsgrad (DQE – Detective Quantum
Efficiency) dargestellt werden können.
Im Bereich der Mammografie kann bei
Verwendung von a-Se-Detektoren die
Strahlenexposition gegenüber Film-
Folien-Systemen um mehr als 50 %
reduziert werden.
Indirekt digitalisierende  
Bild emp fänger
Bei diesen ist mindestens ein zu-
sätz licher Wechselwirkungsprozess er -
for derlich. Darunter fallen die Spei-
cher folien, aber auch die sogenannten 
Flat-Panel-Direktradiografiesysteme,
die dabei sind, immer mehr die klas -
sischen Speicherfoliensysteme abzu -
lösen.
Speicherfoliensysteme werden heute in
zwei Gruppen eingeteilt:

klassische, pulverbeschichtete Spei-
cherfolien (PIP),
moderne, auf Nadelkristalltechno lo -
gie (NIP) basierende Speicherfolien
(Abb. 3).

Insbesondere mit der Nadelkristall-
technologie kann die Dosis je nach
Anwendung gegenüber den pulverbe-
schichteten Systemen um bis zu 50 %
ohne relevanten Bildqualitätsverlust
reduziert werden. Eine höhere DQE
und, bedingt durch die Nadelkristall-
struktur, deutlich weniger Streueffekte
sind die wesentlichen physikalischen
Gründe dafür. Die Pixelgröße bei Spei-
cherfolien liegt für die Mammogra-
fie bei 50 µm und bei den Körper-
stamm- und Extremitätenaufnahmen
typischerweise bei 100 µm. Speicher -
foliensysteme sind kassettenbasiert,
und damit stehen dem Anwender, wie
in der klassischen Film-Folien-Radio-
grafie, unterschiedliche Formate zur
Verfügung. Dies macht die Speicher -

•
•

folien sehr flexibel in der Anwendung,
sodass alle radiologischen Untersu-
chungen durchgeführt werden können.
Obwohl gegenüber pulverbeschichte-
ten Speicherfolien merklich teurer,
sind nadelkristallbasiernde Systeme
im Vergleich zu den Flat-Panel-Detek-
toren flexibler einsetzbar und kosten-
günstiger. Der Dosisbedarf ist mit ver -
gleichbarer Bildqualität bei nadel kris -
tallbasierenden Speicher folien sys te -
men nahezu identisch mit demjenigen
bei Cäsiumiodid-Detektoren (CsI). Im
Be reich der Neonatologie (= Unter -
suchung von Säuglingen bis zu einem
Alter von vier Wochen) bzw. in der
Kinderradiologie haben CR-Nadel kris -
talldetektoren gegenüber den Flat-
Panel-Systemen auf der Basis von CsI
sogar Vorteile in der praktischen An -
wendung.
Flat-Panel-Detektoren
Der Wunsch der Anwender nach Flat-
Panel-Systemen ist stetig wachsend.
Die wesentlichen Gründe hierfür sind
die leichte Handhabung und die
schnelle Verfügbarkeit der Aufnah-
men. Man muss zwischen fest einge-
bauten Detektoren und mobilen unter-
scheiden. Die mobilen
Detektoren werden mit
Kabel anbindung oder als
ka bel lose („wireless“)
De tek toren eingesetzt.
Mobile De tek toren sind
allerdings im Vergleich
zu den Speicherfolien-
kassetten fast doppelt so
schwer und etwa um einen Faktor 10
teuerer. Man ist häufig der Meinung,
dass mit Flat-Panel-Systemen die Do -
sis im Vergleich zu CR-Systmen noch-
mals reduziert werden kann. Diese
Aussage ist allerdings nur bedingt rich-
tig und muss für Pulverszintillato-
ren und Nadelkristallsysteme differen-
ziert gesehen werden. Pulverszintilla-
toren verwenden Gadoliniumoxysulfid
(GOS) als Szintillator (Abb. 4). Dieser
Leuchtstoff, aus der Gruppe der Selte-
nen Erden, wird noch heute als lichter-
zeugende Substanz bei den klassischen
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Abb. 2: Schematischer Aufbau eines amorphen Selendetektors
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(„analogen“) Verstärkerfolien verwen-
det. Die resultierende Bildqualität ist
mit der eines Film-Folien-Systems der
Empfindlichkeitsklasse 400 vergleich-
bar. GOS hat eine granuläre Struk-
tur, wodurch die entstehenden Licht-
quanten innerhalb der Schicht in alle
Richtungen gestreut werden. Abge -
sehen von der daraus resultierenden

Unschärfe ergibt sich zusätzlich durch
verschiedene andere Prozesse eine dif -
fuse Lichtstreuung, wodurch ein zu -
sätzliches Bildrauschen entsteht. Flat-
Panel-Systeme auf der Basis von GOS-
Detektoren sind allerdings gegenüber
den höherwertigeren CsI-Detektoren
deutlich kostengünstiger. Der dosis -
reduzierende Effekt von GOS-Detekto-

ren gegenüber den klassischen CR-Sys-
temen mit pulverbeschichteten Spei-
cherfolien ist jedoch nur gering ausge-
prägt. Dosis- und Bildqualitätsvorteile
zeigen sich besonders bei den Nadel-
kristalldetektoren auf der Basis von 
CsI (Abb. 5). Auch hier wird Röntgen-
strahlung zunächst in sichtbares Licht
umgewandelt. Wie beim GOS-Detek-
tor bestehen die Fotodioden aus a-Si
und sind auf sichtbares Licht sensibi -
lisiert. Die Auslesung erfolgt wiede -
rum über Dünnfilmtransistoren. CsI-
Kristalle wachsen als feine Nadel-
struktur mit einem Durchmesser von
10–20 µm. Die Nadeln wirken in einer
ca. 1 mm dicken Schicht wie Licht -
leiter, wo durch besonders viele Licht-
quanten erzeugt werden können. Dies
bewirkt eine erhöhte Lichtausbeute,
was wiederum zu einer höheren Auf -
lösung führt. Bei den CsI-Detektorsys-
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Abb. 4: Schematischer Aufbau eines Gadoliniumoxysulfiddetektors
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temen wird je nach Bauart eine Pixel-
Auflösung von 200 µm bis 125 µm
erreicht. Die Kombination von CsI als
Szintillator und a-Si als Detektormate-
rial weist von allen Materialen, die
heute in der Radiologie verwendet wer-
den, die höchste DQE auf.
Dynamische Detektoren
Eine neue Detektorgeneration ist mit
den dynamischen Bildempfängern für
die Anwendung in der Durchleuch-
tung entstanden. Die klassischen Bild -
ver stär ker werden in zu nehmendem
Maße von dieser Technologie ver -
drängt. Zur Erzeugung eines hoch wer -
ti gen Durch leuch tungs effek tes sind
bei be stimm ten Unter suchun gen Bild-

frequenzen von bis zu
30 Aufnahmen pro Se -
kunde notwendig, was
höchste Ansprüche vor
allem an Computerleis-
tung und IT-Ausstattung
erfordert. Der technolo-
gische Idealzustand ist
allerdings noch nicht

erreicht, denn die visuelle Auflösung
ist gegenüber den statischen Detekto-
ren etwas geringer. Die Dosisvorteile
gegenüber der Bildverstärkerradiogra-
fie sind nur marginal.

Fazit
Zur Dosis- und Bildqualitätsoptimie-
rung eignen sich am besten Detektoren
auf Basis der Nadelkristalltechnologie.
Für Untersuchungen am Körperstamm
bei Erwachsenen weisen Speicherfo-
liensysteme mit Nadelkristalldetekto-

ren und Flat-Panel-Systme mit CsI als
Szintillator eine hohe Bildqualität mit
vergleichbar niedrigem Dosisbedarf
auf. Im Niedrigdosisbereich bei Neo -
natalaufnahmen und Untersuchungen
an Kindern sowie bei Extremitäten-
aufnahmen haben die nadelkristallba-
sierenden Speicherfoliensysteme eben-

falls Vorteile bezüglich Bildqualität
und Dosis. Klassische, pulverbeschich-
tete Speicherfolien und Detektoren
mit granulärem GOS benötigen, bei
vergleichbarer Bildqualität und ähn -
lichem Anwendungsbereich, 30–50 %
mehr Dosis. Sie sind allerdings kosten-
günstiger.
Eine ausreichende Bildqualität ist wich -
tig für die sichere Diagnosestellung,
wobei der Dosisbedarf möglichst ge -
ring gehalten werden sollte. Um dies
zu ermöglichen, ist neben der heut -
zutage verfügbaren modernen digitalen
Detektortechnologie und Aufnahme-
technik auch das Vorhandensein von
Sach- und Fachkenntnissen seitens der
Anwender erforderlich. Dieses muss
jeweils auf dem aktuellen Stand der
Technik gehalten werden.

Bernd Hoberg, Stefan Voigt �
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SSP lesen bildet

Zum Titelbild
Da das generelle Thema „Strahlenschutz in der Radiologie“ in der SSP schon
bisher aus unterschiedlichen Aspekten behandelt worden war, mussten wir
uns auf die Suche nach einem noch „unverbrauchten“ Titelbild zu diesem
Thema machen. Dabei erinnerten wir uns an die französische, von Jacques
Lochard realisierte und reich illustrierte Ausstellung „Did you say Radiation
Protection?“, die unter anderem beim IRPA12-Kongress 2008 in Buenos Aires
zu sehen war. Deshalb wandten wir uns an Jacques und erhielten mit gro-

ßer Unterstützung durch Renate Lochard
vom CEPN, Documentation, mehrere Vor -
lagen, aus denen wir das jetzige, zum
Thema wunderbar passende Titelbild aus -
wählten. Die Entschei dung war nicht
leicht – das Bild siegte nur knapp vor 
der Parodie auf Michelangelos „The Crea-
tion of Adam“ (Fresko in der Sixtinischen
Kapelle) wie hier gezeigt.

Vom Künstler und seinem Werk wissen wir nur, dass es sich um ein Gouache-
Gemälde handelt, realisiert von Dr. Jacques Rohr als Titelbild für das Buch
„Histoire illustrée de la Radiologie“, veröffentlicht 1989 durch seinen Freund
und Kollegen Prof. Guy Pallardy. Wir danken Dr. Rohr vielmals für die Geneh-
migung zum Nachdruck.

Schriftleitung

Documentation CEPN, Paris
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Indikationsstellung – Welches
Verfahren wird gewählt?
Sowohl die an CT-Untersuchungen be -
teiligten Radiologen als auch techni-
sche Neuerungen können die Patien-
tendosis, die durch die einzelne Unter-
suchung appliziert wird, wesentlich
beeinflussen. Es besteht immer ein
Zusammenhang zwischen der appli-
zierten Dosis und der erhaltenen Bild-
information. Je höher die Dosis, desto
mehr Erwartungen kön nen auch an 
die Bild qualität gestellt werden. Dem-

entsprechend muss der
Arzt, der die rechtferti-
gende Indikation (siehe
§ 23 Abs. 1 RöV) stellt,
entscheiden, wie viel
Information für die Klä -
rung der anstehenden
Fragestellung notwendig
ist. Hiervon werden die
Unter suchungs para me -

ter abhängig gemacht, die dann wie-
derum die Dosis beeinflussen. Techni-
sche Neuerungen helfen ebenfalls, die
Dosis einer CT-Untersuchung zu ver-
ringern (siehe auch den Beitrag von 
J. Westhof). Sie sind aber längst – 
nicht zuletzt auch aufgrund der hier-
mit verbundenen hohen Kosten – nicht

an allen Standorten verfügbar. Deshalb
muss ein wesentlicher Beitrag zur
Dosisreduktion durch eine intelligente
Untersuchungsplanung des Radiologen
geleistet werden. Die Prüfung der Ver-
hältnismäßigkeit der Strahlenexposi-
tion ist ein wesentlicher radiologischer
Arbeitsschritt.
Zu klären ist zunächst die Frage, ob
überhaupt ein Verfahren mit ionisie-
render Strahlung zur Beantwortung 
der klinischen Fragestellung notwen-
dig ist. CT, Kernspintomografie (MRT),
aber auch die Sonografie sind kon -
kurrierende Schnittbildverfahren mit
gutem Weichteilkontrast. MRT und
Sonografie haben den Vorteil der feh-
lenden Dosisexposition, sodass diesen
Verfahren oft der Vorzug gegeben wird.
Die Indikation zur CT muss bei ver -
fügbarem MRT besonders streng ge -
stellt werden.
Erhebliche Vorteile bietet die CT bei
der Untersuchung der Thoraxorgane,
da das Lungengewebe im MRT nicht
ausreichend abgebildet wird. Auch 
im Bereich des Abdomens ist die CT
oft vorteilhaft, da gerade bei moder-
nen Spiral-Computertomografen die
schnelle Untersuchung Atemartefakte
und peristaltische Artefakte unter-

S t r a h l e n s c h u t z  i n  d e r  C o m p u t e r t o m o g r a f i e

Der wesentliche Vorteil der Computertomografie (CT) im Vergleich zu den
projektionsradiografischen Verfahren ist einerseits die überlagerungsfreie
Darstellung der Organe in einem dreidimensionalen Datensatz und zusätzlich
die deutlich bessere Kontrastauflösung. Daneben ist die CT ein weitgehend
objektives und untersucherunabhängiges Verfahren, das sich in der Tumor -
diagnostik und Traumatologie zu einem unentbehrlichen Werkzeug ent -
wickelt hat. Gemessen an der Gesamtzahl der röntgendiagnostischen Unter-
suchungen ist die CT ein relativ selten angewandtes Verfahren, welches den-
noch einen überproportional großen Anteil der kollektiven effektiven Dosis
der deutschen Bevölkerung verursacht. Dieser Nachteil der CT begründet die
Notwendigkeit, sich intensiv mit den Möglichkeiten zur Dosisreduktion zu
befassen.

Dosisreduktion
durch

intelligente
Untersuchungs-

planung
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drückt. Der Ultraschall wird oft zuerst
als bildgebendes Verfahren eingesetzt,
da er breit verfügbar ist und keine
Strahlenexposition verursacht.

Reduktion des Röhrenstroms
Die Röhrenstromstärke (im Fachjargon
spricht man eher vom „Röhrenstrom“)
bzw. das mAs-Produkt ist direkt pro-
portional zur Dosis und in weiten
Grenzen durch den Untersucher frei
wählbar. Ein niedriger Röhrenstrom
führt allerdings neben der gewünsch-
ten Abnahme der Patientendosis auch
zu einer Verringerung des Signal-
Rausch-Verhältnisses (Signal-Noise-
Ratio, SNR). Bei der CT des Abdomens
ist der Spielraum zur Reduktion des
Röhrenstroms aufgrund der normaler-
weise niedrigen Gewebeabsorptions -
koeffizienten eingeschränkt, da ein
weiter sinkendes SNR den hohen
Abbildungsanforderungen (Weichteil-
kontrast) nicht gerecht wird. Wird bei
übergewichtigen Patienten das mAs-
Produkt nicht entsprechend erhöht,
nehmen das bildgebende Signal und
damit das SNR zwangsläufig ab, so -
dass im Bereich von Niedrigkontrast-
strukturen (z. B. Leber) mit dem Röh-
renstrom „gegengesteuert“ werden
muss. Umgekehrt können bei beson-
ders schlanken Patienten der Röhren-

strom und damit die
Dosis gesenkt werden,
und zwar ohne rele-
vante Einbußen der Bild -
qualität befürchten zu
müssen.
Auch bei Hoch kon trast -
struk turen ist eine Zu -
rücknahme des Röhren-

stroms möglich, da hohe Objektkon-
traste auch bei einem verminderten
SNR wahrgenommen werden können.
Hier bietet sich oft in erheblichem
Maße die Möglichkeit an, das mAs-
Produkt und damit die Dosis zu redu-
zieren. Die Lunge ist beispielsweise
ein sehr kontrastreiches Organ. In 
verschiedenen Studien zur Detektion
von Lungenherden zeigte eine Vermin-

derung des Röhrenstroms um bis zu
70 % keinen relevanten Sensitivitäts-
verlust. Auf diese Weise konnte eine
für die Verhältnisse in der CT-Diagnos-
tik extrem niedrige effektive Dosis von
ca. 1 mSv erreicht werden.
Ein weiteres Beispiel: Bei der CT-
Angiografie erhöht eine intravenöse
KM-Applikation die Absorptionsunter-
schiede und damit den Objektkontrast.
Daher kann man bei dieser Unter -
suchung das mAs-Produkt zugunsten
einer niedrigeren Dosis absenken, ohne
das Risiko eines diagnostisch rele -
vanten Verlustes an Bildinformationen
einzugehen.

Schichtdicke
Moderne Mehrzeilen-Scanner (MSCT)
können sehr dünne Schichten und
damit isotrope Voxel abbilden. Diese
dünnen Schichten sind eine wesent -
liche Voraussetzung für die Berech-
nung von Sekundärrekonstruktionen
aus den primären axialen Bildern (z. B.
2-D-, 3-D- oder sogenannte Maxi-
mum-Intensity-Projektionen), welche
häufig in der Traumatologie zur Klas -
sifikation von Frakturen oder auch zur
Gefäßdarstellung verwendet werden.
Um in den dünnen Schichten noch ein
ausreichendes SNR zu erhalten, muss
allerdings das mAs-Produkt angehoben
werden. Damit erhöht sich zwangsläu-
fig auch die Dosis. Der Radiologe muss
also vor der Untersuchung festlegen,
welche Schichtdicke für die Diagnose
benötigt wird. Sehr dünne Schichten
sind erforderlich in der hochaufgelös-
ten Darstellung der Lunge, oft auch in
der Traumatologie bei der Darstellung
der Schädelbasis, des Gesichtsschädels
und des Übergangs der Schädelbasis
zur Halswirbelsäule. Alternativ zur
mAs-Erhöhung besteht die Möglich-
keit, primär axiale dünne Schichten
mit niedrigem Röhrenstrom zu mes-
sen und anschließend mehrere dünne
axiale Schichten zu dickeren Schich-
ten zusammenzufassen. Durch diese
Nachverarbeitung steigt das SNR in
der dickeren Schicht wieder an und es

liegen trotzdem dünne axiale Schich-
ten für Sekundärrekonstruktionen vor.
Durch die Einführung des MSCT kam
es zunächst zu einem dadurch be -
dingten Anstieg der röntgendiagnos-
tisch verursachten Dosis der Bevölke-
rung. Mit modernen Techniken (siehe
unten) ist es aber gelungen, diesen
Dosisanstieg weitgehend wieder aus-
zugleichen.

Pitchfaktor
Für die meisten Untersuchungen in
Spiraltechnik hat sich ein Pitchfaktor
(= Quotient aus Tischvorschub pro
360°-Rotation und Strahlenkollima-
tion) von 1,5 etabliert. Hierbei ergibt
sich ein rechnerisches Dosiseinspar -
potenzial von 33 % im
Vergleich zur Inkre-
mental-CT. Es ist aller-
dings darauf zu achten,
dass keine automatische
An hebung des Röhren-
stroms mit dem Ziel
einer Erhöhung des SNR
erfolgt, da hierdurch der Dosisein -
spareffekt wieder zunichtegemacht
würde. Bei MSCT-Untersuchungen er -
gibt sich kein einheitliches Bild. Bei
Geräten, bei denen die mAs-Einstel-
lung als „effektive mAs“ oder „mAs
pro Schicht“ erfolgt, beeinflusst der
Wert des Pitchfaktors die Dosis kaum.
Das ist nicht verwunderlich, da im
Parameter „effektive mAs“ der Pitch ja
bereits vorhanden ist (effektive mAs =
mAs/Pitchfaktor). Pitchfaktoren <1
sollten aufgrund des zu erwartenden
Dosisanstiegs durch die überlappende
Scanweise möglichst nicht eingestellt
werden.

Scanlänge
Die gesamte Untersuchungslänge
(Scan länge) korreliert mit der Patien -
tendosis. Daher sollte die CT-Unter -
suchung streng auf die interessierende
Region begrenzt werden. Eine Zu -
nahme der rechnerischen Untersu-
chungslänge wird häufig durch Mehr-
phasenuntersuchungen erreicht. Ein
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Adaptive Kollimation
Bei Spiral-CT und Multislice-Spiral-
CT wird durch das sogenannte Over-
scanning regelmäßig ein Bereich expo-
niert, der an das geplante Unter su -
chungsvolumen oben und unten an -
grenzt. Jeweils eine halbe Rotation der
Gantry muss vor und nach dem Scan
durchgeführt werden, um auch für die
letzte Schicht im gewählten Unter -
suchungsvolumen die Projektionsdaten

aus allen Richtungen zu erhalten. Die-
ses Problem ist typisch für Spiral-CT
und wird umso relevanter, je breiter
der Detektor und damit die Breite der
Kollimation sind. Moderne Multislice-
CTs haben oftmals besonders breite
Detektoren.
Beispiel: Untersucht wird eine Schä-
delbasis mit einer kraniokaudalen
Ausdehnung von 4 cm mit einem
modernen 64-Zeilen-Spi ral-CT und
einer Detek torbreite von
40 mm. Da bei werden
jeweils 2 cm unter und
über dem Un ter suchungs -
volumen exponiert, sodass
insgesamt 2 + 4 + 2 cm
bestrahlt wurden. Die Do -
sis ist durch das Over -
scanning also um 100 %
angewachsen. Gerade bei Untersu-
chungen mit kleinem Volumen und
breitem Detektor trägt das Over scan -
ning ganz erheblich zu einer Dosis -
erhöhung bei. Bei manchen Geräten

besteht die Möglichkeit, die Breite des
aktiven Detektors zu verringern, in -
dem man weniger Zeilen anwählt und
entsprechend die Kollimation strahler-
seitig verringert. Eleganter ist jedoch
eine asymmetrisch sich öffnende und
schließende Kollimatorblende (Adap-
tive Dose Shield). Es existieren zwei
strahlerseitige Kollimatoren, welche
sich asymmetrisch bewegen. Sobald die
CT-Untersuchung startet, öffnet der

Kollimator asymmetrisch,
sodass nur das Unter su -
chungsvolumen Primär -
strahlung erhält. In der
Mitte des Scans ist der
Kollimator maximal geöff -
net, am Ende des Scans
schließt der Kollimator
wieder asymmetrisch. Auf

diese Weise wird eine Überbestrah-
lung vor und nach der Spirale elimi-
niert (Abb. 2).

Iterative Rekonstruktion
Die Bildqualität im CT wird maßgeb-
lich durch die Orts- und Kontrastauf lö -
sung sowie durch das SNR be stimmt.
Die meisten CT-Scanner be rechnen die
primären axialen Bilder aus den Roh -
daten (aus den Schwächungsprofilen)
mithilfe von Standard-Rückprojek -
tionsalgorithmen (FBP, Filtered Back
Projection). Bei diesen Algorithmen
wird eine höhere Ortsauflösung im-
mer nur mit einer SNR-Verringerung
erreicht. Bei der Darstellung von Nied-
rigkontrastorganen – beispielsweise 
im Abdomen – verzichtet man daher
auf eine gute Ortsauflösung, um das
SNR zu verbessern. Die iterative
Rekonstruktion (IR) ermöglicht eine
Entkopplung der Parameter Ortsauf -
lösung und SNR. Das Verfahren er-
höht die Ortsauflösung in Arealen mit
hohem Kontrast und reduziert das
Rauschen in Arealen mit niedrigem
Kontrast. Hierbei wird eine Korrektur-
schleife in den Bilderzeugungsprozess
eingeführt, um das Rauschen in meh-
reren iterativen Schritten zu reduzie-
ren, ohne die Ortsauflösung zu ver-
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Abb. 2: Oben: Konventioneller Kollimator: Der rote Bereich wird exponiert, obwohl er
außerhalb des interessierenden Volumens liegt. Unten: Adaptive Dose Shield: Beim
Start der Untersuchung öffnet der Kollimator asymmetrisch, am Ende schließt er wieder
asymmetrisch. Keine Primärstrahlung exponiert den Bereich neben dem Scanvolumen.

Abb. 1: Organorientierte Dosismodula -
tion; hier am Beispiel der selektiven Redu -
zierung des Röhrenstroms im Bereich der
weiblichen Brust

Overscanning
trägt zu

Dosiserhöhung
bei
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schlechtern. Die IR erzeugt primär aus
den Rohdaten ein axiales Bild. An -
schließend wird das berechnete axiale
Bild entlang eines Strahls in alle Rich-
tungen rückprojiziert, sodass man wie-
der Schwächungsprofile erhält („be -
rechnete Rohdaten“). Im Gegensatz zu
den gemessenen Rohdaten präsentie-
ren diese berechneten Rohdaten dies -
mal jedoch exakt das primär rekon-
s truierte Bild und nicht den unter -
suchten Körper. Die Rückprojektion
simuliert damit den CT-Messprozess,
aber mit dem Unterschied, dass jetzt
das Bild das untersuchte Objekt dar-
stellt. Wäre das primär rekonstruierte
Bild bereits perfekt, müssten die ge -
messenen und die berechneten Schwä-
chungsprofile übereinstimmen. Da das
nie ganz der Fall ist, werden die Unter-
schiede genutzt, um das axiale Bild
erneut verbessert zu berechnen, be-
vor das verbesserte Bild erneut rück-
projiziert wird. Diese iterative Bildbe-
arbeitung läuft mehrmals ab, bis wei-
tere Schleifendurchläufe kaum noch
Bildverbesserungen mit sich bringen.
Die IR benötigt einen erheblichen
Rechenaufwand. Verschiedene Her -
steller haben das Verfahren teilweise

modifiziert, um die Rekonstruktion der
Bilddaten zu beschleunigen. Abb. 3
zeigt einen Vergleich einer gefilterten
Rückprojektion (FBP) mit einem itera-
tiven Verfahren. Beide koronaren Re -
konstruktionen wurden aus demsel-
ben Rohdatensatz, also mit derselben
Dosis erzeugt. Das signifikant bessere
SNR im rechten Bild ist deutlich er -
kennbar.

Fazit
Die Dosisreduktion in der CT beginnt
mit der Untersuchungsplanung durch
den Radiologen. Diese wird erst durch
eine genau formulierte Fragestellung
ermöglicht. Dabei muss die Dosis so
hoch sein, dass eine jeweils aus-
reichende Bildqualität erreicht wird.
Erst wenn diese vorhanden ist, soll-
ten Maßnahmen zur Dosisreduktion
eingesetzt werden, welche aber die
Bildqualität kaum tangieren. Wesent -
liche vom Untersucher beeinfluss-
bare Untersuchungsparameter sind der
Röh renstrom bzw. das mAs-Produkt,
die Schichtdicke, der Pitchfaktor und
besonders die Scanlänge, wobei hier
Mehrphasenuntersuchungen beson-
ders ins Gewicht fallen. Das Ziel der

Untersuchungsplanung sollte nicht die
optimal mögliche, sondern die für die
anstehende Fragestellung diagnostisch
ausreichende Bildquali-
tät sein, um auf diese
Weise Dosis zu sparen.
Wenn vorhanden, kön -
nen mo derne techni-
sche Verfahren die Dosis
noch weiter reduzieren.
Be sonders her vor zu he -
ben sind hier die Echt -
zeit-Dosismodulation, die adaptive Kol -
limation und die iterativen Rekon-
struktionsverfahren. Man muss aber
(leider) davon ausgehen, dass diese
technische Ausstattung nur an neue-
ren Geräten zur Verfügung steht.

Andreas Grust �
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Abb. 3: Vergleich der Bildqualität (hier: SNR) bei einer CT-Untersuchung mit einer
Bildrekonstruktion auf der Basis der FBP (links) und eines iterativen Verfahrens (rechts)

Ziel:
diagnostisch
ausreichende
Bildqualität
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Stochastische Strahlenwirkungen
Über die Jahre hat die Strahlenbelas-
tung der Bevölkerung in Deutschland
durch medizinische Untersuchungen
zugenommen. Diese Zunahme wird
laut Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) wesentlich durch eine wachsende
Zahl von Computertomografien ver -
ursacht. Obwohl größere Datenerhe-
bungen für Kinder fehlen, zeigen ein-
zelne Arbeiten, dass auch bei Kindern

die Strahlenexposition
durch CT-Untersuchun-
gen zugenommen hat.
Kinder sind besonders
empfindlich gegenüber
ionisierender Strahlung,
weshalb dem Strahlen-
schutz in der Pädiatrie
eine wichtige Bedeutung

zukommt. Ein besonderes Augenmerk
gilt dabei der Computertomografie,
weil hier, im Vergleich zu anderen
Untersuchungen der diagnostischen
Radiologie, relativ hohe Dosiswerte
appliziert werden. Im Dosisbereich
diagnostischer Anwendungen ionisie-
render Strahlung besteht heutzutage das
Gefährdungspotenzial für die Patienten

nahezu ausschließlich auf der Grund-
lage stochastischer Strahlenwirkun-
gen. Darunter versteht man die Be -
schädigung der DNA einer Zelle durch
ionisierende Strahlung, die im Extrem-
fall dazu führen kann, dass sich bei
ihrer Teilung die Tochterzellen in
maligne Tumorzellen umwandeln und
Ausgangspunkte für einen bösartigen
Tumor werden können. Sind Keimzel-
len im Hoden oder Ovar durch eine
derartige Strahlenwirkung geschädigt
worden, besteht zusätzlich ein geneti-
sches Risiko, und zwar in der Form,
dass diese Zelle möglicherweise an 
die nächste Generation weitergegeben
wird und ein Kind mit Fehlbildungen
entstehen könnte. Es wird davon aus-
gegangen, dass potenziell jede noch so
geringe Dosis ionisierender Strahlung,
wenn auch mit geringer Wahrschein-
lichkeit, stochastische Wirkungen ver-
ursachen kann, es also dafür keinen
Schwellenwert gibt, unterhalb dessen
dieses Strahlenrisiko gleich null ist
(BEIR-Report 2006). Die Wahrschein-
lichkeit für stochastische Wirkungen
steigt mit wachsender Dosis und ist
umso höher, je jünger der Patient zum

Zeitpunkt der Exposition war. Rönt-
genuntersuchungen bedeuten daher im
Vergleich zu Erwachsenen ein deutlich
höheres Strahlenrisiko für Kinder und
Jugendliche.

Physikalische Aspekte
Bei der Röntgenuntersuchung von Kin-
dern müssen speziell angepasste Auf-
nahmeparameter eingestellt werden,
damit das stochastische Risiko in Re -
lation zum Nutzen der Untersuchung
klein bleibt. Dies soll am Beispiel einer
CT-Unter suchung er läu tert werden.
Typi scher weise werden bei pro jek -
tions radio gra fischen Rönt gen unter su -
chun gen die vom Rönt gen strah ler
abgewandten Kör per ab schnitte mit
einer ge ringeren Strah-
lendosis exponiert als
die dem Strahler zu ge -
wandten Be reiche, weil
ein Teil der Strahlung 
im Patienten absorbiert
wird. Dies führt dazu,
dass die ge samte auf 
das durchstrahlte Kör-
pervolumen übertragene Strahlenener-
gie („Energiedosis“) geringer ist als 
die lokal im Eintrittsbereich erzeugte.
Be dingt durch die 360°-Rotation des
Strah ler-Detektor-Systems um den Pa -
tienten bei der Computertomografie,
ergeben sich dort andere Dosisvertei-
lungen im durchstrahlten Körper als in
der Projektionsradiografie. Die hohen
Dosiswerte verlagern sich in die Mitte
des gescannten Volumens, während die
äußeren Bereiche geringer exponiert
werden. Der Körperdurchmesser eines
Kindes, insbesondere eines Säuglings,
ist jedoch wesentlich kleiner als der
eines Erwachsenen. Würde man die
CT-Aufnahmeparameter (kV- und mAs-
Werte) eines Erwachsenen für die
Untersuchung eines Säuglings einstel-
len, so wäre die aus der vergleichs-
weise geringen Absorption in dem klei-
nen Körper resultierende Detektor-
dosis und damit die Gesamtdosis
unnötig hoch, ohne aber dadurch eine
Verbesserung der Bildqualität zu erzie-

S t r a h l e n s c h u t z  b e i  K i n d e r n  –  
B e s o n d e r h e i t e n  i n  d e r  K i n d e r r a d i o l o g i e

Kinder sind aufgrund der Morphologie ihres kleinen Körpers und der Beson-
derheiten des wachsenden Organismus in besonderem Maße strahlenemp-
findlich. Erschwerend kann hinzukommen, dass bei fehlender Anpassung der
Untersuchungsparameter an den kindlichen Körper dieser dann einer unnötig
hohen Strahlenexposition ausgesetzt ist. Dies gilt in besonderem Maße bei
der Anwendung der Computertomografie, die auch bei Kindern in den letz-
ten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Deshalb ist die Indika-
tion zu Röntgenuntersuchungen, insbesondere zu CT-Untersuchungen, bei
Kindern streng und unter Ausschöpfung möglicher alternativer Verfahren, wie
Ultraschall und Kernspintomografie, zu stellen. Die Durchführung von Rönt-
genuntersuchungen bei Kindern erfordert also besonders angepasste Unter-
suchungsprotokolle, die unter dem Gesichtspunkt der Dosisreduktion opti-
miert sein müssen.

Strahlenschutz
in Pädiatrie
besonders

wichtig

Speziell
angepasste
Aufnahme-
parameter

Strahlenschutz_3-2012_1-64:Inhalt  14.08.2012  11:49 Uhr  Seite 22





S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S 3 / 2 0 1 2

eine enge Nähe benachbarter Regio-
nen, die deshalb stärker von Streu-
strahlung betroffen sind als bei ver-
gleichbaren Aufnahmen Erwachsener.
Zusätzlich ist beim Säugling das strah-
lenempfindliche, blutbildende Kno-
chenmark weitgehend über alle Be-
reiche des Skeletts verteilt, während
beim Erwachsenen in den Extremitä-
ten nur noch geringe Teile des roten
Knochenmarks vorhanden sind. Bei
Röntgenaufnahmen der Extremitäten
wird das empfindliche Knochenmark
eines Säuglings also wesentlich stärker
belastet als bei einem Erwachsenen.
Außerdem enthält das Gewebe von
Kindern und Jugendlichen einen grö -
ßeren Wasseranteil. Hieraus resultiert
eine höhere Absorption. Es wird des-
halb bei jungen Menschen mehr Dosis
benötigt, um mit derselben Effektivität
eine Gewebeschicht derselben Dicke
durchdringen zu können.

Strahlensensibilität des Gewebes
Die Strahlenempfindlichkeit ist in bio-
logischen Geweben mit einer hohen
Zellteilungsrate höher als in ver-
gleichsweise ruhenden Geweben. Beim
Erwachsenen sind daher Gewebe be -
sonders empfindlich, die einer starken
Zellteilungsrate unterliegen, wie zum
Beispiel Darmepithel oder blutbilden-

des Knochenmark. Durch das Wachs-
tum des noch unreifen kindlichen
Organismus ist die Zell -
tei lungsrate in vielen Ge -
weben des Kindes deut-
lich höher als beim Er -
wachsenen. Daraus resul-
tiert bei derselben Strah-
lendosis ein entsprechend
größeres Risiko für einen
strahleninduzierten Krebs -
tod, wenn die Bestrahlung bereits im
Kindes- und Jugendalter erfolgt ist
(Abb. 2).

Lebenserwartung und genetisches
Risiko
Die Lebenserwartung eines heute ge -
borenen Mädchens beträgt 82,5 Jahre,
die eines Jungen 77,3 Jahre. Nach
BfS-Angaben be trägt die Lebenserwar-
tung einer heute 80-jährigen Frau 
8,9 Jahre, die jenige eines 80-jährigen
Mannes 7,7 Jahre. Da die durchschnitt-
liche Latenzzeit zwischen einer Be -
strahlung und der Entstehung eines
malig nen Tumors Jahre bis zu meh-
reren Jahrzehnten dauert, ergibt sich
aus der hö heren Lebenserwartung von
Kindern eine deutlich größere Wahr-
scheinlichkeit, dass die klinische
Manifestation eines strahleninduzier-
ten Tumors von einem entsprechend
exponierten Kind noch erlebt wird. Da

Kinder potenziell zukünftige Eltern
sind, birgt die Strahlenwirkung auf

kindliche Keimzellen das
Ri siko von Fehlbildungen
bei ihren Nachkommen.
Über die Höhe des gene -
tischen Risikos bei nied ri -
ger Dosis ist zwar wenig
be kannt, allerdings kann
nach  UNSCEAR (2010) ein
gewisses Risiko auch bei

geringer Strahlenbelastung nicht aus-
geschlossen werden.

Kritische Indikationsstellung in
der Pädiatrie
Aufgrund des beschriebenen, gerade
beim kleinen Kind deutlich erhöhten
Strahlenrisikos kommt dem Strahlen-
schutz in der Kinderradiologie eine be -
sondere Bedeutung zu.
Der Strahlenschutz ruht dabei auf zwei
Säulen:

der Stellung einer besonders kriti-
schen rechtfertigenden Indikation
nach § 23 Abs. 1 RöV,
der strahlenschutzoptimierten Durch-
führung der Röntgen unter suchung
im Sinne des § 25 RöV.

Aufgrund der größeren Strahlenemp-
findlichkeit des kindlichen Organis-
mus ist die Indikation zur Durch -
führung einer Röntgenuntersuchung
strenger zu stellen als beim Erwachse-

•

•
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Abb. 2: Geschätztes Lebenszeitrisiko für Krebstod durch eine einzeitige Bestrahlung in
Abhängigkeit vom Patientenalter zum Zeitpunkt der Bestrahlung

Genetisches
Risiko niedriger
Dosen wenig

bekannt

Der etwas andere Kommentar,
heute zum Thema:

Digitalisierung
in der Rö-Diagnostik

Analog – das war früher einmal!
Heut’ das Zauberwort heißt: digital.
Doch ein Zauber braucht Bann
und wirkt nützlich nur dann,
wenn Verstand ihm sein Wirken befahl.

Rupprecht Maushart, Straubenhardt
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Der Stand der Technik
Der Stand der Technik wird wesentlich
durch Normen repräsentiert und defi-
niert – so auch in der Qualitätssiche-
rung (QS) digital arbeitender Röntgen-
diagnostikeinrichtungen. Die Rönt-
genverordnung fordert diesen generell
im § 3 Abs. 2 Nr. 5. Sie legt auch die
grundlegende Rechtsstruktur für die
Durchführung der QS fest, und zwar

im § 16 die Durchfüh-
rung einer Abnahmeprü-
fung (AP) vor Inbetrieb-
nahme und nach jeder
(relevanten) Beeinflus-
sung von Bildqualität
und Dosis sowie regel-
mäßige Verifikationen
des durch die AP fest-

gelegten und offensichtlich zufrieden-
stellenden Zustandes im Rahmen von
Konstanzprüfungen (KP). Im § 17a wer -
den Prüfungen durch sogenannte ärzt -
liche/zahnärztliche Stellen gefordert, ob
die QS von den einzelnen Betreibern
ordnungsgemäß durchgeführt bzw. ob
auf dabei festgestellte Unregelmäßig-
keiten entsprechend reagiert wird. 
So weit im Prinzip die RöV. De facto
geschieht aber die praktische Durch-
führung von AP und KP nach QS-Nor -
men des Normenausschusses Radio -
logie (NAR).

Sollten für relativ neu in die klinische
Routine eingeführte Gerätetypen und
deren Zubehör (z. B. Vorrichtungen für
die Befundung) noch keine QS-Nor-
men erarbeitet worden sein bzw. nicht
vorliegen, wird man dafür den Stand
der Technik aus einem anderen Regel-
werk entnehmen müssen, das man als
Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL)
bezeichnet. In derartigen Fällen wer-
den auf Initiative des Arbeitskreises
RöV (AK RöV) und unter dessen Fe-
derführung kurzfristig zusammenge-
stellte auf diesem Gebiet fachlich qua-
lifizierte Arbeitsgruppen einberufen,
die zeitnah „provisorische“ Anleitun-
gen zur Durchführung von Abnahme-

und/oder Konstanzprüfungen in der
QS-RL publizieren. Diese haben so
lange Bestand, bis zumindest ein dies-
bezüglicher Normentwurf veröffent-
licht worden ist. Wenn sich die be-
treffende QS-Norm dann etabliert hat,
wird der entsprechende Text aus der
QS-RL wieder entfernt. Auf diese
Weise setzt man den in der RöV ge-
forderten Stand der Technik in einem
sogenannten untergesetzlichen Regel-
werk, hier bestehend aus der QS-RL
und diversen QS-Normen, um. Bei-
spielsweise wird zurzeit die Durch-
führung der QS bei folgenden Modali-
täten durch die QS-RL vorgeschrieben:
Abnahme- und Konstanzprüfungen bei
der mammografischen Tomosynthese
und Biopsie sowie Konstanzprüfung an
zahnmedizinisch genutzten DVT-Ein-
richtungen.

Normen
Die QS-Normen für Abnahme- und
Konstanzprüfungen für die wichtigsten
digital arbeitenden röntgendiagnosti-
schen Einrichtungen sind in den Tabel-
len 1 und 2 zusammengestellt.

Qualitätssicherung ist nicht
 problemlos
Die RöV fordert, dass „die erforder -
liche Bildqualität mit möglichst gerin-
ger Strahlenexposition erreicht wird“
(§ 16 Abs. 2). Welche Strahlenexposi-
tion ist hier gemeint? Auf jeden Fall

M o d e r n e  A s p e k t e  d e r  Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g  i n
d e r  d i g i t a l e n  R ö n t g e n d i a g n o s t i k

Folgende Fragen werden in diesem Beitrag diskutiert: Wie könnten sich 
QS-Parameter und deren Prüfungen unter dem Eindruck einer fortschreiten-
den Digitalisierung in der Röntgendiagnostik weiterentwickeln? Wie ist der
Stand dieser Entwicklung zurzeit?
Dagegen wird weniger über die routinemäßige Qualitätssicherung (QS) be -
richtet, die sich nach § 16 der Röntgenverordnung (RöV) in der Durchfüh-
rung von Abnahme- und Konstanzprüfungen manifestiert und deren prak -
tische Durchführung für die verschiedenen Modalitäten und Subsysteme der
digitalen Röntgendiagnostik nach entsprechenden Normen und Richtlinien
geschieht.

Stand der
Technik durch

Normen
repräsentiert

Bezeichnung der Norm Geltungsbereich der Norm

DIN 6868-150 (gilt auch für „analog“) Aufnahme- und  Durchleuchtungs -
geräte (auch DSA)

DIN 6868-151 (gilt auch für „analog“) Röntgengeräte in der Zahnmedizin
(nicht DVT)

DIN 6868-157 Bildwiedergabegeräte

DIN 6868-159 Einrichtungen für die Teleradiologie

DIN 6868-161 DVT in der Zahnmedizin

DIN 6868-162 Mammografiegeräte

DIN EN 61223-3-5 Computertomografiegeräte

Tab. 1: Wichtige QS-Normen für Abnahmeprüfungen in der digitalen Röntgendiagnostik
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eine, die mit der Exposition des Patien -
ten korreliert und durch einen ge -
eigneten Dosisbegriff ausgedrückt wer -
den kann.Welche Eigenschaften müsste
dieser Dosisbegriff aufweisen, damit 
er für die QS „geeignet“ ist? Antwort:

Er sollte relativ einfach mess bar und
für repräsentative Unter suchungs para -
me ter – wesentlich ist da bei die Strah-
lenqualität – proportional zu einer
strahlenbiologisch signifikanten Dosis -
größe sein. 

Die Erfüllung dieser Bedingung ist
nicht trivial und kann bei der prak -
tischen Durchführung der QS in der
Röntgendiagnostik schwierig sein. Wir
bezeichnen diese Situation hier als
„Dosisproblem“. 
Wie definiert man nun die Bildqua -
lität? Hier eröffnet sich eine weitere
Schwierigkeit, die in einer Divergenz
zwischen der Messbarkeit entspre-
chender physikalischer Parameter und
ihrer diagnostischen Re -
levanz begründet ist
und in den unterschied-
lichen Definitionen der
physikalischen und der
diagnostischen Bild qua -
lität nach § 2 Nr. 5 RöV
zum Ausdruck kommt.
Es existiert in der QS offensicht-
lich auch noch ein „Bildqualitätspro-
blem“.

27

Bezeichnung der Norm Geltungsbereich der Norm

DIN 6868-4 (gilt auch für „analog“) Durchleuchtungsgeräte (auch DSA)

DIN 6868-5 (gilt auch für „analog“) Röntgengeräte in der Zahnmedizin
(nicht DVT)

DIN 6868-13 Einrichtungen für die  Projektions -
radiografie

DIN 6868-157 Bildwiedergabegeräte

DIN 6868-159 Einrichtungen für die Teleradiologie

PAS 1054 Mammografiegeräte

DIN EN 61223-2-6 Computertomografiegeräte

Tab. 2: Wichtige QS-Normen für Konstanzprüfungen in der digitalen Röntgendiagnostik

nuklide.de - Gemeinsam stark für den Strahlenschutz

20 Jahre

Gebiet de

Softwaree

Erffr olg zu

zusammen

nuklide.de Ge
Eine Kooperation von In

Erffr ahrung und Wissen au

es Strahlenschutzes und

entwicklung tun sich für

einer einzigartigen Koope

n!

meinsam stark für d
ngenieurbüro Graffff unde

f dem

d der

Ihren

ration

NEU und BES

en Strahlenschutz
er & cjjc t Systemsofttwf wt are

SSER

AG

� Experte

Sachen

Softtf war

� zukunfttf s

enwissen und Know-How in

Strahlenschutz und

reentwicklung

ssichere Rundumversorgungg für

Universal

EPD-Lesegerät m

Integration in

�aktuell mit au

ALADOX-S

es

mit voller

n IRIS

utomess

SYS

� zukunfttf s

Strahlen

� langjähr

zufriede

W

ssichere Rundumversorgung

nschutzsoftware

rige Erfahrung und viele

ene Kunden

eitere Infor

g für

Fragen Sie nach den e

IRIS � Das Strahle

SISy � Das Strahle

g

mationen: www.nuklii

erffr olgreichen Produkten:

enschutz-Komplettsystem

enschutz-Infoof rmationssystem

g

de.de

Anzeige

Geeigneter
Dosis-

begriff?

Strahlenschutz_3-2012_1-64:Inhalt  14.08.2012  11:50 Uhr  Seite 27





R Ö N T G E N D I A G N O S T I K

lösung (Darstellung von Strukturen
mit hohem Objektkontrast, z. B.
mit einem Bleistrichraster).
Kontrastauflösungsvermögen: Fä hig -
keit bildgebender Systeme, kleine
Objektkontraste („Niedrig kons trast -
objekte“) noch darstellen zu kön-
nen, sie also in befundbare Bildkon-
traste umsetzen zu können.

Fazit für die Durchfüh -
rung der QS, was die
Bildqualität betrifft:
Die fundamentalen Grö -
ßen Orts- und Kontrast-
auflösung spielen einer-
seits bei der Durchfüh-
rung der Abnahme- und

Konstanzprüfungen eine dominierende
Rolle und bestimmen andererseits ent-
scheidend die diagnostische Aussage-
kraft eines Röntgenbildes. Ihre mess-

•

technische Bestimmung ist an entspre -
chend ausgelegte Prüfkörper gebunden,
bei denen in einem gewebeäquivalen-
ten Absorber Strukturen eingelassen
sind, deren bildliche Darstellung ge -
wisse Rückschlüsse auf die Orts- und
Kontrastauflösung zulassen (Beispiel:
CDMAM-Prüfkörper in der digitalen
Mammografie). QS-Prüfkörper sind
nicht 1:1 in anatomische Strukturen
umsetzbar und stellen daher immer
Kompromisslösungen dar.

Die „neuen“ QS-Parameter
Die Beschreibung und Definition der
physikalischen Bildqualität in der
Röntgendiagnostik ist bestimmt keine
leichte Aufgabe, und zwar aus folgen-
den Gründen:

Man benötigt eine Vielzahl von Pa -
rametern, welche die Facettenviel-

•

falt eines Röntgenbildes angemessen
berücksichtigen.
Diese Vielfalt vergrößert sich noch,
wenn man die spezifischen Qua -
litätsmerkmale der verschiedenen
Untersuchungstechniken (z. B. Pro-
jektionsradiografie, Schnittbildver-
fahren, Spezialverfahren wie Mam -
mo grafie und Biopsie) mit einbe-
zieht.
Außerdem muss zwischen analogen
und digitalen Techniken unterschie-
den werden.

Neben den Basisgrößen SRV, Orts- so -
wie Kontrastauflösung gewinnen unter
diesem Gesichtspunkt folgende QS-
Parameter immer mehr an Bedeutung:

Detective Quantum Efficiency DQE(f):
Relativer Anteil der zum Bildaufbau
beitragenden Röntgenquanten. Die
DQE beschreibt die „Detektorquali-

•

•

•
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tät“. Sie ist abhängig von der Orts-
freqauenz f (in Lp/mm).
Noise Equivalent Quanta NEQ: Pro-
dukt aus DQE und Dosis (genauer:
Quantenfluenz in der Bildauffang-
ebene). Die Größe NEQ ist Maß für
die vom Detektor gelieferte Bild -
qualität. Diese wächst in gleichem
Maße mit der DQE und mit der
Dosis.
Noise Power Spectrum NPS(f): Be -
schreibt, wie die Rauschleistung in
Abhängigkeit von der Ortsfrequenz f
durch ein System übertragen wird.
NPS ist somit ein Maß für die
 Niedrigkontrastauflösung, also für
die Darstellung kleiner Kontraste
bei relativ hohem Rauschen.
Modulation Transfer Function MTF(f):
beschreibt, wie ein Signal in Abhän-
gigkeit von seinen Ortsfrequenzen f
durch ein System übertragen wird.
Die MTF ist also ein Maß für die
Ortsauflösung.

Die vier wichtigen QS-Parameter Do -
sis D (z. B. D = AGD für die Mam -
mografie), Rauschleistungsspektrum
NPS(f), rauschäquivalente Quanten-
zahl NEQ(f) und Modulationsübertra-
gungsfunktion MTF(f) lassen sich in
Gleichung (1) zusammenfassen:

�NEQ(f) = c · [MTF(f) / �NPS(f)] · D (1)

Das ist eine Geradengleichung der Form
y = m · x mit y = �NEQ(f), x = D und 
der Steigung m = c · [MTF(f) / �NPS(f)]
mit c = Konstante.
Diese Gleichung ist folgendermaßen
interpretierbar: Ermittelt man mit spe-
ziell dafür geeigneten Prüfkörpern und

mit Softwareunterstüt-
zung für verschiedene
Bildempfänger – z. B. für
CR- und DR-Systeme –
in Abhängigkeit von der
Dosis D in einem für 
die gewünschte diagnos-
tische Qualität geeigne-

ten Ortsfrequenzbereich (z. B. für die
Mammografie von 1 bis 5 Lp/mm) die
Fläche unter der MTF (den „MTF-

•

•

•

Index“) und unter dem NPS (den
„NPS-Index“), so erhält man mithilfe
der Gleichung (1) und bei grafischer
Auftragung von �NEQ (den „�NEQ-
Index“) gegen D Geraden mit den Stei-
gungen m, deren Werte eine direkte
Aussage über die Güte der
Bildqualität in Relation
zur Dosis erlauben, und
zwar nach der Kurzformel:
Je größer m, umso besser!
Da MTF direkt proportio-
nal zur Ortsauflösung und
NPS umgekehrt propor-
tional zur Kontrastauflösung sind,
kann die Steigung m als Maß für die
Bild qualität angesehen werden. So ist
ein bildgebendes System 1 im Sinne
der QS besser als ein System 2 ein -
zustufen, wenn für dieselbe Dosis die
dem System 1 zuzuordnende Steigung
größer ist als diejenige für das Sys-
tem 2.
Die Ermittlung der MTF und des NPS
erfolgt nach den IEC-Normen 62220-1-2
und 62220-1-3. Messung und Messauf-
bau sind relativ unproblematisch: Man
benötigt einen geeigneten ge webe äqui -
va len ten Absorber und einen darin 
passenden speziellen Testeinsatz mit
zwei Messfeldern für die MTF und das
NPS. Die Auswertung der Messungen
dagegen ist relativ komplex und be -
nötigt daher eine Softwareunterstüt-
zung. Die MTF kann an zwei in x- und
y-Richtung angeordneten Strahlplatten
ermittelt werden, die zur Detektor-
ebene einen Winkel von ca. 1,5 Grad
bilden. Man bezeichnet sie deshalb
auch als „Kanten-MTF“. Die Dosis-
messung erfolgt mit einem geeichten
Dosimeter. 
Die NPS-Bestimmung geschieht in
einem speziellen Feld des Testeinsat-
zes. Details sollen aber hier nicht 
weiter ausgeführt werden. Messungen
dieser Art an digitalen Röntgenein -
richtungen werden in der Regel mit
den Rohdaten vorgenommen. Bei Roh-
daten handelt es sich um Signalwerte
direkt hinter dem ADC, also um sol-
che ohne Softwarekorrekturen.

Fazit
Die nach § 16 RöV geforderte Qua -
litätssicherung ist ein extrem wichti-
ges Werkzeug in der Röntgendiagnos-
tik, um eine für die Lösung einer be -
stimmten radiologischen Fragestellung

ausreichende Bildqualität
bei möglichst kleiner Pa -
tientendosis zu ermög -
lichen. Bei ihrer prakti-
schen durch Prüfkörper
und andere Messeinrich-
tungen realisierten Aus-
führung gibt es grundsätz-

liche Probleme in dem Bestreben, die
physikalische und diagnostische Bild-
qualität einander anzunähern. Für die
digitale Röntgendiagnostik muss die
QS anders strukturiert sein als in 
der analogen Variante. Die Digitalisie-
rung bietet die konkrete Möglichkeit,
Durchführung und Auswertung der
QS, vor allem der Konstanzprüfung,
weitgehend zu automatisieren – ein
Ziel, von dem man sich bei weitgehen-
der Objektivität der gewonnenen Prüf-
ergebnisse eine deutliche Arbeitser-
leichterung und Zeitersparnis verspre-
chen kann.

Klaus Ewen, Döndü Top �
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Kurzformel:
Je größer m,
umso besser!

Auswertung
der Messungen

komplex

Der etwas andere Kommentar,
heute zum Thema:
Qualitätssicherung

Hält ein Radiologe in Hagen
die Rö-V stets bereit wegen Fragen
in ’nem Kästchen aus Glas,
auf dem staunend man las:
Bei Gefahr bitte Scheibe zerschlagen!

Rupprecht Maushart, Straubenhardt
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Anlage I der SV-RL festgelegt waren.
Die Strahlenschutzverantwortlichen
(„Betreiber“) konnten für die gesamte
Lebensdauer der Röntgeneinrichtungen
einen Bestandsschutz geltend machen.
Da es aber notwendig war, in be-
stimm ten Zeit ab ständen eine An pas -
sung an den Stand der Tech nik vor zu -
neh men, exis tierten fol ge richtig meh -
rere An lagen I, also mehrere Listen
techni scher Min dest an forde run gen für
die ver schie denen Zeit räume, in denen
die Rönt gen ein richtungen in Betrieb
ge nommen wurden. Diese Situation
wurde vom Standpunkt des Strahlen -
schutzes her irgendwann unhaltbar, da
es immer häufiger sein konnte, dass
Pa tienten entweder mit veralteter, also
strah lenhygienisch un günstiger Tech-
nik untersucht wurden oder mit Ge -
räten, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprachen. Seit 1998 hat
man daher diese Art des Be stands -
schutzes aufgehoben und es ist seit-
dem immer nur eine, und zwar die
aktuell ver öffent lichte Anlage I gültig.
Sach ver stän di gen prü fun gen müs sen
vor In be triebnahme und dann wieder-

holend alle 5 Jahre durchgeführt wer-
den. Bei den wiederkehrenden Prüfun-
gen gilt also jetzt immer die aktuelle
Fassung der SV-RL mit ihrer An lage I.
Zur organisatorischen und öko no mi -
schen Erleichterung für die Be treiber
wurden in der Anlage I für viele nach
den neuen Prüfungsmoda litäten not-
wendig werdende Anpassungen an den
Stand der Technik Übergangsfristen
zur Erfüllung der nun auf die be -
troffenen Praxen und Kran ken häuser
zukommenden höheren An for de run -
gen von ein bis fünf Jahren fest ge-
legt. Da durch ist sukzessive ein ein -
heit licher strahlenhygienischer Stan -
dard in der Röntgendiagnostik rea li -
siert worden.

Die Häufigkeit von Computer -
tomografien und ihr Beitrag zur
effektiven Dosis
Das Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS) erhebt regelmäßig Daten zur Häu-
figkeit von Röntgenuntersuchungen
und deren Beitrag zur effektiven Dosis
der Bevölkerung der Bundesrepublik

Deutschland (BRD). Die in Abb. 1 
und 2 gezeigten Daten stammen aus
einer Veröffentlichung des BfS aus dem
Jahr 2009.
Die Daten zeigen, dass 10 % der Unter -
suchungen (8 % für CT und 2 % Angio
bzw. Interventionen) mit 80 % zur
effektiven Dosis beitragen, wobei 60%,
und das mit steigender Tendenz, allein
von computertomografischen Unter -
suchungen herrühren. Dieses Ergebnis
verwundert nicht, denn
die Computertomogra-
fie wird immer häufi-
ger auf neuen Ge bieten
eingesetzt (Beispiel: Kar-
diologie). Die steigende
Tendenz ihres Beitrags
zur effektiven Dosis lässt
sich also dadurch erklä-
ren, dass durch Einsatz
leistungsstärkerer Computer neue Un -
tersuchungsmethoden, wie z. B. Mehr-
schicht- und dynamische 3-D-Techni-
ken, durchführbar sind, die vor eini-
gen Jahren noch nicht möglich waren.
Die große diagnostische Bedeutung der

32

Abb. 1: Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen in der BRD; Quelle: BfS, 2009

Abb. 2: Beitrag verschiedener Röntgenuntersuchungen zur effektiven Dosis der Bevöl-
kerung in der BRD; Quelle: BfS, 2009

Der etwas andere Kommentar,
heute zum Thema:
Sachverständigen-

Prüfrichtlinie
Schimpft ein Röntgenarzt aus 

Bad Salzschliefen:
„Sachverständige? Alles Kalifen*)!“
Deshalb freut ihn reell
sehr die SV-RL:
„Damit kann man die endlich selbst 

prüfen!“
Rupprecht Maushart, Straubenhardt

*) Die Bezeichnung „Kalif“ wird im Heiligen Qur’an 
für „Statthalter Gottes“ auf Erden verwendet
(Enzyklopädie des Islam).

80% der
Dosis durch
10% der

Unter-
suchungen
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Computertomografie ist – physikalisch
nicht vermeidbar – leider mit einem
erhöhten Beitrag zur effektiven Dosis
korreliert. Wenn man die Auswirkun-
gen früherer Ausgaben der SV-RL auf
die Reduzierung der Dosis im Detail
betrachtet, kommt man zu der Er -
kenntnis, dass die bisher getroffenen
Regelungen ausgerechnet
für die Computertomo gra -
fie nur wenige Möglich-
keiten geboten haben, die
Dosis für diese in der Ra -
diologie so wichtige Un -
ter suchungs technik sig ni -
fikant zu re duzieren. Um
diesen Zu stand zu ändern,
wäre es optimal gewesen, ge eig nete
Parameter für die erforderliche Bild-
qualität (z. B. Orts- und Kontrastauf -
lösung) in Relation zur Wahl einer
möglichst kleinen Systemdosis zu set -

zen. Das aber ist für CT-Unter suchun -
gen nicht ganz so einfach. Bisher wur-
den in keiner Norm verbindliche
Güte parameter dieser Art für die Com-
putertomografie festgelegt. Es fehlen
außer dem allgemeingültige Messvor-
schriften für die vielen Gerätetypen
der einzelnen Hersteller. Wenn man

also, sozusagen im ersten
An lauf, eine all ge mein gül -
tige An lei tung zur Do-
sis redu zierung mit einer
gleich zeitig da mit ver -
bun denen Er hö hung der
Bildqualität nicht realisie-
ren konnte, so war man,
als zweitbeste Lösung, zu -

nächst einmal mit einer Forderung
nach Dosisminderung, und dies zu -
mindest ohne Verlust an Bildqualität,
zufrieden. Entsprechende Techniken
sind dann in die Anlage I neu auf -

genommen worden. Diese Vor gehens -
weise ist aller dings mit einer gewis-
sen Gefahr ver bunden, dass durch 
Fest schrei bung ganz be stimmter tech -
ni scher Lösungen die möglichen Ent -
wicklungen anderer Me thoden er -
schwert bzw. diese nicht wei terver -
folgt werden könnten.

Was kann die SV-RL zur Lösung
des Strahlenschutzproblems bei
der CT leisten?
Angesichts des hohen und weiter stei-
genden Beitrags der Computertomo-
grafie zur effektiven Dosis der Be-
völ kerung und in Ermangelung ge eig -
neter Güteparameter wurde vom Ar -
beitskreis Röntgenverordnung die oben
be schriebene „zweitbeste“ Lösungs-
möglichkeit gewählt, um möglichst
zeitnahe Maßnahmen präsentieren zu
können.
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Der Arbeitskreis Röntgenverordnung
empfiehlt daher Folgendes:

Für Neugeräte werden automati-
sche Dosisregelungen sowie effi-
ziente Detektoren (hoher DQE) vor-
geschrieben.
Altgeräte müssen ab Januar 2016
damit ausgestattet sein.

Da diese Techniken in Altgeräte prak-
tisch nicht integrierbar sind, kommt

die Forderung von Nach -
rüstungen einer Still le -
gung dieser Geräte nach
dem ge nann ten Zeit-
punkt gleich. Durch den
Einsatz automatischer
Dosisregelungen lassen
sich im Extremfall Do -

siseinsparungen von bis zu ca. 60 %
erreichen. Mit Nutzung effizienter
Detektoren sind Dosiseinsparungen
bis zu ca. 30 % möglich. Derzeit bie-

•

•

ten alle Hersteller diese Techniken an,
wenn auch unterschiedlich in Form
und praktischer Auswirkung. Über 
die offiziellen Forderungen der An-
lage I zur SV-RL hinaus werden bei
„High-End-Geräten“ das Systemrau-
schen weitgehend unterdrückende Fil-
tertechniken eingesetzt, sodass bei
konstant bleibender Bildqualität auch
damit die Dosis reduziert werden
kann. 
Wenn all diese Techniken vom An -
wender konsequent angewendet wer-
den, ist man von dem angestrebten
Ziel, flächendeckend sogenannte Low-
Dose-CTs einsetzen zu können, nicht
mehr weit entfernt.

Fazit
Die Nutzung moderner Techniken
kann die Patientenexposition durch
CT-Untersuchungen deutlich senken.
Durch Festlegung diesbezüglicher For-
derungen hat die SV-RL einen rich-
tungsweisenden Beitrag zur Reduzie-
rung der CT-Dosis geleistet. Es bedarf
aber noch verbesserter Schulungskon-
zepte sowie konsequenter Beratung
durch Ärztliche Stellen und Medizin-
physik-Experten, die Anwender davon
zu überzeugen, diese technischen Mög-
lichkeiten aus der Sicht des Strahlen-
schutzes sinnvoll und für den Patien-
ten nutzbringend einzusetzen.

Jürgen Westhof �
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Bundesumweltministerium übergibt „Aktivitätsrechner“

Versorgung und Schutz von Patienten
in der Nuklearmedizin wird verbessert

Das Bundesumweltministerium hat Ende April 2012 in Bremen der Deut-
schen Gesellschaft für Nuklearmedizin einen sogenannten „Aktivitätsrech-
ner“ übergeben. Mit diesem Computerprogramm, das im Rahmen eines For-
schungsvorhabens des Bundesumweltministeriums entwickelt wurde, kann
zukünftig die für Patientenuntersuchungen in der Nuklear medizin einge-
setzte Menge an radioaktiven Stoffen in jeder Klinik oder Praxis besser be -
rechnet werden. Damit kann dem derzeitigen Versorgungsengpass für Radio-
nuklide in der Nuklearmedizin entgegengewirkt werden. Außerdem wird der
Einsatz von radioaktiven Substanzen, die mit einer höheren Strahlendosis 
für Patientinnen und Patienten und für das medizinische Personal verbunden
sind, eingeschränkt.
Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass in Zeiten des Technetiummangels 
auf Ersatznuklide mit höherer Strahlenbelastung für Patienten und Personal
zurückgegriffen wird, hat das Bundesumweltministerium das Forschungsvor-
haben „Optimierung des Radionuklidverbrauchs“ gefördert. Das Ziel des Vor-
habens war es, die eingesetzte Menge an  Radio nukliden für nuklearmedizi -
nische Anwendungen in jeder Klinik oder Praxis zu optimieren. Das heißt,
dass auf Grundlage der individuellen Untersuchungsanforderungen des jewei-
ligen Patienten und unter Berücksichtigung des radioaktiven Zerfalls des zur
Verfügung stehenden Technetiums ein rechnergesteuerter Patientenplan er -
stellt wird.

Schriftleitung nach BMU-Pressemitteilung 059/12 vom 26.4.2012
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BM: Wann und von wem haben Sie
über die Änderung der RöV vom Okto-
ber 2011 gehört?
MS: Im Zahnärzteblatt stand es sicher
drin. Aber wahrscheinlich habe ich es
überblättert. Ich weiß darüber, ehrlich
gesagt, nichts. Wenn ich „Röntgen“
lese, dann schalte ich schon ab … der
Zinnober, den wir da machen müssen,
der ist unglaublich.
Regelmäßige Qualitätskontrolle der
Röntgenaufnahmen ist selbst ver ständ -

lich. Das habe ich ge -
macht, seit ich röntge,
bei jedem Bild, das ich
angeschaut habe. Aber
die jetzigen Vorschriften
halte ich für überzogen.

Sie haben in meiner Praxis für den 
Aufwand an Zeit und Personal, sprich
Geld, keinen entscheidenden Vorteil ge -
bracht.
Die Einhaltung der Vorschriften wird
streng kontrolliert. Per Los werden
Zahnarztpraxen ausgewählt, deren
Röntgendokumentationsunterlagen der
letzten zwei Jahre dann überprüft wer-
den. (Abb. 1)
Hat sich der Fachverband für Strah len -
schutz eigentlich bei der Än derung der
RöV eingebracht? Wurde die Expertise
des FS gehört?
RM: Der FS hat sich mit Stellungnah-
men zu Wort gemeldet, ist aber kein
Anhörungspartner des Gesetzgebers.

BM: Kommen wir zum Strahlenschutz.
Haben Sie schon in Ihrem Studium
eine Ausbildung hierin erfahren?
MS: Ja, Strahlenschutz und Röntgen-
kunde waren in Tübingen ein wich -
tiger Teil der Röntgenvorlesung und
des Staatsexamens. Mit drastischen
Bildern wurde gezeigt: „Auf gar keinen
Fall soll der Arzt den Film bei der Auf-
nahme halten!“
BM: Und jetzt in Ihrer Praxis, wie ist es
da mit dem Fachkundenachweis?
MS: Der muss alle fünf Jahre erneuert
werden. Das organisiert die Zahn-
ärztekammer und das gilt auch für 
die zahnärztlichen Fachassistentinnen.

Die haben mit ihrer Abschlussprüfung
auch die Befähigung zum Röntgen er -
reicht. Ich selbst finde diese Wieder -
holungsschulungen „oberätzend“.
BM: Werden bei der Arbeit mit den
Röntgenanlagen bei Ihnen Personen -
dosimeter getragen?
MS: Im zahnärztlichen Bereich müssen
keine Dosimeter getragen werden. Es
gelten grundsätzliche Abstandsgebote
von 1,50 m zum Strahl und ein gene-
relles Aufenthaltsverbot im Bereich
des Strahls.
BM: Ich habe in Ihrer Praxis den Hin-
weis gesehen, dass ich als Patient 
von Ihnen einen Röntgenpass bekom-
men kann. In der RöV steht, dass der
Röntgenpass von der untersuchten Per -
son freiwillig geführt werden kann.
Der Pass soll Angaben über Zeitpunkt
einer Röntgenuntersuchung, unter-
suchte Körperregion und Art der Un -
ter suchung und den untersuchenden
Arzt enthalten. Wie reagieren Ihre Pa -
tienten auf das Angebot?
MS: Seit es den Röntgenpass gibt, habe
ich nur einen einzigen ausgegeben.
Laut Vorschrift muss ich ihn bereithal-
ten, aber ich mache kein Marketing für
den Röntgenpass. Wir selbst dokumen-
tieren natürlich alle Aufnahmen. Und
ich röntge generell nicht bei einer vor-
liegenden Schwangerschaft.

A u c h  d a s  g i b t  e s  n o c h :  B e t r e i b e r  v o n  a n a -
l o g e n  R ö n t g e n a n l a g e n  –  E i n  I n t e r v i e w  m i t
D r. M i c h a e l  S p e i c h , Z a h n a r z t  a u s  B i r k e n f e l d

Während der Vorbereitung zum Schwerpunktthema „Strahlenschutz in der
modernen Medizin – Teil 1: Röntgendiagnostik“ musste sich Bärbl Maushart
einer größeren Zahnbehandlung unterziehen. Diese war auch mit der Fest-
stellung des Zahnstatus durch Röntgenaufnahmen verbunden. Dabei ent-
stand die Idee, „ihren Zahnarzt“ nach den für ihn relevanten Änderungen in
der RöV zu befragen. Das folgende Interview mit Dr. Michael Speich (MS)
führten Bärbl Maushart (BM) und Rupprecht Maushart (RM).

Vorschriften
überzogen?

Abb. 1: Wöchentliche Dokumentation der Röntgenkonstanzprüfungen
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BM: Wissen Sie, welche Dosis Ihre Pa -
tienten bei den Röntgenaufnahmen er -
halten?
MS: Wenn Sie mich nach Messeinhei-
ten fragen, muss ich passen. Die Do-
sis des Einzelzahn-Röntgenbildes ist
eigentlich vernachlässigbar. Ein Pa -
tient nimmt an natür licher Strahlung
schon bei einem Urlaubsflug nach Mal -
lorca wesentlich mehr auf.
Da muss ich mich schlau machen, 
ich habe in den Notizen meines letz-
ten gesetzlich vorgeschriebenen Fach-
kundekurses nachgeschaut: Ein Pa -

tient nimmt in Deutsch-
land durchschnittlich im
Jahr 2,4 mSv auf. 
Das sind 7 µSv pro Tag,
das entspricht einem in
der Zahn arzt praxis her -
ge stellten Or tho pan to -
mo gramm. Die Strah -
len be lastung von einem

Or thopan tomo gramm ent spricht der
Strah len be lastung von vier zahn ärzt -
lichen Ein zel zahn auf nahmen. Eine 
Com pu tertomografie entspricht ca.
40.000 zahnärztlichen Einzelzahnauf-
nahmen. Und die Strahlenmenge, die
ein Fluggast auf der Strecke Frankfurt–
New York aufnimmt, beträgt 120 µSv.
Die natürliche Strahlung ist eine weit
höhere Belastung für den Patienten als
die Röntgenuntersuchung beim Zahn -
arzt. Röntgenaufnahmen sind zahn -
medizinisch indiziert, wenn sie zur
Diagnostik oder zur Qualitätssiche-
rung zahnärztlicher Arbeit notwendig
sind. 
Der Nutzen der Röntgendiagnostik für
die Diagnose und Qualitätskontrolle
zahnärztlicher Arbeit ist höher an zu -
setzen als die wirklich minimale Schäd -
lichkeit.
BM: Gibt es Diskussionen mit den
Patienten wegen möglicher Strahlen-
belastung?
MS: Ja, es gibt Patienten, die sich gegen
Röntgenaufnahmen wehren. Die meis-
ten Patienten lassen sich aber durch
Argumente überzeugen und dann rönt-
gen.

BM: Sie haben Erfahrung mit dem
Röntgen seit 1975, wie Sie mir gesagt
haben. Stellen Sie da über diese Be -
rufsjahre Veränderungen in der An wen -
dung von Röntgenaufnahmen fest?
MS: Ich röntge nicht mehr als früher.
Ich mach das, was zahnmedizinisch
indiziert ist, das ist mein Standard. Ich
habe bewusst an jedem Behandlungs-
platz ein Röntgengerät installiert, um
indizierte Röntgenaufnahmen ohne
große Umstände für die Patienten (Ver-
lagern der Patienten in einen Röntgen-
raum) machen zu können. (Abb. 2)
Röntgenbilder sind auch aus forensi-
schen Gründen notwendig. Zum Bei-
spiel sollte man keinen Zahn ziehen
ohne ein vorheriges Röntgenbild. Oder
auch „Wurzelfüllungen“ sehen zu kön-
nen, sind für die Gutachter wichtige
Kriterien. Aber ganz allgemein stimme
ich zu, dass zu viel geröntgt wird und
dies aus zwei Gründen: 1. Es gibt zu
viele Geräte und 2. das Röntgen wird
gut bezahlt im Vergleich zu anderen
Leistungen.
BM: Noch einmal zurück zur „neuen
RöV“. Ist Ihnen nun verständlich, was
Sie in Zukunft tun müssen, wenn Sie
eine Änderung an Ihrer Röntgenanlage
vornehmen?

MS: Fundamentalistisch gesehen heißt
es wohl, dass jeder Eingriff ins beste-
hende System eine Änderung bewirkt.
Wenn ich ein anderes Film fabrikat
oder eine andere Ent -
wick ler lösung wähle,
was be deutet das? Ich
weiß es nicht. Soll der
Lieferant die Filme prü-
fen? Die Abwicklung ist
jetzt schon äußerst auf-
wendig und lästig. Ich
kann nur hoffen, dass
die Zahnärztekammer für uns Prak -
tiker einen sinnvollen und gangbaren
Weg ohne allzu viel zusätzliche Büro-
kratie findet.
RM: Noch eine letzte Frage: Befürch-
ten Sie, dass es irgendwann keine
Röntgenfilme mehr gibt?
MS: Nein, das befürchte ich nicht. Es
gibt genug Länder außer Deutschland,
wo der Röntgenfilm noch lange ge -
braucht werden wird.

Dank
Wir danken Dr. Michael Speich herz -
lich für seine Bereitschaft, aus der Pra -
xis der Anwendung der Röntgen diag -
nostik für Zahnärzte zu berichten. �
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Abb. 2: Dr. Michael Speich bewertet in seiner Praxis aktuelle Röntgenaufnahmen vom
4.6.2012

Dosis eines
Zahnröntgen-

bildes ver-
nachlässigbar

Röntgenbilder
aus

forensischen
Gründen
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Seit dem 1. November vergangenen
Jahres gilt eine Neufassung der
Röntgenverordnung (RöV). Diese
stellt unter anderem detaillierte
Anforderungen an den Strahlen-
schutz beim Betrieb von Röntgen-
anlagen, die, ich zitiere aus einem
Beitrag des vorliegenden Schwer -
punkts, „nur von digitalen Bild auf -
nahme ver fah ren zu er -
füllen sind“. Das war
für die Schrift leitung
der SSP der An lass,
schon relativ kurz nach
dem letzten Schwer -
punkt in Heft 1/2011
über den Strahlenschutz
in der modernen Röntgendiagnostik
mit einem Statusbericht „Wo ste-
hen wir heute in der Digita li sie -
rung?“ das Thema noch einmal auf -
zu greifen.
Aber das ist nur die eine Seite der
Medaille. Die Digitaltechnik stellt
mit ihren vielfältigen Möglichkei-
ten ihre Anwender und Betreiber vor
neue Herausforderungen. Wohl so
ziemlich alle von uns kennen das
Problem von ihrer Digitalkamera
her: Um eine optimale Bildqualität
zu erzielen, muss man sein System
genau kennen und die jeweils unter
den gegebenen Bedingungen richti-
gen Einstellungen wählen. Das be -
deutet Aufwand, von der Ausbildung
angefangen bis zur genauen Ana-
lyse der Aufnahmesituation – sprich
der diagnostischen Patientenpara-
meter – und der eingehenden Kennt-
nis der Technik als Voraussetzung
für die Bildoptimierung. Und genau
darüber referieren kompetente Auto-
ren in ihren Beiträgen für unseren
aktuellen Schwerpunkt.
Das einleitende Referat von Klaus
Ewen gibt einen Überblick über den

Stand der Digitalisierung in der Radio-
logie und ihre verschiedenen Techni-
ken zur Verbesserung von Bildquali-
tät und Dosisreduktion sowie zu 
der gegenseitigen Abhängigkeit dieser
beiden Parameter voneinander. Die
Kenntnis dieser Zusammenhänge, so
betont der Autor, sei keineswegs allein
Sache der Medizinphysik-Experten.

„Gerade auch Ärzte und
Assistenzpersonal müssen
den Schritt in das digi-
tale Umfeld bildgebender
Strukturen nach voll zie -
hen und ver innerlichen
können.“ Di rekt daran an -
schließend beschäftigt sich

Walter Huhn im Detail mit den
Rechtsvorschriften der Röntgenverord-
nung für den Bereich der Röntgendiag-
nostik. Er führt unter anderem aus,
dass die Vorschriften zur Inbetrieb-
nahme einer Röntgeneinrichtung auch
konkrete Auswirkungen auf den späte-
ren Betrieb haben. Im Rahmen seiner
Verantwortung muss der SSV für den
Gesamtbetrieb und der SSB für sei-
nen innerbetrieblichen Entscheidungs-
bereich sicherstellen, dass die einmal
nachgewiesenen Voraussetzungen auch
während der gesamten Be triebszeit
einer Rönt gen einrichtung er füllt wer-
den. Dazu kommen noch spezielle Be -
triebs vor schrif ten wie Aufzeichnungen
etc. Bernd Hoberg und Stefan Voigt
berichten weiterhin über den Einfluss
moderner digitaler Bildempfänger auf
die Patientenexposition.
Nach diesen mehr generellen Beiträ-
gen folgen zwei Arbeiten über spe-
zielle, aber aus verschiedenen Gründen
wichtige Gebiete in der Radiologie.
Natürlich darf eine genaue Darstellung
der Bedingungen für einen effektiven
Strahlenschutz in der Computer to mo -
grafie nicht fehlen (Andreas Grust),

verursacht doch bekannter maßen
diese Untersuchungsmethode einen
überproportional großen Anteil der
kollektiven effektiven Dosis der
deutschen Bevölkerung. Das von
Bernd Schweiger angesprochene
Gebiet der Kinder radiologie stellt
eigene Anforderungen an den Strah-
lenschutz, da Kinder aufgrund der
Morphologie ihres kleinen Körpers
und der Besonderheiten des wach-
senden Organismus in höherem
Maße strahlenempfindlich sind als
der erwachsene „Standardpatient“.
Der Beitrag von Klaus Ewen und
Döndü Top schließt den Kreis zur
neuen RöV wieder. Er behandelt 
den wichtigen Aspekt der Qualitäts-
sicherung und geht vor allem der
Frage nach, wie sich QS-Para meter
und deren Prüfungen unter dem Ein -
druck einer fortschreitenden Digi -
talisierung in der Röntgendiagnos-
tik weiterentwickeln könnten, und
schildert den Stand der derzeitigen
Entwicklung.
Im weiteren Sinne befasst sich 
auch der vorletzte Beitrag von Jür-
gen Westhof zur Sachverständigen-
Richtlinie (SV-RL) mit dem Thema
Qualitätssicherung. Zwar hat die
SV-RL schon bisher einen richtungs-
weisenden Beitrag zur Reduzierung
der CT-Dosis geleistet. Es bedarf
aber noch verbesserter Schu lungs -
konzepte sowie konsequenter Be -
ratung durch Ärztliche Stellen und
Medizinphysik-Experten, die An -
wender davon zu überzeugen, diese
technischen Möglichkeiten aus der
Sicht des Strahlenschutzes sinnvoll
und für den Patienten nutzbringend
einzusetzen.
Den Schluss bildet ein kleiner, aber
höchst aufschlussreicher Blick in
die praktische Röntgenwirklichkeit

S t r a h l e n s c h u t z  i n  d e r  m o d e r n e n  M e d i z i n ,
T e i l 1 :  R ö n t g e n  d i a g n o s t i k  –  E i n  R e s ü m e e

Digitaltechnik
stellt neue

Anforderungen
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einer zahnärztlichen Praxis in Form
eines Interviews, das die Schrift -
leitung mit einem örtlichen Zahn -
mediziner geführt hat.
In den Themenkreis dieses Schwer-
punkts passt auch hervorragend das

Berufsbild (ab S. 102) von Andreas
Grust, der selbst Radiologe ist. Sein
eigenes und klares Resümee: „Der
Radiologe ist nicht nur der ,Erstel-
ler’ von Bildmaterial, sondern aktiv in
der Diagnostik tätig, berät Ärzte und

Patienten, und ist die entscheidende
Instanz, wenn es darum geht, in der
Diagnostik die Strahlenexposition
zu minimieren.“

Rupprecht Maushart �
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Normenausschusses Radiologie
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Fürstenwall 25, D-40190 Düsseldorf
E-Mail: profewen@t-online.de

Andreas Grust
• Strahlenschutz in der Computertomografie

Dr. med. Andreas Grust, geb.
1966; Studium der Mathema-
tik und Humanmedizin in Ham-
burg und Düsseldorf, Facharzt-
ausbildung an der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf; seit 2001 niederge-
lassen als Arzt für Diagnostische Radiologie in Düs-
seldorf, Schwerpunkt Computertomografie und
Kernspintomografie; seit 2001 Dozent der Nord-
rheinischen Akademie für ärztliche Fort- und Wei-
terbildung (Medizinischer Strahlenschutz)
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• Digitale Bildempfänger in der Röntgendiagnos-
tik – Ihr Einfluss auf die Patientenexposition

Bernd Hoberg, geb. 1957;
1974–1976 Universität Tübin-
gen, Ausbildung zum MTRA;
1976–1980 MTRA an der Uni-
versität Tübingen (Computer-

tomografie, med. Physik und Strahlentherapie),
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MTRA-Schule der Uni Tübingen, 1986–1996 DuPont
de Nemours (Deutschland) GmbH, München, Bad
Homburg, 1996–2000 Sterling Diagnostic Imaging
(Deutschland), Bad Homburg, heute Agfa Health-
Care GmbH, Köln; Arbeitskreismitglied im AK Rönt-
genverordnung, Vorsitzender des AK Mammografie
ANSCHRIFT DES AUTORS

Agfa HealthCare GmbH
Am Coloneum 4, D-50829 Köln
E-Mail: bernd.hoberg1@agfa.com

Walter Huhn
• Rechtsvorschriften der Röntgenverordnung für
den Bereich der Röntgendiagnostik
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Strahlung“; seit 1994 Mitglied im Bund-Länder-
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A U T O R E N
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Dr. Jürgen Westhof, geb. 1960;
1976–1979 Ausbildung zum
Energieanlagenelektroniker bei
Daimler Benz, 1983–1988
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Ab 29. November 2012 gibt’s SSP Heft 4/2012

Vorschau auf das nächste Heft
Schwerpunktthema Heft 4/2012
„Strahlenschutz für die Zukunft“
Redaktion: Schriftleitung
Zur Jahrestagung 2012 definieren die 14 FS-Arbeitskreise die Herausforderungen für den „Strahlenschutz für die Zu -
kunft“ auf ihren jeweiligen Fachgebieten. Im Schwerpunkt werden die Highlights wiedergegeben.

Fachbeiträge Heft 4/2012 (soweit bisher der Schriftleitung bekannt)
The Gender Problem in Radiation Protection (Lars Persson)
Strahlenschutz im Notfallschutz – Verbesserungen nach Fukushima (Florian Gering)

Redaktionsschluss für Heft 4/2012 war – falls mit der Schriftleitung nicht anders abgesprochen – für Fach- und andere
Beiträge am 15. August 2012 und ist für Lesermeinungen am 6. September 2012. Redaktionsschluss für Heft 1/2013 ist
der 8. November 2012. Der Schwerpunkt dieses Heftes beschäftigt sich mit Neuerungen in der Radioanalytik. Ansprech-
partner ist Peter Hill.

Wollen Sie sich am Schwerpunkt beteiligen? Die Schriftleitung und das Redaktionskomitee würden sich freuen, wenn
wir unsere Mitglieder und Leser zu einer Beteiligung an der Schwerpunkt-Redaktionsarbeit gewinnen könnten, Stichwort
„Interaktiver Schwerpunkt“. Wenn Sie auf dem jeweiligen Gebiet Erfahrung haben, wenn Sie glauben zum Thema etwas
beitragen zu können, wenn Sie bestimmte Aspekte des Themas behandelt sehen möchten – melden Sie sich rechtzeitig
bei der Schriftleitung oder bei der Subredaktion.

Schriftleitung

•
•
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Das Problem
Im Zuge der Novellierung der Strah len -
schutzverordnung 2001 und der Rönt-
genverordnung 2002 entstand die Not-
wendigkeit, die entsprechenden Fach-
kunde-Richtlinien den geänderten An-
forderungen aus den Verordnungen
anzupassen und somit zu überarbei-
ten. Dies geschah in den Jahren 2003
bis 2007, wobei am 27.5.2003 als Ers-
tes die Fachkunde-Richtlinie Technik
nach der Röntgenverordnung (FK-RL
Technik RöV) novelliert in Kraft trat.

In dieser Richtlinie wurde ein modu-
lar aufgebautes Kurssystem etabliert
und die Inhalte dieser Module knapp
skizziert. Dies unter-
schied diese Richtlinie
von der am 18.6.2004
verabschiedeten Fach -
kunde-Richtlinie Tech -
nik nach Strah len schutz -
verordnung (FK-RL Tech -
nik StrlSchV), in der 
die Lehrinhalte dieser ebenfalls mo -
dular aufgebauten Richtlinie deutlich

Überarbeitet: Die Fachkunde-Richtlinie
Technik nach RöV

AUTOREN

Karl-Ludwig Stange
Jan-Willem Vahlbruch

ZUSAMMENFASSUNG

Die Fachkunde-Richtlinie Technik nach RöV wurde novelliert.
Die neue Fassung wird seit dem 1.1.2012 angewendet. Der
Beitrag beschreibt die Änderungen und ihre Auswirkungen auf
die für den Erwerb der Fachkunde angebotenen Kurse.

SUMMARY

The “Fachkunde-Richtlinie Technik nach RöV”
(Expert Technique Training Guideline relating to
the X-Ray Ordinance) revised
The “Fachkunde-Richtlinie Technik nach RöV” has recently
been amended. The new version is applied since 1.1.2012.
The contribution describes the changes and their implications
on courses offered for the acquisition of expert’s knowledge.

A r b e i t s k r e i s  A u s b i l d u n g  d e s  F S  i n i t i i e r t
N o v e l l i e r u n g

Die Umsetzung des Strahlenschutzes in Deutschland basiert auf der
Tätigkeit von Strahlenschutzbeauftragten. Zu deren Bestellung ist nach
StrlSchV und nach RöV der Nachweis der Fachkunde im Strahlenschutz
zwingend vorgesehen, wobei ebendort festgelegt wurde, dass für den
Erwerb der Fachkunde eine geeignete Berufsausbildung, hinreichende
praktische Erfahrung im Strahlenschutz und eine erfolgreiche Teil-
nahme an einem behördlich anerkannten Strahlenschutzkurs nach -
gewiesen werden müssen. Diese Fachkunde im Strahlenschutz muss
alle fünf Jahre durch den erfolgreichen Besuch eines Aktualisierungs-
kurses aufgefrischt werden. Durch die Novellierung der Verordnungen,
neue technische Anwendungen und durch den Wunsch, die Fachkunde-
Richtlinien im technischen Bereich anzugleichen, wurde, initiiert vom
Arbeitskreis Ausbildung (AKA) des FS, die Fachkunde-Richtlinie Technik
nach RöV überarbeitet. Diese novellierte Richtlinie, die am 21.11.2011
in Kraft getreten ist, soll im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Modular
aufgebautes
Kurssystem
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Fachkunde-Richtlinie integriert wer-
den mussten.

Lösungsansätze
Um diese Probleme in der Praxis zu
lösen, entschloss sich der AKA im
Herbst 2008 einen grundlegend neuen
Ansatz zur Überarbeitung der FK-RL
Technik nach RöV zu verfolgen und
entschied sich für folgende Vorgehens-
weise:
1. Identifizierung von typischen Tätig-

keitsfeldern,
2. Herausarbeiten der cha rakte ris ti -

schen Gefährdungsfaktoren und Be -
sonderheiten der verschiedenen Tä -
tigkeitsfelder,

3. Gefährdungsbeurteilung nach Nohl
für die Tätigkeitsfelder unter Berück-
sichtigung von Ein tritts wahr schein -
lichkeit und Schadensschwere,

4. eine grobe Abschätzung des typi-
schen Vorwissens eines Kursteil-
nehmers,

5. Zusammenfassung der Ergebnisse
dieser Überlegungen zu Bausteinen,

6. Formulierung der Groblernziele, 
die in diesen Bausteinen vermittelt
werden müssen,

7. Zuordnung der Bausteine zu den
Tätigkeitsfeldern,

8. Plausibilitätsprüfung und Feinab-
stimmung.

Damit wurde insbesondere unter der
Berücksichtigung des Gefährdungs -
potenzials und der Vorkenntnis der
Kursteilnehmer ein modulares System
zur Durchführung der Kurse entwor-
fen, das auch neue technische Ent-
wicklungen abdecken sollte.
Ein wichtiges Werkzeug bei der Er -
arbeitung dieses Vorschlages zu FK-RL
Technik nach RöV war dabei der Lern-
zielkatalog des FS, der als Grundlage
der Überlegungen mitverwendet wer-
den konnte.
Die Ziele der Überarbeitungen lassen
sich dabei wie folgt beschreiben:
1. eine Annäherung an das Konzept

der FK-RL Technik nach StrlSchV,
2. eine höhere Transparenz des Kon-

zeptes für Kursteilnehmer und Be -
hördenvertreter,

3. die bessere Berücksichtigung der
Teilnehmerinteressen durch die Be -
rücksichtigung der Vorkenntnisse
und der besonderen Anforderun-
gen durch Trennung in die Grund-
module RM, RG und RH,

4. Offenheit für neue technische Ent-
wicklungen, z. B. durch ein geeigne-
tes Modul Z1,

5. die Gewährleistung der Überfüh-
rung der alten Fachkundegruppen in
die neuen Kurse, die dem Gefähr-
dungspotenzial der Tätigkeit ange-
passt sind.

Nach einer Vorbesprechung mit Ver-
tretern des Länderausschusses Rönt-
genverordnung (LA RöV) am Rande der
Jahrestagung des FS 2008 in Mainz
wurde im Rahmen des 60. LA RöV der
Beschluss zur Einrichtung
einer Arbeitsgruppe „No -
vel lierung der Fachkunde-
Richtlinie Technik nach
RöV unter Beteiligung 
des Arbeitskreises Aus bil -
dung (AKA) des Fach ver -
ban des für Strah len schutz“
ge trof fen. Diese Arbeits-
gruppe traf sich zur Überarbeitung der
Richtlinie insgesamt fünf Mal und
erarbeitete die novellierte Richt linie,
die am 21.11.2011 in Kraft trat und 

im Folgenden kurz vorgestellt werden
soll.

Die neue FK-RL Technik nach
RöV
Der Textteil und die Anlagen wurden
konsequent an die FK-RL Technik
nach StrlSchV angepasst, indem die
dortigen Formulierun-
gen weitgehend über-
nommen wurden. Das
betrifft unter an de rem
auch die Rah men be din -
gungen für die Kurse 
in klusive der An er ken -
nungs vor aus set zun gen
und die Reihenfolge und
Struktur der Anlagen. Durch diese 
nun ein heitlichen Vorgaben wird die
Qua litätssicherung in den Kursen 
ver bessert, zumal kein inhaltlicher
Grund für unterschiedliche Maßstäbe
bei der Durchführung von technischen
Strahlenschutzkursen nach RöV oder
StrlSchV ersichtlich ist.
Sachkunde – praktische Erfahrung
Der Begriff „Sachkunde“ wird konse-
quent durch den Begriff „praktische Er -
fahrung“ ersetzt. Sachkunde wird allzu
häufig mit Fachkunde verwechselt: Die
Worte sind einfach zu ähnlich. In An -
lage I der Richtlinie findet man ein
Muster zur Bescheinigung der „prak -
tischen Erfahrung“ durch den Strah-
lenschutzverantwortlichen, sodass zu -
künftig die Bedingungen, unter denen
die praktische Erfahrung erworben
wurde, besser dokumentiert werden
können. Abweichend von Anlage I

kann die praktische Er fah -
rung auch in einer Schu -
lung (z. B. durch den Ge -
räte her stel ler oder Lie fe -
ran ten) er worben werden,
wenn Lehrinhalte und Um-
fang dieser Schulung durch
Be schluss des LA RöV mit
Billigung des Bundesum-

weltministeriums (BMU) anerkannt
sind. Diese Möglichkeit bestand bisher
nur für die Anwendung von Röntgen-
strahlung mit handgehaltenen Rönt-
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Neue
technische

Entwicklungen
abdecken

Einheitliche
Vorgaben zur

Qualitäts-
sicherung

Abb. 1: Mobile Röntgenfluoreszenzgeräte
drängen verstärkt auf den deutschen
Markt. Die Novellierung der Fachkunde-
Richtlinie war auch notwendig, um diese
innovativen Geräte zu berücksichtigen;
Foto freundlicherweise zur Ver fügung
gestellt von J. Backsen, Olympus
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genfluoreszenzanalysatoren und soll,
aufgrund der guten Erfahrungen in die-
sem Bereich, auch für andere Tätig-
keitsbereiche ermöglicht werden.
Insgesamt sind die Mindestzeiten für
den Erwerb der praktischen Erfahrung
verringert worden.
Gründe dafür waren

das geringe Gefährdungspotenzial
im Vergleich zu Tätigkeiten nach
der StrlSchV,
die Veränderungen bei Fachkunde-
gruppen und Ausbildungsabschlüs-
sen,
die Erkenntnisse aus dem Vollzug
(Neubeginn von Röntgenanwendun-
gen),
die Möglichkeit des Erwerbs prakti-
scher Erfahrung in einer Schulung.

Die Spalten „Hochschulabschluss“ und
„Techniker/Meister“ sind aufgrund
der Neubewertung gestufter Studien-
abschlüsse (Bachelor und Master) zu -
sammengefasst worden.
Aktualisierung
Da in der alten FK-RL Technik nach
RöV Regelungen bezüglich der Aktua-
lisierung fehlten, kann analog zur 
FK-RL Technik nach StrlSchV die
Aktuali sierung durch Kurse oder durch
andere Fortbildungsmaßnahmen oder
auf andere geeignete Weise geregelt
werden.

Anerkennung von Kursen
Ebenfalls geregelt wird die Anfor de -
rung an die Anerkennung von Kur-
sen und anderen Fortbildungsmaßnah-
men. Analog zur FK-RL Technik nach
StrlSchV werden die Anerkennungs-
kriterien für die zuständige Stelle defi-
niert.
Es finden sich somit detaillierte Rege-
lungen zu

Lehrinhalten und Mindestanzahl der
Unterrichtseinheiten,
Unterrichtsräumen und gerätetech-
nischen Mindeststandards,
Lehrmaterialien,
Qualifikation der Lehrkräfte,
höchstzulässiger Teilnehmerzahl für
Kurse und Praktika,

•
•
•
•
•

•

•

•

•

durchzuführenden Anwesenheits -
kontrollen und abschließender Er -
folgskontrolle,
Anforderungen an den Kursleiter.

Kombinationsmöglichkeiten mit 
Kursen nach FK-RL Technik StrlSchV
Ebenfalls analog zur FK-RL Technik
nach StrlSchV sollen sinnvolle Kom bi -
nationen zwischen Kursen der beiden
technischen Fachkunde-Richt linien
zugelassen werden. Dies gilt, wie bis-
her bereits für

die Zerstörungsfreie Materialprü-
fung (R1.2 schließt S3.1 und R1.1
schließt S3.2 mit ein, wenn beim
Erwerb der Kursumfang um 12 UE
und bei der Aktualisierung um 2 UE
erhöht wird),
die Anlagen zur Erzeugung ionisie-
render Strahlen (S6.2 beinhaltet be -
reits R8),
die Lehrkräfte (S7.1 beinhaltet R4).•

•

•

•

• Für die Fachkunde R10 (Wahrnehmung
von Aufgaben oder Beschäftigung von
Personen im Zusammenhang mit dem
Betrieb fremder Röntgeneinrichtungen
oder Störstrahlern) wurde eine prag -
matische Lösung gefunden: Neben
dem erfolgreichen Besuch des Grund -
moduls RG müssen Teil -
nehmer ebenfalls den
erfolgreichen Besuch des
eintägigen Moduls FA
aus der FK-RL Technik,
in dem die für sie rele-
vanten Inhalte (Führen
eines Strahlenpasses, Ab -
schließen eines Abgrenzungsvertra-
ges) ebenfalls vermittelt werden, nach-
weisen. 
Diese Module FA werden häufig und
weit verbreitet angeboten und decken
die notwendigen Inhalte voll ständig
ab, sodass kein eigenes Modul für 

43

DGZfP       Wir sind die Ausbilder 
für den Strahlenschutz
in der ZfP

Informationen über Kursustermine und Gebühren 
unter: www.dgzfp.de

DGZfP Ausbildung und Training GmbH  
Max-Planck-Str. 6 | 12489 Berlin 
Tel.: 030 67807- 133/-134/-136 | Fax: 030 67807-139  
E-Mail: ausbildung@dgzfp.de

Anzeige

Pragmatische
Lösung

gefunden

Strahlenschutz_3-2012_1-64:Inhalt  14.08.2012  11:51 Uhr  Seite 43



S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S 3 / 2 0 1 2

die Fachkundegruppe R10 neu er fun -
den werden musste.

Anforderung an die Qualifika-
tion als Sachverständiger
In der neuen FK-RL Technik nach RöV
entfällt die Fachkundegruppe R9, da
nach dem Konzept der Bestimmung
von Sachverständigen nach § 4a RöV
keine eigenständige Fachkundegruppe
„Sachverständiger“ notwendig ist.
Die Voraussetzungen für die Bestim-
mung von Sachverständigen wurden
wie folgt festgelegt:
1. Schritt: Erwerb der erforderlichen
Fachkunde im Strahlenschutz für die
geplante Sachverständigen-Tätigkeit

nach R6.1 für die Prüfung aller
Arten von Röntgeneinrichtungen
und Störstrahlern: me -
dizinische und zahn-
medizinische Röntgen-
einrichtungen (Geräte-
art A gemäß Anlage K),
technische und sons-
tige Röntgeneinrichtun-
gen sowie Störstrahler
(Geräteart B ohne Geräteart B1 ge -
mäß Anlage K) und tiermedizini-
sche Röntgeneinrichtungen (Geräte-
art C gemäß Anlage K) oder
nach R5.1 für die Prüfung von 
technischen, tiermedizinischen und

•

•

sonstigen Röntgeneinrichtungen
und Störstrahlern (Gerätearten B
und C ohne Geräteart B1 gemäß
Anlage K)
und jeweils zusätzlich nach R2.1
für die Prüfung von Einrichtungen
zur Röntgenstreuung, -beugung, 
und -analyse, die dieser Fachkunde-
gruppe zuzuordnen sind (Geräteart
B1 gemäß Anlage K).

2. Schritt: Einweisung in die Tätig-
keit als Sachverständiger
Diese Einweisung erfolgt durch be-
reits behördlich bestimmte Sachver-
ständige, wobei die Art und Zahl der
unter Aufsicht geprüften Röntgenein-
richtungen in Anlage K festgelegt wor-
den sind. Der Erwerb der Fachkunde
muss in jedem Fall vor der Einwei-

sung erfolgen. Für den
Erhalt der Prüfkompetenz
als Sachverständiger muss
die erworbene Fachkunde
fristgerecht aktualisiert
werden und eine in An-
lage K festgelegte Min-
destanzahl an Prüfungen

in einem 3-Jahres-Zeitraum nachge-
wiesen werden.

Das neue Kurssystem
Einen Überblick über das neue Kurs -
sys tem bietet die Anlage C der Richt -

•

linie (Abb. 2), wobei die Bezeichnung
der Fachkundegruppen und die Dauer
der Kurse Anlage A entnommen wer-
den können. Nach langer Diskussion
entschied sich die Ar -
beitsgruppe für die Ein -
füh rung von drei Grund -
modulen, den Modulen
RM, RG und RH. Die
Lehr inhalte der ein zel -
nen Mo dule können (ana -
log zur FK-RL Technik
nach StrlSchV) detailliert der An lage E
entnommen werden. Durch die Ein-
führung eines Grundmoduls RH für
viele Fachkundegruppen wurde die
Bedeutung der praktischen Erfahrung
unterstrichen und das Kurssystem ins-
gesamt deutlich vereinfacht.
Die Bezeichnungen der Fachkunde-
gruppen sind unverändert übernom-
men worden. Es gibt zwei Ausnahmen:
1. die neu eingeführte Fachkunde-

gruppe R2.2 für die Anwendung 
von handgehaltenen Röntgenfluo-
reszenzanalysatoren. Die alte Fach-
kundegruppe R2 wurde daher in
R2.1 umbenannt; die Fachkunde-
gruppen R9 (Sachverständige, siehe
oben) und R11 wurden ersatzlos ge -
strichen;

2. die neu eingeführte Fachkunde-
gruppe R1.3 für Röntgenblitzgeräte.
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Abb. 2: Anlage C der FK-RL Technik nach RöV

Mindest-
anzahl an
Prüfungen

Einführung
von drei
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Dauer und Lehrinhalte der einzel-
nen Module werden aus Platzgründen
hier nicht aufgeführt, können aber 
der Anlage E der Richtlinie entnom-
men werden. Auch in Zukunft wer-
den die Strahlenschutzkurse inner-
halb einer Woche durchgeführt werden

können, weil die maxi-
male Dauer (Kombina-
tion RH + QS für die
Fachkundegruppe R6.1)
bei 40 Unterrichtsein-
heiten liegt.
Die novellierte Richt -
linie wurde am 21.11.
2011 in Kraft gesetzt

und sollte seit dem 1.1.2012 ange -
wendet werden. Ab dem 1.1.2013 müs-
sen Strahlenschutzkursanbieter ihr
Kurssystem gemäß dieser Richtlinie
umgestellt haben.

Zusammenfassung
Durch die Novellierung der FK-RL
Technik nach RöV wurde erstmalig bei
der Erstellung von Fachkunde-Richt -
linien explizit das Vorwissen der Kurs-
teilnehmer und das Gefährdungspoten -
zial der Tätigkeit als Grundlage für

eine Kursstruktur verwendet. Das so
entstandene Kurssystem besteht aus
Modulen, deren Lehrinhalte detaillier-
ter festgelegt wurden und die somit
von den Kursstätten auch vergleichbar
angeboten werden können. Die Struk-
tur der Richtlinie wurde überarbeitet
und der FK-RL Technik nach StrlSchV
an geglichen, sodass mittelfristig über
eine Verschmelzung beider Richtlinien
nachgedacht werden kann.

Dank
Die Autoren dieses Artikels möchten
den Mitgliedern der Arbeitsgruppe
unter dem Vorsitz von Dr. Hans-
Ullrich Heidrich an dieser Stelle ganz
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danken. �
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Abb. 3: Wer kennt diese Geräte nicht? Auch für Gepäckdurchleuchtungsanlagen ist
Fachkunde erforderlich (R3)

Novellierte
Richtlinie seit

1.1.2012
anzuwenden
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Die wichtigsten Änderungen
vorab in Kürze
Die Rechtfertigung von Tätigkeiten ist
neu gestaltet. In einer neuen Anlage
sind Tätigkeitsarten mit radioaktiven
Stoffen oder ionisierender Strahlung
im medizinischen und nicht medizini-
schen Bereich festgelegt, die nicht
mehr genehmigungsfähig sind. Nicht

betroffen von dieser Rechtfertigungs -
regelung sind Arbeiten nach Teil 3 der
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV).
In der StrlSchV sind Anzeigen gegen-
über den Genehmigungen jetzt selbst-
ständig ausgestaltet. Verstöße gegen
An zeigepflichten werden selbststän-
dig und nicht mehr als Verstöße gegen 
Ge nehmigungspflichten behandelt. Be -

Neues in der Strahlenschutzverordnung:
Was bringt die Änderung?

AUTOREN
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ZUSAMMENFASSUNG

Seit dem 1. November 2011 sind in der Strahlenschutzver-
ordnung eine Reihe von neuen Regelungen in Kraft getreten,
die zunächst in einer Übersicht und anschließend im Detail
dargestellt werden. Der erste Teil der Arbeit bezieht sich auf
Änderungen in den nicht medizinischen, der zweite auf
 solche in den medizinischen Anwendungsbereichen.

SUMMARY

New Regulations in the German Radiation Pro tec -
tion Ordinance: What Do the Changes Mean?
Since November 1st 2011, several new regulations have
become effective in the Radiation Protection Ordinance, that
are described here first as a general overview and then in
more detail. The first part of the contribution compiles the
non-medical and the second one the medical applications.

E i n  Ü b e r b l i c k ,  e r s t e l l t  d u r c h  d e n
 A r b e i t s k r e i s  R e c h t  ( A K R )  d e s  F S

Am 1. November 2011 ist die Verordnung zur Änderung strahlen-
schutzrechtlicher Verordnungen (BGBl. I S. 2011) in Kraft getreten.
Was bringt sie Neues für die Strahlenschutzverordnung?
Sie bringt Neues im Wesentlichen in den folgenden elf Bereichen:

Rechtfertigung
Genehmigungen und Anzeigen
Freigabe
Dosimetrie
Ableitungsberechnungen
Abhandenkommen radioaktiver Stoffe
Arbeitsmedizinische Untersuchungen
Medizinische Forschung
Tierheilkunde
Radon, Verbringung von NORM
Elektronische Kommunikation

Diese Änderungen werden von Mitgliedern des AKR im folgenden Bei-
trag zunächst in einer Übersicht und anschließend im Detail dargestellt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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trof fen sind Regelungen zu dem Be -
trieb von Anlagen zur Erzeugung ioni-
sierender Strahlung und zur Verbrin-
gung radioaktiver Stoffe. Die Anzeige-
regelung für Beförderungen ist wieder
aufgehoben worden. In der Röntgen-
verordnung bleibt es im Gegensatz zur
StrlSchV bei dem bisherigen Verhältnis
von Anzeige zu Genehmigung.
Ausgelöst durch geänderte Anforde run -
gen im Abfallrecht sind in der StrlSchV
insbesondere für die Beseitigung ge -
ringfügig radioaktiver Stoffe auf kon-
ventionellen Abfalldeponien und in
Verbrennungsanlagen die Freigabe-
werte geändert worden, um auch künf-
tig das „10-Mikrosievert-Schutzziel“
einzuhalten. Abgestufte Werte berück-
sichtigen dabei die Freigabe größerer
oder kleinerer Mengen. Sie beruhen auf
einer Empfehlung der Strahlenschutz-
kommission.
Es wird die Möglichkeit geschaffen,
elektronische Dosimeter als amtliche
Dosimeter zu nutzen.
Mit der Aufnahme neuer Annahmen
zur Berechnung der Dosis des Klein-
kindes für die Begrenzung von Ablei-
tungen aus Anlagen und Einrichtun-
gen wurde die Voraussetzung geschaf-
fen, die „Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zu § 47 StrlSchV: Ermittlung
der Strahlenexposition durch die Ab -
leitung radioaktiver Stoffe aus Anlagen
oder Einrichtungen“ zu erlassen und
die Vorgängerregelung von 1990 abzu-
lösen.
Zum Schutz gegen das Abhanden kom -
men von radioaktiven Stoffen sind in
der StrlSchV bereits bestehende Melde-
pflichten verschärft worden. Sie grei -
fen für Genehmigungs inhaber jetzt
schon dann, wenn Stoffe abhandenge-
kommen sind, bei denen lediglich der
Verdacht besteht, dass sie die niedrigen
Werte der unein geschränkten Freigabe
überschreiten. Ausgedehnt wird dabei
auch die Unterrichtung zwischen den
Behörden selbst.
Die Regelungen für freiwillige arbeits -
medizinische Untersuchungen nach
Beendigung einer Tätigkeit als beruf-

lich strahlenexponierte Person werden
erweitert.
Für den Bereich der medizinischen For-
schung sind in der StrlSchV und der
Röntgenverordnung für die sogenannte
Begleitdiagnostik vereinfachte Geneh-
migungsverfahren eingeführt worden.
Sie sollen zu einer deut lichen Redu -
zierung der An trags unter lagen und da -
mit zu deutlich kürzeren
Prüffristen beim Bun des -
amt für Strah lenschutz
führen, ohne das Schutz-
niveau für die Probanden
abzusenken.
Für die Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ioni-
sierender Strahlung in der
Tierheilkunde ist in die StrlSchV ein
eigenes Kapitel aufgenommen worden,
das die Anforderungen an hierzu be -
rechtigte Personen und die Mitwir-
kung von „Tierbegleitpersonen“ fest-
legt.
Im Teil 3 der StrlSchV – Schutz von
Mensch und Umwelt vor natürlichen
Strahlenquellen bei Arbeiten – wer-
den die Dosisbestimmung für Radon-
expositionen und die Verbringung von
NORM-Rückständen neu geregelt. Im
Ausland entstandene Rückstände dür-
fen nicht mehr zum Zweck der Besei-
tigung eingeführt werden. Die Mög-
lichkeiten zur Verwertung von Kupfer -
schlacke wurden er weitert.
Erweitert wurden auch die Nutzungs-
möglichkeit der elektronischen Daten-
übertragung und die Erteilung von Ge -
nehmigungen in elektronischer Form.

Norbert Peinsipp

Einzelregelungen, Teil 1: 
Nicht medizinische Regelungen
Neugestaltung der Regelungen zur
Rechtfertigung
Nach § 4 Abs. 1 StrlSchV müssen 
neue Arten von Tätigkeiten, mit denen
Strahlenexpositionen oder Kontamina-
tionen von Mensch und Umwelt ver-
bunden sein können, unter Abwägung
ihres wirtschaftlichen, sozialen oder
sonstigen Nutzens gegenüber der mög-

licherweise von ihnen ausgehenden ge -
sundheitlichen Beeinträchtigung ge -
rechtfertigt sein. Nach § 4 Abs. 2
StrlSchV müssen medizinische Strah-
lenexpositionen im Rahmen der Heil-
kunde, Zahnheilkunde oder der medi-
zinischen Forschung bei Abwägung
ihres diagnostischen oder therapeuti-
schen Nutzens gegenüber der von der

Strahlenexposition mög -
licherweise verursachten
Schädigung des Einzelnen
gerechtfertigt sein.
In § 4 Abs. 3 der StrlSchV
vom 20.7.2001 war vorge-
sehen, dass die Arten von
Tätigkeiten, die nach § 4
Abs. 1 und 2 StrlSchV

nicht gerechtfertigt waren, durch eine
gesonderte Rechtsverordnung nach § 12
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Atomgesetzes
bestimmt werden sollten. § 4 Abs. 3
StrlSchV wurde neu gefasst und ver-
weist nunmehr auf die neue Anlage
XVI. In dieser Anlage sind nunmehr
alle Tätigkeiten enthalten, die nach
der Entscheidung des Verordnungsge-
bers nicht gerechtfertigt sind.
Die Anlage XVI ist gegliedert in Teil A
und Teil B. Teil A betrifft die Anwen-
dung radioaktiver Stoffe oder ionisie-
render Strahlung zur Untersuchung
oder Behandlung von Menschen und
bestimmt die Verwendung von 131I-
und 125I-Verbindungen zur Untersu-
chung der Nieren, die Verwendung von
125I-Verbindungen zur
Untersuchung der tie-
fen Venenthrombose so -
wie die Anwendung von
226Ra in umschlossener
Form zur Behandlung
von Menschen für nicht
gerechtfertigt. Zur Be -
gründung führt der Ver-
ordnungsgeber im Wesentlich aus, dass
die angeführten Präparate und Verfah-
ren nicht mehr dem Stand der medizi-
nischen Wissenschaft entsprechen und
unter strahlenhygienischen Aspekten
bessere Präparate und Verfahren zur
Verfügung stehen.
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Teil B der Anlage XVI betrifft die
Anwendung radioaktiver Stoffe oder
ionisierender Strahlung außerhalb der
Medizin. Als nicht gerechtfertigt defi-
niert werden die Verwendung von
Überspannableitern mit radioaktiven
Stoffen auf Hochspannungsmasten, 
die Verwendung offener radioaktiver
Stoffe zur Leckagesuche, die Verwen-

dung bestimmter radio-
aktiver Stoffe im ver-
brauchernahen Bereich
(Verwendung von uran-
haltigen oder thorium-
haltigen Stoffen bei der
Herstellung von Farben
für Glasuren, Verwen-
dung von Tritium-Gas-

lichtquellen zur Restlichtverstärkung,
Verwendung von Vorrichtungen mit
fest haftenden radioaktiven Leuchtfar-
ben), die Verwendung von hoch radio-
aktiven Strahlenquellen bei der Unter-
suchung von Containern und Fahrzeu-
gen außerhalb der Materialprüfung, die
Verwendung von Ionisationsrauchmel-
dern mit einer Bauartzulassung nach
Anlage IV Nr. 1 der Strahlenschutz -
verordnung in der vor dem 30.7.2001
geltenden Fassung sowie die Anwen-
dung von umschlossenen radioaktiven
Stoffen oder ionisierender Strahlung
am Menschen zur Zutrittskontrolle
oder Suche von Gegenständen.
Einige Regelungen in Teil B der Anlage
XVI enthalten Ausnahmen zu guns ten
spezifischer Anwendungen, insbeson-
dere für die Erledigung hoheitlicher
Aufgaben, die im Einzelfall gerechtfer-
tigt sein können.
Die Auflistung der nicht gerechtfertig-
ten Tätigkeiten in Anlage XVI ist
abschließend. Die für den Vollzug der
Strahlenschutzverordnung zuständi-
gen Behörden sind daher grundsätzlich
nicht berechtigt, in der Anlage nicht
gelistete Tätigkeiten mit der Begrün-
dung nicht zu genehmigen bzw. zu
untersagen, es fehle ihnen die nach 
§ 4 Abs. 1 und 2 StrlSchV erforderliche
Rechtfertigung. In Betracht kommt
allenfalls eine Kompetenz der Behör-

den, die Anwendung gänzlich neuer
Tätigkeiten oder die Anwendung be -
kannter Tätigkeiten, deren Rechtferti-
gung durch neue Erkenntnisse infrage
gestellt wird, so lange zu unterbin-
den, bis der Verordnungsgeber in an -
gemessener Frist über eine Ergänzung
der Anlage XVI entscheiden konnte.
Rechtsanwender können daher an-
hand der Anlage weitgehend rechts -
sicher erkennen, ob die von ihnen 
be absichtigte neue Tätigkeit den An -
forderungen des § 4 StrlSchV gerecht
wird.
Tätigkeiten, für die eine bestandskräf-
tige, vor Inkrafttreten der Neufassung
der Strahlenschutzverordnung erteilte
Genehmigung oder Bauartzulassung
nach § 25 StrlSchV vorliegt, dürfen 
im Rahmen dieser Genehmigung bzw.
Zulassung weiter ausgeführt werden.
Allerdings haben die Vollzugsbehörden
die Möglichkeit, gestützt insbesondere
auf §§ 17 und 19 AtG sowie § 113
StrlSchV Genehmigungen und sons-
tige Zulassungen zu widerrufen, zu
beschränken oder mit Auflagen zu
versehen sowie sonstige Anordnungen
zu treffen, wenn und soweit dies zur
Abwehr erheblicher Gefahren erforder-
lich ist.

Axel Pottschmidt

Genehmigung und Anzeige
Die bisher geltende Fassung der Strah-
lenschutzverordnung sah sowohl bei
dem genehmigungsfreien Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung ionisierender
Strahlen nach § 12 alte Fassung (a. F.)
als auch bei der genehmigungsfreien
Beförderung nach § 17 a. F. wie auch
bei der anzeigebedürftigen grenzüber-
schreitenden Verbringung nach § 20 
a. F. eine Formulierung vor, nach der
bei fehlender Anzeige ohne Weiteres
die Genehmigungspflicht wieder er -
stand, indem der Verzicht des Verord-
nungsgebers auf die Genehmigungs-
pflicht von der vorherigen Anzeige bei
der Behörde abhängig gemacht wurde.
Die – ungewollte – Folge dieser Kon-
struktion war, dass ein zu einer An -

zeige verpflichteter Anlagenbetreiber,
der es – auch irrtümlich – unterlassen
hatte, eine Anzeige zu erstatten, sich
einer Ordnungswidrigkeit nach § 116
Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV a. F. wegen unge-
nehmigten Betriebs einer Anlage bzw.
ungenehmigter Beförderung oder unge-
nehmigter Verbringung und ggf. sogar
einer Straftat nach § 328 StGB wegen
unerlaubten Umgangs mit radioaktiven
Stoffen schuldig machte.
In der Strahlenschutznovelle vom Ok -
tober 2011 sind die genannten Tatbe-
stände nunmehr so umgestaltet wor-
den, dass bei einem anzeigepflichtigen
Tatbestand auch nur noch ein Verstoß
gegen die Anzeigepflicht in Betracht
kommt.
Die Anzeige zum Betreiben einer An -
lage zur Erzeugung ionisierender Strah-
len nach § 12 StrlSchV neue Fassung
(n. F.) hat schriftlich zu erfolgen (§ 12
Abs. 1 Satz 1 StrlSchV). Nunmehr klar-
gestellt ist auch, dass die zur Anzeige
verpflichtete Person nicht unbedingt
eine natürliche Person sein muss, son-
dern auch eine juristische Person oder
auch eine Gesellschaft ohne Rechts-
persönlichkeit sein kann.
Im § 16 StrlSchV n. F. „Genehmi gungs -
bedürftige Beförderung“ ist Abs. 1 um -
formuliert worden und hat eine An -
passung an vergleichbare Vorschriften
wie §§ 6, 7 oder 9 AtG oder 11 Abs. 1,
11 Abs. 2, 12 Abs. 3 oder 15 Abs. 1
StrSchV n. F. erfahren. Mit der For -
mulierung „Wer sonstige radioaktive
Stoffe … befördert, be darf der Geneh-
migung“ wird nunmehr
auf die Person des Ge -
neh mi gungsinhabers ab -
ge stellt. Mit der Um for -
mulierung „Wer sons-
tige radioaktive Stoffe …
befördert“ kann jedoch
keine inhaltliche Ände -
rung in dem Sinne be ab -
sichtigt sein, dass nur noch der Geneh-
migungsinhaber selbst und keine Sub-
unternehmer mehr befördern dürfen.
Dies ergibt sich aus § 16 Abs. 4 (bis-
her § 16 Abs. 5) StrlSchV n. F., wo-
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nach die Bestimmungen des Genehmi-
gungsbescheids bei der Ausführung der
Be förderung auch vom Beförderer, der
nicht selbst Inhaber der Genehmigung
ist, zu beachten sind. Wäre mit der
Neuformulierung in § 16 Abs. 1
StrlSchV eine inhaltliche Änderung be -
ab sich tigt gewesen, hätte konse quen -

terweise auch der Ab -
satz 4 (bisher Absatz 5)
gestrichen werden müs-
sen, da es bei einer
engen Auslegung des
Wortes „Wer“ nur Be -
förderer geben dürfte,
die selbst Inhaber der

Genehmigung sind. Zudem sieht der
neue § 16 Abs. 1 Satz 2 StrlSchV 
(bisher § 16 Abs. 3) anders als bei der
Formulierung in den §§ 3, 6, 7 und 
9 AtG, wonach von vornherein nur 
ein Genehmigungsinhaber in Betracht
kommt, vor, dass für die Erteilung der
Beförderungsgenehmigung grundsätz-
lich bereits mehrere Personen in Be -
tracht kommen: z. B. Absender, Be -
förderer und neuerdings auch – klar-
stellend – Abgebender. Abgebender ist
derjenige, der nach § 69 StrlSchV (alte
und neue Fassung) radioaktive Stoffe
abgibt und sie zur Beförderung bereit-
stellt.
In § 17 StrlSchV n. F. „Genehmigungs-
freie Beförderung“ ist die zwischen-
zeitlich eingefügte Anzeigeregelung
für die Beförderung bestimmter radio-
aktiver Stoffe in § 17a ersatzlos ge -
strichen worden, da sich aus Sicht der
Landesbehörden die Aufsicht über die
Transporte nach § 17 Abs. 1a als zu
schwierig erwiesen hat. Nunmehr gilt
wieder eine generelle Genehmigungs-
pflicht für alle Beförderungsvorgänge,
die nicht ausdrücklich in § 17 Abs. 1
von der Genehmigungspflicht ausge-
nommen sind. Ausgenommen sind wie
bisher

Stoffe der in Anlage I Teil B genann-
ten Art,
Stoffe, die von der Anwendung der
Vorschriften für die Beförderung ge -
fährlicher Güter befreit sind,

•
•

sonstige radioaktive Stoffe nach § 2
Abs. 1 AtG oder Kernbrennstoffe
nach § 2 Abs. 3 AtG unter den in 
§ 17 genannten Voraussetzungen.

Wie bisher auch fallen Großquellen
nicht unter diese Ausnahme.
Auch in § 18 StrlSchV n. F. „Geneh -
migungsvoraussetzungen für die Beför-
derung“ ist entsprechend wie in § 16
klarstellend der Begriff des Abgeben-
den aufgenommen worden. Zwecks
An passung an die Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter wurde
in § 18 Abs. 1 Nr. 4 der Begriff des
Beförderungsstücks gestrichen.
§ 19 StrlSchV n. F. „Genehmigungs-
bedürftige grenzüberschreitende Ver-
bringung“ ist weitgehend neu gefasst
worden, um zu vermeiden, dass eine
unterlassene Anzeige eine Geneh mi -
gungspflicht auslöst, und um die Sys -
tematik der Vorschriften der §§ 19–22
zu verbessern.
§ 19 Abs. 1 erfasst nunmehr den ge -
nehmigungsbedürftigen Import hoch
radioaktiver Strahlenquellen, die nicht
nur vorübergehend zur eigenen Nut-
zung aus einem Drittstaat (Nicht-EU-
Staat) in den Geltungsbereich dieser
Verordnung gelangt sind. Die Voraus-
setzungen, die eine Genehmigungsbe-
dürftigkeit auslösen, decken sich mit
den Voraussetzungen, wie sie bisher 
in § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1–3 StrlSchV
a. F. geregelt waren.
Dieselben Voraussetzungen sieht § 19
Abs. 2 StrlSchV für den Export aus
dem Geltungsbereich der Strahlen-
schutzverordnung in einen Drittstaat
vor und entspricht damit dem bisheri-
gen § 20 Abs. 2 Satz 2 StrlSchV.
Darüber hinaus erfasst § 19 Abs. 2
StrlSchV n. F. unter seiner Nr. 2 zum
einen den Regelungsbereich des bishe-
rigen § 19 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung
mit § 20 Abs. 2 Satz 1 (Verbringung
sonstiger radioaktiver Stoffe aus dem
Geltungsbereich dieser Verordnung).
Zum anderen regelt § 19 Abs. 2 Nr. 2
Entsprechendes für die Verbringung
von Kernbrennstoffen im Sinne des § 2
Abs. 3 AtG in einen Drittstaat. Das

• heißt für die Genehmigungsbedürftig-
keit eines Exports in einen Drittstaat
gilt als Kriterium das Überschreiten
der Aktivität je Versandstück um das
108-fache der Freigrenzen der Anlage III
Tabelle 1 Spalte 2 StrlSchV.
Der bisherige Absatz 2 von § 19 wird 
– angepasst an die neuen Absätze 1 
und 2 – zum Absatz 3. Aus der neuen
Systematik der §§ 19 und 20 ergibt
sich, dass in den Fällen, in denen sich
eine Genehmigung nach § 3 Abs. 1
AtG auf einen genehmigungsbedürfti-
gen Im- oder Export nach § 19 Abs. 1
oder 2 StrlSchV bezieht, eine Anzeige
nach § 20 Abs. 1 StrlSchV n. F. erfor-
derlich wird.
§ 20 StrlSchV n. F. „Anzeigebedürf-
tige grenzüberschreitende Verbrin-
gung“ legt fest, dass in allen Fällen, in
denen sonstige radioaktive Stoffe nach
§ 2 Abs. 1 AtG oder Kernbrennstoffe
nach § 2 Abs. 3 AtG aus Drittstaaten
importiert oder in Drittstaaten expor-
tiert werden, die keiner Genehmigung
nach § 19 Abs. 1 oder 2 StrlSchV be -
dürfen, eine Anzeigepflicht besteht.
Aus dem Kontext mit § 19 Abs. 1 und 2
ergibt sich, dass hoch radioaktive Strah -
lenquellen, die vorübergehend zur eige -
nen Nutzung importiert oder expor -
tiert werden, einer An zeige bedürfen,
und zwar unabhängig
davon, ob die Kriterien
des § 19 Abs. 1 Nr. 1–3
(Aktivitätsgrenze, Kenn-
zeichnung nach § 68
Abs. 1a oder Dokumen-
tation nach § 69 Abs. 2
Satz 4) erfüllt sind oder
nicht. Das bedeutet aber
auch, dass der Importeur oder Expor -
teur in diesen letztgenannten Fällen
auf die Kennzeichnung und Dokumen-
tation verzichten kann, da er die Ver-
bringung ohnehin anzeigen muss.
§ 20 Abs. 3 entspricht dem bisherigen
§ 20 Abs. 3, das heißt der Import von
kleinen Mengen an zwischen 10 % und
20 % oder unter 10 % angereichertem
Uran ist weiterhin anzeige- und nicht
genehmigungspflichtig.
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§ 21 StrlSchV n. F. „Genehmigungs-
und anzeigefreie grenzüberschreitende
Verbringung“ regelt enumerativ die
Ausnahmen von der Genehmigungs-
und Anzeigepflicht:

Stoffe gemäß Anlage I Teil B Nr. 1–6
StrlSchV,
Transit von sonstigen radioaktiven
Stoffen nach § 2 Abs. 1 AtG oder von
Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3
AtG, sofern diese Stoffe zollamtlich
überwacht sind, und deren vorüber-
gehende grenzüberschreitende Ver-
bringung zur eigenen Nutzung im
Rahmen eines genehmigten Um -
gangs mit Ausnahme von hoch
radio aktiven Strahlenquellen.

Andere Vorschriften über die Verbrin -
gung wie auch die Regelungen der Eura -
tom-Verbringungsverordnung 1493/93
und der Atomrechtlichen Abfallver-
bringungsverordnung (AtAV) bleiben
unberührt (§ 21 Abs. 3 und 4).
§ 22 StrlSchV n. F. „Genehmigungs -
voraussetzungen für die grenzüber-
schreitende Verbringung“ hat gegen-
über der bisherigen Fassung lediglich
redaktionelle Anpassungen erfahren.

Ulrike Feldmann

Freigaberegelung
Die 2001 in die Strahlenschutzverord-
nung aufgenommenen Regelungen zur
Freigabe in § 29 erlauben es, dass ge -
ringfügig radioaktive Stoffe aus Tätig-
keiten nicht dem aufwendigen und

kostenintensiven Ent-
sorgungsweg für radio-
aktive Abfälle zugeführt
werden müssen, son-
dern – schadlos – als
nicht radioaktive Stoffe
verwendet oder entsorgt
werden dürfen. Maßgeb-
lich hierfür ist die Ein-

haltung des sogenannten 10-µSv-Krite-
riums gemäß § 29 Absatz 2 Satz 1,
wonach für Einzelpersonen nur eine
effektive Dosis im Bereich von 10 µSv
im Kalenderjahr auftreten darf. Die Re -
gelungen des § 29 sehen neben ande-
ren Freigabewegen auch die Freigabe

•
•

zur Beseitigung in einer Entsorgungs-
anlage vor. Die hierfür in die Strah-
lenschutzverordnung aufgenommenen
Freigabewerte beruhen auf Modellbe-
trachtungen zum Verhalten von Radio-
nukliden auf bestehenden Abfalldepo-
nien. Zwischenzeitlich geänderte An -
forderungen an diese Abfalldeponien
haben die Strahlenschutzkommission
veranlasst, auf der Basis entsprechend
modifizierter Modelle geänderte Frei-
gabewerte und Randbedingungen zu
empfehlen. Diese Empfehlungen sind
in der novellierten Strahlenschutzver-
ordnung berücksichtigt worden.
Neben neuen Festlegungen zu den
Anforderungen an die Deponie wird
nunmehr für die Freigabewerte zwi-
schen Deponierung – ohne dass damit
allerdings eine Annahmeverpflichtung
der Deponien korreliert – und Müllver -
brennung unterschieden. Außerdem
wurden unterschiedliche Wertesätze
für Freigabemengen bis 100 Tonnen
und zwischen 100 und 1.000 Tonnen
im Jahr festgelegt (Spalten 9a bis 9d 
der Tabelle 1 in Anlage III der Strah -
lenschutzverordnung). Größere Men-
gen als 1.000 Tonnen oder auch ein
Wechsel vom Regime < 100 Tonnen in
das Regime oberhalb von 100 Tonnen
innerhalb eines Jahres sind möglich,
soweit dann entsprechende Freigabebe-
scheide vorliegen. Zu diesem Zweck
sind modifizierte Summenformeln zu
verwenden, die in Anlage IV Teil C
angegeben sind.
Im Zuge der Novellierung der Freigabe-
regelungen ist eine Freigabe von Flüs-
sigkeiten nach dem Standardverfahren,
das heißt unter Verwendung der Frei -
gabewerte aus Anlage III Tabelle 1
Spalte 5 (uneingeschränkte Freigabe),
nur noch für Öle, ölhaltige Flüssig -
keiten sowie organische Lösungs- und
Kühlmittel zulässig. Andere Flüssig-
keiten, insbesondere wässrige Lösun-
gen, können im Wege der Freigabe im
Einzelfall gemäß § 29 Absatz 2 Satz 3
mit dem gesonderten Nachweis der Er -
füllung des 10-µSv-Kriteriums freige-
geben werden.

Daneben sind weitere Details der Frei-
gabe modifiziert worden, die aber in
der Praxis unproblematisch sein soll-
ten. Für bestehende Freigabebescheide,
denen die Spalten 5, 6
oder 9 aus An lage III
Tabelle 1 der bisherigen
Fas sung der Strah len -
schutz ver ord nung zu -
grunde lagen, gilt eine
Über gangs frist bis Ende
November 2013. Da -
nach gelten die Be scheide fort, wobei
aber dann die novellierten Werte der
Spalten 5, 6 und 9a bis 9d einzuhal-
ten sind.
Die jetzt vorgenommenen Änderun-
gen der rechtlichen Vorgaben zur Frei-
gabe dienen der Berücksichtigung des
derzeitigen Kenntnisstands. Partiell
komplizieren sie zwar die praktische
Durchführung und die Aufsicht darü-
ber, wichtiger ist jedoch, dass sie das
System der Freigabe in sich stimmig
halten und weiter stabilisieren, auch
im Hinblick auf die Freigabewege jen-
seits der uneingeschränkten Freigabe.
Dies ist – speziell in der Bundesrepu-
blik Deutschland – aus technischen
und wirtschaftlichen Gründen essen-
ziell, um knappe und teure Endlager -
kapazitäten nicht unnötig mit extrem
schwach radioaktiven Stoffen zu be -
lasten.

Matthias Holl, Alexander Nüsser

Dosimetrie
Unter den Änderungen zur Dosime-
trie hat die Option zu einer weiteren
Methode der „amtlichen“ Dosisfest-
stellung zukünftig möglicherweise 
die bedeutendste Auswirkung auf die
Praxis. Die Personendosis nach § 41
Abs. 3 StrlSchV kann nunmehr auch
gemessen werden mit „einem Dosi -
meter, dessen Messwert in der Ein -
richtung der zu überwachenden Person
ausgewertet wird und dessen Verwen-
dung nach Zustimmung einer nach
Absatz 1 Satz 4 bestimmten Messstelle
von der zuständigen Behörde gestattet
wurde“.
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Hier werden elektronische Dosimeter
angesprochen, die schon seit Langem
als betriebliche Dosimeter in Anlagen
und Einrichtungen teilweise zusätzlich
zu amtlichen Dosimetern eingesetzt
werden, um bei Aufenthalt im Kon-
trollbereich die Personendosis jeder-
zeit feststellen zu können. Dies ent-
spricht der betrieblichen Anforderung,
zumal solche Dosimeter auch für wei-
tere Zwecke wie Dosis- und Dosisleis-
tungswarnung und die Erfüllung des 
§ 41 Abs. 5 StrlSchV, wonach der zu
überwachenden Person auf ihr Verlan-
gen ein Dosimeter zur Verfügung zu
stellen ist, mit dem die Personendosis
jederzeit festgestellt werden kann, ein-
gesetzt werden können. Es liegt nahe,
die Messergebnisse dieser Messgeräte
auch als amtliche Dosis im Sinne von 
§ 41 StrlSchV zu verwenden, sofern sie

da zu geeignet sind (Bau -
artzulassung, Eichfähig-
keit). Die Entscheidung,
welche Dosimeter hier -
zu genutzt werden dür-
fen, liegt bei der Behörde
und ist weder in das
Belieben des Verwen-
ders noch der bestimm-

ten Messstelle gestellt. Hierdurch kann
vor der Entscheidung das Einverneh-
men im Fachausschuss Strahlenschutz
hergestellt werden.
Die Vorgehensweise ist in anderen
Ländern schon länger zulässig (z. B.
England, Schweiz) und es wurden posi-
tive Erfahrungen gesammelt. Ein wei-
terer Vorteil amtlicher elektronischer
Personendosimeter ist, dass durch das
Zusammenfallen von amtlicher und
betrieblicher Personendosis die „Kon-
kurrenz“ von zwei ggf. voneinander
abweichenden Messwerten – nämlich
dem amtlichen Wert des nicht direkt
ablesbaren und dem nicht amtlichen
Wert nach § 41 Abs. 5 des jederzeit
ablesbaren Dosimeters – vermieden
wird. Die Beschränkung auf ein Per so -
nendosimeter vereinfacht inner be trieb -
liche Abläufe und bietet wirtschaft -
liche Vorteile.

Da die Messwerte in der Einrichtung
der zu überwachenden Person ermit-
telt werden, ist nach § 41 Abs. 9
StrlSchV die Qualität der
Messungen durch regel-
mäßige Prüfungen sicher-
zustellen und die Ergeb -
nisse sind auf Verlangen
der zu ständigen Behörde
mitzuteilen. Dies bedeu-
tet für die Betriebe jedoch
keinen Mehraufwand, denn Qualitäts-
kontrollen sind auch bei nicht amt -
lichen elektronischen Personendosi-
metern durchzuführen.
Neben der neuen Option gibt es wahl-
weise weiterhin das bisherige Verfah-
ren der Ausgabe amtlicher Dosimeter
durch die Auswertestellen, z. B. für die
Fälle, in denen elektronische Dosime-
ter aus betrieblichen Gründen nicht
erforderlich oder nicht erwünscht sind
bzw. behördlich nicht genehmigt wur-
den.
Mit der neuen rechtlichen Vorschrift
wird allerdings nur der grobe Rahmen
für die neue Option begründet; die Rea-
lisierung bedarf der Zustimmung der
Messstelle nach § 41 Abs. 3 Satz 4
sowie der Gestattung der zuständigen
Behörde. Ob die technisch sinnvolle
neue Option auch in maßgeblichem
Umfang in die Praxis umgesetzt wer-
den kann, wird davon abhängen, mit
welchem Aufwand die vorgegebenen
Zustimmungen und Gestattungen er -
wirkt werden können. Die vor Jahren
in Deutschland von einigen Mess ge -
räteherstellern, Betreibern von kern-
technischen Anlagen und Messstellen
sowie BfS, PTB und GRS unternom -
menen Anstrengungen, elektronische
Personendosimeter in der amtlichen
Dosimetrie einzuführen, haben trotz
vieler in Projekten gesammelter und
durch die betriebliche Dosimetrie be -
reits vorhandener Erfahrungen zu kei-
nem Abschluss geführt. Es konnte 
u. a. bzgl. der Qualitätskriterien für
Datenschutz, Datenerhebung und Soft -
ware kein Einvernehmen hergestellt
werden.

Ein weiteres kleines Problem bedarf
noch der Klärung: Der Änderungstext
legt fest, dass die neue Dosimetrie -

option für „Ein rich tun -
gen“ gilt. Streng inter -
pretiert, sind hier also
„An lagen“ nicht mit er -
fasst. Dies er scheint nicht
logisch, zu mal das Verfah-
ren der Dosisfeststellung
mit elektronischen Dosi-

metern eher in Anlagen als in Einrich-
tungen stattfindet. Möglicherweise gibt
es vom BMU hierzu noch eine klä-
rende Interpretation.

Matthias Holl, Daniel Hornung

Radioökologische Berechnungen von
Ableitungen
Bei der Festlegung der Begrenzung von
Ableitungen im Rahmen des Standort-
konzeptes nach § 47 StrlSchV wird 
bei den Dosisberechnungen auf Refe-
renzpersonen abgestellt, die unter-
schiedliche Altersgruppen und damit
auch Säuglinge abdecken. Maßgebend
für die Dosisberechnung ist dabei die
zugrunde zu legende Verzehrsrate für
die Aufnahme kontaminierter Nah-
rungsmittel bei diesen Altersgruppen.
Neue Erkenntnisse über die zugrunde
zu legenden Verzehrsraten bei Säuglin-
gen sind Anlass für entsprechende
neue Werte in der An -
lage VII. Entgegen der
ursprünglichen Re gie -
rungs vor lage sind auf
Empfehlung des Bun des -
rates in die Dosis be rech -
nung keine Aus schei -
dun gen von mit radio ak -
tiven Arzneimitteln be -
handelten Patienten, die nicht direkt
über das Krankenhaus oder die Praxis
in den Vorfluter abgeleitet werden, als
Standortvorbelastung aufgenommen
worden.
Es ist jetzt auch die Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift (AVV) zu § 47
StrlSchV „Ermittlung der Strahlen -
exposition durch die Ableitung radio -
akti ver Stoffe aus Anlagen oder Ein-
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richtungen“ erlassen worden. Die An -
wendung der AVV zu § 45 StrlSchV
(1989) vom 21.2.1990 wird mit einer
Übergangsregelung beendet. Die Nach-
weisführung zur Einhaltung der Grenz -
werte des § 47 StrlSchV kann im 
Ge nehmigungsverfahren jetzt wieder
auf ein in sich geschlossenes System
von Verordnung und AVV gestützt wer-
den.
Die wesentlichen neuen Aspekte be -
treffen folgende Punkte:

die Einführung von sechs gegenüber
zwei verschiedenen Altersgruppen
bei der Referenzperson
die Neuaufnahme des Expositions-
pfades Muttermilch zur Ermittlung
der Strahlenexposition bis zu einem
Alter von einem Jahr
die Erweiterung und Überarbei-
tung der altersspezifischen Lebens-
gewohnheiten (Verzehr und Atem-
raten)
die Erweiterung und Überarbeitung
der altersspezifischen Dosis – und
Dosisleistungskoeffizienten

In der neuen AVV wird auf Empfehlung
des Bundesrates auf die bisherige aus-
drückliche Bezugnahme auf „kern-
technische“ Anlagen oder Einrichtun-
gen verzichtet, ohne damit eine Ände-
rung des bisherigen Anwendungsbe-
reichs zu verfolgen. Wissenschaftliche
Grundlage auch der neuen AVV zu § 47

StrlSchV bleibt nach wie
vor die Veröffentlichung
der Strahlenschutzkom -
mission von 1992 im
Band 17 ihrer Veröffent-
lichungsreihe „Modelle,
Annahmen und Daten
mit Erläuterungen zur

Berechnung der Strahlenexposition bei
Ableitungen radioaktiver Stoffe mit
Luft oder Wasser zum Nachweis der
Einhaltung der Dosisgrenzwerte nach
§ 45 StrlSchV“.

Norbert Peinsipp

Abhandenkommen radioaktiver Stoffe
Maßgebend für das Entstehen atom-
rechtlicher Pflichten sind die Frei-

•

•

•

•

gren zen der Anlage III Tabelle 1 Spal-
ten 2 und 3. Entsprechendes gilt für
den Inhaber der tatsächlichen Ge-
walt im Falle des Abhandenkommens.
Die Neuregelung in § 71 Ab satz 1 
Satz 5 sieht ergänzend 
vor, dass der In haber einer
atom recht lichen Ge neh -
migung be reits eine ent -
sprechende Mit tei lungs -
pflicht hat, wenn ein ab -
handenge kom me ner ra dio -
aktiver Stoff die Werte
der spezifischen Aktivität
der uneingeschränkten Freigabe über -
schrei tet.
Die Neuregelung präzisiert, dass für
Ge nehmigungsinhaber hinsichtlich des
Abhandenkommens andere, nämlich
strengere Kriterien gelten als für Nicht-
genehmigungsinhaber. Dies entspricht
der Logik in § 8 Abs. 2, wonach für
Genehmigungsinhaber neben einem
ge nehmigten Umgang ein genehmi-
gungsfreier Umgang nicht zulässig ist.
Die Neuregelung dient der Klarstel-
lung und ist betrieblich umsetzbar,
soweit sie nicht schon bisher betrieb -
licher Praxis entspricht. Insbesondere
aber wird mit ihr implizit klargestellt,
dass weiterhin als Kriterium für einen
Eintritt in einen atomrechtlichen Um -
gangstatbestand die Freigrenzen der
An lage III gelten.

Matthias Holl, Alexander Nüsser

Einzelregelungen, Teil 2: 
Medizinische Regelungen
Festlegungen zu nachgehenden 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen
Als Absatz 5 wurden in § 60 StrlSchV
Festlegungen zu nachgehenden Unter -
suchungen nach Beendigung einer Tä -
tigkeit als beruflich strahlenexponierte
Person aufgenommen. Dies kann auch
beruflich strahlenexponierte Personen
der Kategorie B betreffen, sofern die
zuständige Behörde für diese Personen-
gruppe Maßnahmen zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge festgelegt hat. Die
diesbezügliche Festlegung bei der be -
sonderen arbeitsmedizinischen Unter-

suchung (ehemals § 63 Abs. 3) wurde
mit integriert.
Die Entscheidung, ob und wie lange
nachfolgende Untersuchungen erfor-
derlich sind, trifft der nach § 64 Abs. 1

ermächtigte Arzt. Aller -
dings sind diese Unter -
suchungen ein An ge bot an
die betroffene Person und
bedürfen deren Zustim-
mung.
Alternativ kann die Ver-
pflichtung, nachgehende
Untersuchungen anbieten

zu müssen, an die Unfallversiche-
rungsträger weitergegeben werden, so -
fern die betroffene Person diesem zu -
stimmt. Vor dieser Zustimmung ist 
die betroffene Person schriftlich darauf
hinzuweisen, dass dem UV-Träger die
für die nachgehenden Untersuchun-
gen erforderlichen Unterlagen überge-
ben werden.
Ungeklärt ist noch, wie mit nach -
gehenden Untersuchungen verfahren
werden soll, wenn eine
betroffene Person nach
ihrem Ausscheiden bei
einem anderen Arbeit -
geber eine Tätigkeit als
beruflich strahlenexpo-
nierte Person aufnimmt.
Entscheidungshilfen für
die nach § 64 Abs. 1
ermächtigten Ärzte sind
noch zu entwickeln, um ein einheit -
liches Vorgehen zu gewährleisten.

Angela Bickel, Franz Fehringer

Medizinische Forschung: Änderungen
und Ergänzungen in StrlSchV und
RöV für den Bereich der Anwendung
am Menschen
Zur Beschleunigung der Genehmi-
gungsverfahren zur Anwendung von
Röntgenstrahlung am Menschen in der
medizinischen Forschung werden die
Genehmigungsvoraussetzungen (§ 24
StrlSchV, § 28b RöV) gestrafft und
deutlich vereinfacht. Für die soge-
nannte Begleitdiagnostik wird mit § 24
Absatz 2 StrlSchV und § 28 b Ab -
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satz 2 RöV ein vereinfachtes Geneh -
migungsverfahren eingeführt, das dazu
führen wird, dass die Antragsunter -
lagen reduziert und damit die Prüf -
fristen beim Bundesamt für Strahlen-
schutz deutlich verkürzt werden, ohne
das Schutzniveau für die Probanden ab -
zusenken.
Grenzwert ausdrücklich nur für
gesunde Probanden
In § 3 Absatz 2 Nummer 24 a StrlSchV
und in § 2 Nummer 12a RöV wird 
eine Begriffsbestimmung
für den gesunden Proban-
den eingeführt. Danach 
ist ein gesunder Proband
eine Person, an der zum
Zwecke der medizinischen
Forschung Röntgenstrah-
lung angewendet wird und
bei der in Bezug auf ein Forschungsvor-
haben, das nach § 23 StrlSchV bzw. 
§ 28a RöV genehmigungsbedürftig ist,
keine Krankheit, deren Erforschung
Gegenstand des Vorhabens ist, oder
kein entsprechender Krankheitsver-
dacht vorliegt. Diese Begriffsbestim-
mung dient unter anderem der Klar-
stellung, dass es auch in Bezug auf 
eine Studie „kranke“ Probanden geben
kann, für die dann die gleichen Rege-
lungen gelten wie für Patienten.
Der Grenzwert der effektiven Dosis
von höchstens 20 mSv gilt jetzt aus-
drücklich nur für gesunde Probanden,
die „fremdnützig“ an der Studie teil-
nehmen, also aus der Teilnahme weder
einen therapeutischen noch einen
diagnostischen Nutzen ziehen (§ 24
Absatz 3 StrlSchV, § 28b Absatz 3
RöV). Personen, die an einer Erkran -

kung leiden oder bei
denen ein Krankheits-
verdacht vorliegt, bei
denen aber die Anwen-
dung der Röntgenstrah-
lung nicht zur Heilung
oder Abklärung dieser
Erkrankung bzw. dieses

Krankheitsverdachtes dient, sind im
Sinne dieser Regelungen ebenfalls
gesunde Probanden, für die der Grenz -

wert von 20 Millisievert gilt. Die Re -
gelung folgt dem Grundsatz, dass im
Strahlenschutzrecht keine Grenzwerte
für kranke Personen (Patienten) gelten,
die einen diagnostischen oder thera-
peutischen Nutzen aus der Anwen-
dung haben, da in diesen Fällen die
Strahlendosis so hoch sein muss, wie
es die Untersuchung oder Behand-
lung erfordert. Dies gilt auch dann,
wenn eine – ohnehin mit Röntgen-
strahlung zu behandelnde oder zu

untersuchende – Person
„eigennützig“ an einer
Studie teilnimmt.
Die bisherigen Aus nah me -
regelungen (§ 24 Ab satz 2
Satz 2 StrlSchV, § 28b
Absatz 2 Satz 2 RöV)
konnten entfallen, da nach

den Erfahrungen aus den Genehmi-
gungsverfahren die Zulassung der hö -
heren Dosis bei kranken Probanden,
für die ein diagnostischer Nutzen vor-
liegt, in keinem Fall versagt werden
konnte. Die neue Regelung entlastet
damit das Bundesamt für Strahlen-
schutz von einem unnötigen Prüf-
schritt. § 88 Absatz 2 und 3 StrSchV
sowie § 28d Absatz 2 und 3 RöV
 wurden ebenfalls im Hinblick darauf
überarbeitet, dass die Grenzwerte nur
für gesunde Probanden gelten.
Begleitdiagnostik
Mit § 24 Absatz 2 StrlSchV und § 28b
Absatz 2 RöV wurde die neue Fall-
gruppe „Begleitdiagnostik“ geschaffen.
Dies wird insbesondere im Anwen-
dungsbereich der Röntgenverordnung
bei einem großen Teil der Forschungs-
vorhaben zu einer deutlichen Verfah-
rensbeschleunigung führen. Vorausset-
zung ist, dass es sich bei dem For-
schungsvorhaben um die Prüfung von
Sicherheit und Wirksamkeit eines Ver-
fahrens zur Behandlung kranker Men-
schen handelt und die Strahlenan-
wendung selbst nicht Gegenstand des
Forschungsvorhabens ist. Ferner müs-
sen alle Probanden volljährig, einwil -
ligungsfähig und krank im Sinne der
Studie sein. Die Strahlenanwendung
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muss einem anerkannten Standardver-
fahren der Heilkunde entsprechen und
in Art und Häufigkeit dem Zweck 
des Forschungsvorhabens entsprechen.
Außerdem muss die zustimmende
Stellungnahme einer beim Bundesamt
für Strahlenschutz registrierten Ethik-
kommission vorliegen.
Die Genehmigungsbehörde kann zu -
künftig auf den Nachweis des über -
wiegenden Teils der Genehmigungs -
voraussetzungen des Absatzes 1 ver-
zichten. Der zustimmenden Stellung-
nahme der Ethikkommission nach § 92
StrlSchV bzw. § 28g RöV kommt bei
diesen Verfahren eine besondere Be -
deutung zu, weil die Genehmigungs -
behörde nur bei Zweifeln an den Dar -
legungen des Antragstellers oder einem
ablehnenden Votum der Ethikkommis -
sion weitere Nachweise anfordern 
und die Genehmigungsvoraussetzun-
gen eingehend prüfen wird.
Ethikkommission
Die Änderungen in § 92 StrlSchV 
bzw. § 28g RöV definieren die Auf -
gaben der zu beteiligenden Ethikkom -

mission präziser und
verkürzen entsprechend
§ 42 Absatz 1 Satz 9 
des Arz nei mit tel ge set -
zes die Frist für deren
Stel lung nahme von drei
Mo na ten auf 60 Tage. 
Es wurde ausdrücklich

klar gestellt, dass zu den Aufgaben der
Ethikkommission gehört, zu jedem
Genehmigungsverfahren eine Aussage
hinsichtlich des zwingenden Bedürf-
nisses des Forschungsvorhabens zu
treffen. Wie schon bisher ist es mög-
lich, dass Antragsteller die Unterla-
gen parallel der Genehmigungsbehörde
und einer Ethikkommission vorlegen.
Die Behörde prüft die eingereichten
Unterlagen in jedem Fall auch dann,
wenn noch kein Votum der Ethik -
kommission vorliegt, in den Fällen 
des neuen § 28b Absatz 2 jedoch 
nur in Bezug auf Vollständigkeit und
Nachvollziehbarkeit der Darlegungen
des Antragstellers. Wenn das zustim-

mende Votum der Ethikkommission
nachgereicht wird, kann die Genehmi-
gung unverzüglich erteilt werden.
Deckungsvorsorge
In § 91 StrlSchV, § 28b Absatz 5 RöV
ist jetzt ausdrücklich geregelt, dass
eine Deckungsvorsorge zukünftig nur
noch für einen Zeitraum von 10 Jah-
ren nachgewiesen werden muss, also
nicht für den gesamten Zeitraum der
Verjährungsfrist nach § 32 des Atom -
gesetzes von 30 Jahren ab dem schä -
digenden Ereignis (sofern keine Kennt-
nis von Schaden). Nach § 24 Absatz 2
StrlSchV, § 28b Absatz 2 RöV bedarf es
im Fall einer Genehmigung zur „Be -
gleitdiagnostik“ keiner über die Pro-
bandenversicherung nach dem Arznei-
mittelgesetz oder dem Medizinproduk-
tegesetz hinausgehenden Deckungs -
vorsorge (§ 91 Satz 3 StrlSchV, § 28b
Absatz 5 Satz 3 RöV).

Claudia Sonnek

Tierheilkunde: Änderungen der
StrlSchV und der RöV für den Bereich
der Anwendung radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung am Tier
Im neuen Kapitel 5 in Teil 2 der Strah-
lenschutzverordnung werden mit den
§§ 92 a und 92 b StrlSchV Rege-
lungen zur Anwendung radioaktiver 
Stoffe oder ionisierender Strahlung in
der Tierheilkunde eingefügt. Der neue
§ 92a der StrlSchV greift die Regelun-
gen des bisherigen § 25 Absatz 5 (jetzt
aus systematischen Gründen § 29 Ab -
satz 4) der Röntgenverordnung auf, wo -
bei der Begriff des Tierhalters durch den
der „Tierbegleitperson“ ersetzt wird.
Neue Begriffsbestimmung „Tier -
begleitperson“
In Strahlenschutz- und Röntgenverord -
nung wurde jeweils eine Begriffsbe-
stimmung aufgenommen, nach der
eine „Tierbegleitperson“ eine einwilli-
gungsfähige Person ist, die das 18. Le -
bensjahr vollendet hat und die außer-
halb ihrer beruflichen Tätigkeit frei-
willig ein Tier begleitet, an dem in
Ausübung der Tierheilkunde radio -
aktive Stoffe oder ionisierende Strah-

lung (§ 3 Absatz 2 Nummer 33a
StrlSchV) bzw. Röntgenstrahlung (§ 2
Nummer 24 a RöV) angewendet wird.
Die neue Begriffsbestimmung soll klar-
stellen, dass es für die strahlenschutz-
rechtlichen Regelungen
nicht darauf ankommt,
wer zivilrechtlich für
das Tier verantwortlich,
also Tierhalter ist. Es
kommt vielmehr darauf
an, wer unmittelbar die
Versorgung des Tieres
übernommen hat. Auch
soll durch die neue Be -
griffs be stim mung ein Missverständnis
ausgeräumt werden, das durch den bis-
her in der Röntgenverordnung verwen-
deten Begriff „Tierhalter“ entstanden
ist. Danach wurde unter dem Begriff
„Tierhalter“ eine Person verstanden,
die das Tier (fest-)hält.
Analog zu den Regelungen für „hel-
fende Personen“ sollen unter dem
Begriff „Tierbegleitpersonen“ Perso-
nen erfasst werden, die das Tier außer-
halb ihrer beruflichen Tätigkeit be -
treuen. Personen, die ein Tier im Rah-
men ihrer – auch nebenberuflichen –
Berufsausübung betreuen, beispiels-
weise Tierpfleger oder Tiersitter, fal-
len nicht unter diese Begriffsbestim-
mung. Damit soll vermieden werden,
dass eine Person, die aus beruflichen
Gründen die Betreuung mehrerer Tiere
übernommen hat, mehrfach exponiert
wird, ohne der arbeitsmedizinischen
Vorsorge zu unterliegen.
Als Tierbegleitpersonen kommen nur
erwachsene, einwilligungsfähige Per-
sonen in Betracht, also keine Kinder
und Jugendliche unter
18 Jahren. Dieser Aus-
schluss ist zum Schutz
der besonders strahlen-
empfindlichen Kinder
und Jugendlichen ange-
zeigt und soll verhin-
dern, dass Kinder, die es
übernommen haben, ein Tier zu ver-
sorgen, mit ionisierender Strahlung
exponiert werden.
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Ebenso wie § 22 RöV erlaubt § 37
StrlSchV jetzt auch Tierbegleitperso-
nen, einen Überwachungs- und einen
Kontrollbereich zu betreten, wenn ihr
Aufenthalt dort erforderlich ist und
wenn im Fall des Zutritts zu einem
Kontrollbereich ein Arzt, Zahnarzt
oder Tierarzt zugestimmt hat, der die
erforderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz besitzt. Die bisher
in diesen Fällen erforder -
liche Gestattung nach § 37
Absatz 1 Satz 2 StrlSchV
durch die zuständige Be -
hörde ist damit nicht mehr
erforderlich.
Schwangeren ist der Zu -
tritt zu Kontrollbereichen
als Tierbegleitperson – ebenso wie bis-
her schon im Anwendungsbereich der
Röntgenverordnung – ausdrücklich
nicht erlaubt. Stillenden Frauen darf
zur Vermeidung von Kontaminationen
mit radioaktiven Stoffen, die den Säug-
ling anschließend belasten könnten,
der Zutritt zu Kontrollbereichen nicht
gestattet werden, in denen mit offenen
radioaktiven Stoffen umgegangen wird.
Schutz von Tierbegleitpersonen
§ 92a StrlSchV bzw. § 29 Absatz 4 RöV
stellen Tierbegleitpersonen den helfen-
den Personen nach § 3 Absatz 2 Num-
mer 24 StrlSchV gleich. Tierbegleitper-
sonen sind vor Betreten des Kontroll-
bereichs über die möglichen Gefahren
der Strahlenexposition zu unter rich -
ten. Weiter sind Maßnahmen zu er -
greifen, um ihre Strahlenexposition zu
beschränken. Die Vorschriften über
Dosisgrenzwerte und über die physi -
kalische Strahlenschutzkontrolle nach
den §§ 40 bis 44, mit Ausnahme von 
§ 40 Absatz 1 Satz 1 und § 42 Absatz 1
Satz 1, gelten nicht für Tierbegleitper-
sonen. Bei diesen Personen sind also –
wie bisher schon im Anwendungsbe-
reich der Röntgenverordnung – ledig-
lich die Körperdosis zu ermitteln und
die Ergebnisse zu dokumentieren. Weil
für diesen Personenkreis – ebenso wie
für Patienten oder helfende Personen
in der Humanmedizin – keine Grenz-

werte gelten, ist die in § 92a Satz 2
StrlSchV begründete Pflicht zur Be -
schränkung der Strahlenexposition be -
sonders wichtig. Die im Rahmen der
Optimierung angestrebten Werte soll-
ten sich an den Grenzwerten des Be -
völkerungsschutzes orientieren und in
der Regel einige Millisievert für eine
Tierbegleitperson bei der Unter stüt -

zung im Rahmen der Un -
tersuchung oder Behand-
lung eines Tieres nicht
überschreiten. Sollte es
trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen im Einzelfall zu
einer Exposition gekom -
men sein, die 20 Milli sie -
vert überschreitet, sollte

die betroffene Person einem nach § 63
Absatz 1 StrlSchV ermächtigten Arzt
vorgestellt werden.
Anwendung und technische
 Mitwirkung
Der neue § 92b StrlSchV greift § 29 
der Röntgenverordnung auf und über-
nimmt die Inhalte der bisher nur für
die Anwendung am Menschen gel-
tenden Regelungen des § 82 Absatz 1
und 2 StrlSchV entsprechend. Auch 
im Anwendungsbereich der Strahlen-
schutzverordnung dürfen nur diejeni-
gen Personen radioaktive Stoffe oder
ionisierende Strahlung am Tier in der
Tierheilkunde anwenden oder bei die-
ser Anwendung technisch mitwirken,
die über die erforderliche Fachkunde
oder die erforderlichen Kenntnisse im
Strahlenschutz verfügen.
Nach § 92b Absatz 1 StrlSchV dürfen
radioaktive Stoffe oder ionisierende
Strahlung in der Tierheilkunde nur von
einem Tierarzt, Arzt oder Zahnarzt an -
gewendet werden, welcher
1. die erforderliche Fachkunde im

Strahlenschutz besitzt oder
2. nicht die erforderliche Fachkunde

im Strahlenschutz besitzt, wenn er
auf dem speziellen Arbeitsgebiet
über die für die Anwendung erfor-
derlichen Kenntnisse im Strahlen-
schutz verfügt und unter ständiger
Aufsicht und Verantwortung einer

der unter Num mer 1 genannten Per-
sonen tätig ist.

Nach § 92b Absatz 2 StrlSchV dürfen
bei der Anwendung neben den in Ab -
satz 1 genannten Personen die folgen-
den Personen technisch mitwirken:
1. Medizinisch-Technische Assisten-

tinnen oder Assistenten
2. Personen, bei denen die technische

Mitwirkung Teil ihrer Ausbildung
und Prüfung war und die die er -
forderliche Fachkunde im Strahlen-
schutz besitzen

3. Personen, die über die erforderlichen
Kenntnisse im Strahlenschutz ver-
fügen, wenn sie unter ständiger
Aufsicht und Verantwortung einer
Person nach Absatz 1 Nummer 1
tätig sind

4. Medizinphysik-Experten, wenn sie
unter ständiger Aufsicht und Ver -
antwortung einer Person nach Ab -
satz 1 Nummer 1 tätig sind

Neues zu Erwerb und Erhalt von
Fachkunde und Kenntnissen im
Strahlenschutz im Bereich der Tier-
heilkunde
Nach dem neuen § 30 Absatz 4 Satz 2
StrlSchV müssen zukünftig auch Per-
sonen, die nach § 92a Absatz 2 Num-
mer 3 StrlSchV bei der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung technisch mitwirken, zum
Erwerb der erforderlichen Kenntnisse
an entsprechenden Kursen teilneh-
men und die erworbe-
nen Kenntnisse regel-
mäßig aktualisieren.
Der Erwerb der Kennt-
nisse im Strahlenschutz
wurde entbürokratisiert
und erleichtert. Kennt-
nisse gelten nach dem
neuen Absatz 4 Satz 3
mit dem erfolgreichen
Abschluss eines anerkannten Kurses
als geprüft und bescheinigt, wenn die
zuständige Behörde auf Antrag des
Kursveranstalters zuvor festgestellt
hat, dass die erforderlichen Kenntnisse
im Strahlenschutz mit dem Bestehen
der Abschlussprüfung dieses Kurses er -
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worben werden. Mit dieser Regelung,
die aufgrund des Beschlusses des Bun-
desrates aufgenommen wurde, soll er -
möglicht werden, dass Kursveranstal-
ter, nachdem die zuständige Behörde
ihnen dies erlaubt hat, unmittelbar eine
Kenntnisbescheinigung ausstellen.
Die neuen § 30 Absatz 2 Satz 4
StrlSchV und § 18a Absatz 2 Satz 4
RöV stellen jetzt ausdrücklich klar,
dass die zuständige Stelle die Beschei-
nigung über die Fachkunde im Strah-
lenschutz nicht nur dann entziehen
oder deren Fortgeltung mit Auflagen
versehen kann, wenn der
Nachweis über Fortbil-
dungsmaßnahmen nicht
oder nicht vollständig vor-
gelegt wird, sondern auch
dann, wenn eine Überprü-
fung ergibt, dass die Fach-
kunde oder die Kenntnisse
im Strahlenschutz nicht
oder nicht im erforderlichen Umfang
vorhanden sind. Das Gleiche gilt für
Kenntnisbescheinigungen, die zukünf-
tig auch für Personen ausgestellt wer-
den, die nach dem neuen § 92b Ab-
satz 2 Nummer 3 StrlSchV in der 
Tierheilkunde bei der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung unter ständiger Aufsicht und
Verantwortung eines Tierarztes, Arz-
tes oder Zahnarztes technisch mitwir-
ken dürfen.

Claudia Sonnek

Einzelregelungen, Teil 3: 
Natürliche Radioaktivität
Radonexpositionen, NORM-Rück-
stände
Mit der Novelle der Strahlenschutz-
verordnung sind auch einige Änderun-
gen und Ergänzungen im Teil 3 der
Strahlenschutzverordnung (Schutz von
Mensch und Umwelt vor natürlichen
Strahlenquellen bei Arbeiten) vorge-
nommen worden. Sie reflektieren die
seit der Einführung dieser spezifi-
schen Regelungen mit der Novelle der
StrlSchV von 2001 gewonnenen Voll-
zugserfahrungen ebenso wie neuere

wissenschaftlich-technische Er kennt -
nisse und Entwicklungen.
Umrechnung von Radonexpositionen
in die effektive Dosis, Einführung der
Messgröße, potenzielle Alphaenergie-
exposition sowie Festlegungen zur Er -
satzdosisbestimmung (§ 95 StrlSchV)
Durch die Neuregelungen wird die
Umrechnung der 222Rn-Exposition in
die effektive Dosis für Arbeiten nach
Teil 3 Kapitel 2 StrlSchV vereinheit-
licht. Die im neuen § 95 StrlSchV
Absatz 13 (Buchstabe e) festgelegte
Umrechnungsvorschrift ersetzt die 

bisherigen, aufgrund von
Rundungsdifferenzen von -
einander abweichenden
Vermutungsregelungen in
Absatz 2 Satz 3 und Ab -
satz 4 Satz 3. Zudem wird
neben der 222Rn-Exposi-
tion die Alphaenergieex-
position als weitere Aus-

gangsgröße zur Ermittlung der effek-
tiven Dosis in Absatz 1 Satz 1 und
Absatz 10 Satz 1 und 2 aufgeführt und
in Absatz 13 ein Umrechnungsfaktor
für die Berechnung der effektiven
Dosis aus der potenziellen Alphaener-
gieexposition mit angegeben. Diese
Ergänzung entspricht der Richtlinie
96/29/Euratom (Anhang III Teil C
„Radon am Arbeitsplatz“) und trägt
auch dem Umstand Rechnung, dass in
der Praxis insbesondere bei bestimm-
ten anzeigebedürftigen Arbeiten statt
der 222Rn-Exposition die potenzielle
Alphaenergieexposition gemessen wird,
um hieraus die effektive Dosis zu er -
mitteln. Die Messung der potenziel-
len Alphaenergieexposition ist zwar
technisch anspruchsvoller als die der
Radonexposition. Die Größe steht aber
in einem direkteren Zusammenhang
mit der effektiven Dosis, da keine 
An nahmen über den Gleichgewichts-
faktor getroffen werden müssen. Da -
mit entfällt eine Unsicherheit bei der
Dosisermittlung.
Wie im Bereich der Tätigkeiten (§ 41
Absatz 1 Satz 3) wird es der zu-
stän digen Behörde durch eine Ergän-

zung des Absatzes 10 nunmehr ermög-
licht, bei unterbliebener oder feh ler -
hafter Er mitt lung eine Ersatzdosis fest-
zulegen.
Erweiterung der Regelungen auf aus
dem Ausland stammende NORM-
Rückstände, die zur Verwertung
nach Deutschland verbracht werden;
Verbot der Einführung zum Zweck
der Beseitigung (§ 97ff. StrlSchV)
Die Strahlenschutzverordnung enthielt
bislang weder ausdrückliche Vor schrif -
ten bezüglich der grenz über schrei ten -
den Verbringung von „NORM“ (Natu-
rally Occurring Radioactive Mate-
rial) noch sonstige Anforderungen an
„NORM“, die im Ausland angefallen
sind und die nach Deutschland zur
Verwertung oder Beseitigung verbracht
werden sollen.
Eine unkontrollierte Verbringung die-
ser im Ausland angefallenen „NORM“
soll durch geeignete Strahlenschutz-
maßnahmen ausgeschlossen werden.
Diese Maßnahmen sollen sich an den
für die in Deutschland anfallenden
Rückstände und sonstige Materialien
getroffenen Regelungen der Strahlen-
schutzverordnung mit dem Ziel orien-
tieren, für ausländische Rückstände
und sonstige Materialien ein gleich-
wertiges Schutzniveau herzustellen.
Darüber hinaus werden zusätzliche
Einschränkungen für die Deponierung
von ausländischen Rückständen als
erforderlich angesehen. Die mit der
Novelle 2001 für Deutschland getrof -
fenen, an den Bedürfnissen der Praxis
orientierten Regelungen
(„Mischungsregeln“ der
Anlage XII, Teil C), die
auf einem Schutzkon-
zept von 1 mSv effektive
Dosis pro Jahr für die
Bevölkerung basieren,
hatten in der Vergangen -
heit im Ausland, wo 
solche spezifischen Fest-
legungen nicht getroffen wurden, ein
verstärktes Interesse geweckt, solche
Stoffe nach Deutschland zum Zwecke
ihrer Beseitigung zu bringen.
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Mit einer entsprechenden Verbotsrege-
lung zur Einfuhr solcher Stoffe mit
dem Ziel der Beseitigung in Deutsch-
land wird jetzt deutlich gemacht, dass
auf der Grundlage der 2001 getroffenen
Regelung nur die in Deutschland an -
fallenden Rückstände entsorgt werden
sollen.
Anlage XI StrlSchV: Arbeitsfelder
Die Änderungen betreffen den Teil B
der Anlage XI „Arbeitsfelder mit er -
höhten Expositionen durch Uran und
Thorium und deren Zerfallsprodukte“.
Zum einen wurde durch die Strei-
chung den Zusatzes „ohne Radon“ in

der Überschrift klar ge -
stellt, dass für die Be -
stimmung der Körper -
dosis bei Arbeitsfeldern
nach Teil B grund sätz -
lich alle Expo sitions -
pfade zu be rück sich ti -
gen sind. Es kann nicht
ausgeschlossen werden,

dass bei Arbeiten nach Anlage XI 
Teil B Radonexpositionen auftreten,
die einen nicht vernachlässigbaren Bei-
trag zur Körperdosis liefern.
Ferner wurde in der Nummer 3 „Ver-
wendung von Thorium oder Uran … 
zu chemischanalytischen oder che-
misch-präparativen Zwecken“ der Zu -
satz „oder in abgereicherter Form“ ge -
strichen, um klarzustellen, dass ab ge -
reichertes Uran kein natürlicher radio-
aktiver Stoff und daher aus Anlage XI
zu streichen ist.
Anlage XII StrlSchV: Verwertung
und Beseitigung überwachungsbe-
dürftiger Rückstände
In Teil A Nummer 1 wurden die Worte
„und der Verarbeitung“ eingefügt, um
klarzustellen, dass auch Schlämme
und Ablagerungen aus der Erdöl- und
Erdgasverarbeitung erfasst werden sol-
len.
Die Änderung im Teil B Nummer 2
soll die Verwertung von Schlacken 
im Straßen-, Wege-, Landschafts- und
Was serbau außerhalb von Sport- und
Spielplätzen von der Pflicht zum Un -
terschreiten der besonderen Überwa-

chungsgrenze von 0,5 Bq/g befreien.
Für die Verwertung von Schlacken in
sonstigen Bereichen soll damit der
Wert des Teils B Nummer 1 von 1 Bq/g
gelten.
Kupferschlacke aus dem Mansfelder
Land in Sachsen-Anhalt steht in gro-
ßen Mengen zur Verfügung und eig-
net sich aufgrund ihrer physikali-
schen Eigenschaften für die Verwer-
tung im Straßen-, Wege-, Landschafts-
und Wasserbau besonders gut. Sie ist
aber schwach radioaktiv kontaminiert.
Die spezifische Radioaktivität beträgt
durchschnittlich etwa 0,7 Bq/g an 238U.
Unsicherheiten hinsichtlich der Strah-
lenbelastung aus der Verwertung die-
ser Kupferschlacke, die bei der Novelle
der Strahlenschutzverordnung im Jahr
2001 zu der strengeren Überwachungs-
grenze von 0,5 Bq/g für die im bisheri-
gen Teil B Nummer 2 genannten Ver-
wertungsarten geführt haben, konn-
ten inzwischen ausgeräumt werden. In
Sachsen-Anhalt wurde bei der staat -
lichen Überwachung der Verwertung
von Kupferschlacke festgestellt, dass
der Richtwert von einem Millisie-
vert im Kalenderjahr nach § 97 Ab-
satz 1 stets unterschritten werden
kann, selbst bei nicht ab -
ge deck ter Schlacke. Die
Fest schrei bung einer be -
son de ren Überwachungs-
grenze für die Verwertung
von Schlacken außerhalb
von Sport- und Spiel plät -
zen er scheint damit nicht
mehr gerechtfertigt. Sie
führt zu unangemessenem Aufwand
für den Verwerter und die Verwaltung
bei der erforderlichen Entlassung im
Einzelfall nach § 98.

Klaus Gehrcke

Einzelregelungen, Teil 4: 
Allgemeine Regelungen
Elektronische Kommunikation
Aufzeichnungs- oder Buchführungs-
pflichten sowie Mitteilungspflichten
konnten bereits vor der Änderungsver-
ordnung vom 4. Oktober 2011 elek -

tronisch erbracht werden. Dafür waren
jedoch grundsätzlich eine Zustim-
mung der Behörde und eine qualifi-
zierte elektronische Signatur des elek-
tronischen Dokuments
nach dem Signaturge-
setz vom 16. April 2001
erforderlich.
In stärkerem Maße wird
die elektronische Kom-
munikation im Kontakt
mit den Behörden er -
möglicht. Auch Geneh-
migungen und allgemeine Zulassun-
gen können jetzt in elektronischer
Form erteilt werden (§ 115 StrlSchV, 
§ 43 RöV). Diese Erweiterung ist ein
Schritt zum sogenannten „E-Govern-
ment“ und ist Teil des Programms der
Bundesregierung zu „Bürokratieabbau
und bessere Rechtsetzung“.
Gleichzeitig werden Anforderungen an
die elektronische Kommunikation er -
hoben, um den Belangen zu Daten-
schutz und Datensicherheit (§ 3a Ver-
waltungsverfahrensgesetz – VwVerfG)
Rechnung zu tragen, aber auch um
sicherzustellen, dass die Kommuni -
kationswege miteinander kompatibel
sind. Eine der Voraussetzungen ist, dass

der Empfänger, das heißt
die Behörde, einen Zugang
eröffnet.
Erste Erfahrungen zeigen,
dass sich die Papierflut
ein dämmen lässt, wenn die
Anwender ihren Melde-
und Mitteilungspflichten
auf elektronischem Weg

nachkommen. Hierzu zählen Mittei-
lung über Erwerb und Abgabe radioak-
tiver Stoffe sowie Einsatzmeldungen
beim ortsveränderlichen Einsatz. Bun-
desweit tätige Unternehmen berichten
aber über unterschiedlichste Anfor -
derungen und zeitaufwendige Abstim-
mungen.
Auf die Zustimmung durch die zu -
ständige Behörde bei der Dokumen -
tation von Aufbewahrungspflichten
soll hier nochmals hingewiesen wer-
den.
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Derzeit besteht bereits in wenigen Bun -
desländern die Möglichkeit, An träge
(Anzeige- und Genehmigungsverfah-
ren) online zu stellen. Hier haben die
Behörden Zugänge eröffnet und so 
für eingeschränkte Bereiche (Geneh -
migungsanträge § 3 RöV, Anzeigen § 4
RöV) die elektronische Kommunika-
tion zugelassen. Dies gilt aber nicht 
für die beizufügenden Unterlagen. Auf-
grund des breiten Spektrums der Un -
terlagen werden noch Festlegungen für
die sichere Übermittlung dieser Daten
erforderlich sein.
Beispiele für elektronische Kommu-
nikation aus dem kerntechnischen
Bereich
Die EnKK-Berichterstattung zur REI
(Richtlinie für Emissions- und Immis-
sionsüberwachung kerntechnischer
An lagen) erfolgt bereits seit einiger
Zeit elektronisch. Dies erfolgt in
Baden-Württemberg im Doku men ten -

system IMIS (In te grier -
tes Mess- und In for ma -
tionssystem zur Über -
wachung der Ra dio akti -
vität in der Um welt).
Ebenso erfolgt die nach 
§ 29 StrlSchV er for der -
liche Char gen an mel dung
zur vor ge se he nen Ent -
lassung von Ma terialien

aus dem atomrechtlichen Regelungs-
bereich an den TÜV und das Umwelt-
ministerium elektronisch.
Die Erteilung von Ge nehmigungen in
elektronischer Form wird erst mög-
lich sein, wenn die Voraussetzungen
für eine dauerhafte Signatur gegeben
sind. Insgesamt werden die Themen
„Elektronische Signatur“ und „IT-
Sicherheit“ als Grund für die eher be -
scheidene Nutzung der elektronischen
Kommunikation angeführt.
Jacqueline Lange, Erich Reinhardt �
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EAN Workshop at Dublin Castle, Ireland, September 4–6, 2012

ALARA in Existing Exposure Situations
This workshop will consist of presentations intended to highlight the main
issues, and a significant part of the programme will be devoted to discussions
within working groups. From these discussions, participants will be expected
to produce recommendations on ALARA in existing exposure situations
addressed to relevant local, national and international stakeholders.

Schriftleitung nach www.rpii.ie/ALARA2012.aspx
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Ziel der Ringvergleichsmessung
Anlass des Angebots des Radiometri-
schen Seminars waren die Ereignisse in
Fukushima und die Frage, ob bei einem
Messbedarfsfall in Europa genügend
qualifizierte Messkapazität vorhanden
ist. Ziel der Ringvergleichsmessung 
ist die Qualitätssicherung von Mes-
sungen des radiologisch bedeutsamen
Radionuklids 137Cs in Lebensmitteln
auch mit nicht amtlichen Gamma -
spektrometern. Solche Geräte stehen
in Praktika vieler Hochschulen, in For-
schungseinrichtungen und in nuklear-
medizinischen Kliniken. Sie sind aber
nicht vorgesehen oder vorbereitet für
Messungen von 137Cs in einer zweck-
mäßigen Geometrie. Zudem haben
kürzlich auch Auftragslabors zur Ana-
lyse von Schadstoffen in Lebensmitteln
und Umwelt im Hinblick auf einen

Messbedarfsfall Gammaspektrometer
mit NaI-Detektor angeschafft und bie-
ten schon jetzt im Internet 137Cs-Mes-
sungen an.

Material, Herstellung und Quali-
tätssicherung
Erste Voraussetzung für eine Ringver-
gleichsmessung sind geeignete Refe-
renzmaterialien. Die Kosten kommer-
zieller Referenzstrahler von 2.000 EUR
bis 4.000 EUR pro Stück
sind prohibitiv. Vor sorg -
lich hatte sich das Ra -
diometrische Seminar
1987 von der Landesver-
suchsanstalt für Tier-
zucht in Grub bei einer
Exkursion mit Studen-
ten einen Sack mit Pellets aus süd-
bayerischem Gras des Vorjahres schen-

Ringvergleichsmessung mit
137Cs-Referenzstrahlern

AUTOR

Henning von Philipsborn

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird über eine im Oktober 2011 an der Universität
Regensburg durchgeführte Ringvergleichsmessung zur Quali-
tätssicherung bei Messungen der 137Cs-Aktivität in Material-
oder Lebensmittelproben berichtet, an der 35 Messstellen
aus der Bundesrepublik, der Schweiz, Österreich und Luxem-
burg teilnahmen.

SUMMARY

Comparative Measurements with 
137Cs Reference Sources
Comparative Measurements with 137Cs reference sources are
described. These measurements have been carried out in
October 2011 at the University of Regensburg and serve for
quality assurance when determining 137Cs activities in mate-
rial or foodstuff samples and had 35 participants from Ger-
many, Switzerland, Austria and Luxembourg.

Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g  v o n  M e s s u n g e n  i n
L e b e n s m i t t e l n

Zur Förderung von Forschung und Lehre und des Strahlenschutzes für
die Bevölkerung offerierte das Radiometrische Seminar der Universität
Regensburg im Oktober 2011 eine erste öffentliche und gebühren-
freie Ringvergleichsmessung. Spontanen mündlichen Ankündigungen
in zwei Arbeitskreisen des Fachverbandes, am 54. Radiometrischen
Seminar Theuern und in einem Vortrag folgten 35 Anmeldungen. Die
Liste zeigt die weite institutionelle und regionale Verbreitung der Teil-
nehmer (siehe Kasten). Sehr erfreulich ist die Teilnahme gleicher -
maßen von amtlichen wie von nicht amtlichen Messstellen.

Pellets aus
südbayeri-
schem Gras
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ken lassen und hat diese 24 Jahre auf-
bewahrt. Die Herstellung und Mes-
sung der Referenzstrahler wird im Fol-
genden in nachvollziehbarer Weise
beschrieben und ist im hiesigen Labor-
journal 42, S. 1–76, dokumentiert.
Herstellung des Referenzmaterials
Die Graspellets wurden mittels eines
manuell betriebenen Fleischwolfs klas -

sischer Bauart und einer
modernen Kaffeemühle
zerkleinert. Die Homo-
genität der Aktivitäts-
konzentration der Sieb-
fraktion kleiner 2 mm
wurde in Chargen von
zunächst 500 (± 0,1) g in
1-Liter-Ringschalen ge -

prüft. Für diese Geometrie ist das hie-
sige Ortec-Gammaspektrometer mit
Ge-Detektor GMX (30 % relative Effi-
zienz) in einer Bleiburg von 5 cm
Wandstärke kalibriert. Der Referenz-
strahler Nr. LE 588 von der AEA Tech-
nology QSA GmbH mit 3,08 kBq 226Ra
und mit Kalibrierschein des Deutschen
Kalibrierdienstes vom 1. De zember
2002 hat eine relative Messunsicher-
heit von 2 � = 5 %.
Zum Ausgleich kleiner Unterschiede
der 137Cs-Aktivitätskonzentrationen
des Graspulvers von etwa 8 Bq g–1 und
zur Herstellung verschiedener Aktivi-
tätskonzentrationen standen aktivi-
tätsfreie Graspellets der Jahre 1994 
und 2011 zur Verfügung. Die Homoge-
nität der Mischungen wurde nochmals
in Chargen von 200 und 100 (± 0,1) g
gammaspektrometrisch überprüft.
Das Referenzmaterial wurde nicht, wie
bei amtlichen Ringvergleichsmessun-
gen meist üblich, als loses Pulver 
oder gar als Lösung an die Teilneh-
mer verschickt. Vielmehr wurden be -
nutzerfreundliche, fest umschlossene,
schwach aktive Referenzstrahler in
zweckmäßiger Geometrie angefertigt.
Dafür bieten sich 100-ml-PP-Dosen 
mit Stülpdeckel an, Höhe 30 mm. Der
Außendurchmesser von 75 mm passt
genau auf die üblichen 3-Zoll-Ge- oder
NaI-Detektoren. Die Dosen sind kos-

tengünstig im Laborbedarfsgroßhandel
(Lieferfirmen: VWR, Roth) erhältlich.
Wegen des geringen Platzbedarfs las-
sen sich somit beliebig Rückstellpro-
ben aufbewahren und mit Kollegen 
per Briefpost austauschen. Eine ein-
heitliche Messgeometrie ist ein Vor-
teil. Bei Richt- oder Grenzwerten 
für 137Cs in Lebensmitteln um die 
500 Bq kg–1 sind kleine Probenmassen
völlig ausreichend, auch bei Messzei-
ten kleiner 1 h.

Herstellung fest umschlossener
 Referenzstrahler
Zur Herstellung der fest umschlosse-
nen Referenzstrahler wurde das Epoxi-
Gießharzsystem E300GB1.35 der Firma
Breddermann verwendet. Die Dichte
beträgt 1,1 g cm–3. Es empfiehlt sich,
die EG-Sicherheitsdatenblätter für Harz
(10 p.) und Härter (11 p.) zu be ach ten.
Harz und Härter können als Dampf
und Kontaminationen starke Augen-
und Hautreizung verursachen, insbe-
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freundliche
Referenz-
strahler
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sondere bei einer späteren Handha-
bung nach anfänglicher Sensibilisie-
rung sogar Monate vorher. Bei der
zweiten Verwendung wurde im Freien
gearbeitet und Schutzbrille und Hand-
schuhe getragen. Eingewogene Mengen
von Gießharz und Härter wurden mit
geprüften Chargen von Graspulver
(aktives und inaktives) in Edelstahl-
Gießtöpfen mittels Holzstab verrührt.
Ein Grasanteil von 20 bis 25 Gewichts-
prozenten erbringt eine für gut befun-
dene Konsistenz. Die Rührung wurde
in Abständen von etwa 10 min wäh-
rend ca. 3 h wiederholt, bis eine deut -
liche Erhöhung der Viskosität und der
Temperatur eintrat. Die Abfüllung
von 80 g in Dosen und von 1.100 g in
Ringschalen erfolgte wieder auf ± 0,1 g.
Die Aushärtung in den Dosen erfolgt
problemlos über Nacht. Befüllte Ring-
schalen müssen über Nacht mit flie-
ßendem Wasser gekühlt werden. Die
Ringschale steht dafür auf einem mas-
siven Aluminiumzylinder, der den in -
neren, für den Detektor vorgesehenen
Hohlraum ganz ausfüllt.
Aktivität in den Referenzstrahlern
Mit gleichen Chargen Gießharz + Här-
ter + Graspulver wurden mehrmals
sowohl eine Ringschale wie auch meh-
rere Referenzdosen befüllt. Für die Re -
ferenzstrahler der 1. Serie ist der Mit-
telwert für mehrere Messungen der
Aktivität in drei kalibrierten Ringscha-
len 1.705 Bq. Das Verhältnis der Mas-

sen in der Schale und in
der Dose ist 1.100 g zu
80 g. Die berechnete
Aktivität in den Dosen
ist somit 124 Bq. Der
Mittelwert der gemesse-
nen „nominellen“, d. h.
nicht kalibrierten Akti-
vitäten aller Dosen mit

gleicher Aktivitätskonzentration wie
in den Ringschalen ist 175 Bq. Im vor-
liegenden Fall ist der Geometriefaktor
somit g = 0,71. Werte von g < 1 sind
 evident wegen der unterschiedlichen
Abstände der nuklidhaltigen Volu men -
elemente zum Detektor in der Ring-

schale und in der Dose. Die Selbstab-
sorption im Gießharz beträgt nur 1%.
Dies zeigte der Vergleich der Aktivi-
tät von Graspulver pur (Dichte 0,5 g
cm–3) und von Graspulver in Giesharz
(Dichte 1,1 g cm–3).
Der Geometriefaktor er gibt sich auch
als Quotient der jeweiligen Messeffi-
zienzen (ips Bq–1) und diese als Quo-
tienten von Nettoimpulsraten und
Aktivität. Für den hiesigen Ge-Detek-
tor beträgt die beobachtete Messeffi-
zienz für 137Cs (� bei 662 keV) in der
Ringschale 0,99 % und in der Dose
1,38 %, mit dem Quotienten wie oben.
Die Messeffizienz für 137Cs in der
Ringschale ergibt sich gleichermaßen
als Produkt der einkalibrierten Detek-
toreffizienz bei 662 keV von 1,17 %
und der Übergangswahrscheinlichkeit
der �-Linie von 0,85. In unserem Fall
gilt somit 1,17 % × 0,85 = 0,99 %.
Qualitätssicherung der Referenz-
strahler
Zur Qualitätssicherung der Referenz-
strahler wurden die Graspulverchargen
und alle Referenzstrahler je dreimal
eine Stunde lang gemessen. Die Refe -
renzstrahler sollen ja zur Qualitäts -
sicherung der Messungen der Ringver-
gleichsteilnehmer, insbesondere nicht
amtlicher, beitragen. Die Streuung der
Aktivitätswerte der Referenzstrahler
beträgt 2 � < 5 %. Dies gilt auch für 
die Zählstatistik und die Streuung zwi-
schen den Messreihen. Nur drei Dosen
wurden aussortiert.
Die gute Reproduzierbarkeit der Refe-
renzstrahler beruht sowohl auf dem
Referenzmaterial als auch auf dem
Herstellungsverfahren. Für die übli-
chen käuflichen Referenzstrahler wer-
den hochkonzentrierte, nukleartech-
nisch hergestellte Radionuklidlösun-
gen verwendet. Das Abmessen und
Einmischen ist für sehr kleine Mas-
sen mehrfach problematischer als für
die größeren Massen unseres in der
freien Natur gewachsenen Grases. 
100 Bq nuklidreines 137Cs wiegen nur
30 × 10–12 g. Dagegen wiegen 100 Bq
137Cs an unser Graspulver fest gebun-

den ca. 12 g. Zudem werden mit Char-
gen von 1.750 g Gesamtmasse gleich-
zeitig entweder eine Ringschale plus 
7 Dosen oder 20 Dosen befüllt.
Von Interesse für Teilnehmer der Ring-
vergleichsmessung war, ob eine An -
schlusskalibrierung von ihrer kali-
brierten Geometrie zur Geometrie der
Referenzstrahler auch mit einem leicht
erhältlichen Ma terial möglich ist. Für
Kaliumchlorid mit 40K (� bei 1.460 keV)
wurde der nahezu glei-
che Geometriefaktor von
g = 0,72 beim Übergang
von Ringschale zu Dose
gemessen wie für 137Cs
(� bei 662 keV). Elegante
40K-Quellen für die Do -
sen sind „Kalinor Hart-
kapseln“ mit je 600 mg
Kaliumchlorid, entsprechend 315 mg
Kalium, oder „Magium K forte Tablet-
ten“ mit je 80 mg Kalium.
Geometriefaktor bei niedrigerer
 Energie
Bei deutlich niedrigerer Energie ist der
Geometriefaktor etwas größer. So wur-
den nach dem Ereignis von Fukushima
vom 23. März bis 8. April 2011 auf
dem Campus der Universität Regens-
burg täglich mit zwei Hochleistungs-
saugern Staplex 10 bis 12 Stunden 
lang 900 m3 bis 1.200 m3 Luft gesam-
melt. Auf vier Glasfaserfiltern von 
11 cm Durchmesser waren dann auf
einer Fläche von 9 cm Durchmesser
etwa 1 Bq 131I (� bei 364 keV). Für die
Anschlusskalibrierung diente selbst
hergestelltes hoch radonhaltiges Was-
ser mit 214Pb (� bei 352 keV) in einer
alten Butterdose von 9 cm Durchmes-
ser mit einer Füllhöhe von einigen
mm. Der Geometriefaktor war g = 0,8.
Staplex und Glasfaserfilter sind hiesige
Standardsammler für Radonzerfalls-
produkte zur Schnellmessung mit dem
vor 20 Jahren entwickelten „Living
Level Monitor LLM mab 500“ mit
großflächigem Proportionaldetektor.
Vier Teilnehmer der Ringvergleichs-
messung verwendeten NaI-Detekto-
ren. Deshalb wurde ein alter tragbarer
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im Gießharz
nur 1%

Messeffizienz
für 137Cs

in Ringschale
3,80 %
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messungen. Wie einige Rückmeldun-
gen zur Kalibrierung zeigen, waren
nur wenige Teilnehmer in der glück -
lichen Lage, für die leere Dose eine
Kalibrierlösung zu besitzen oder gar
einen Refe renz strah ler in gleicher Geo -

me trie. Diese Teil neh -
mer hatten die besten Er -
geb nisse eng um 124 Bq.
Die An schluss kali brie -
rung von ihrer bis her
ver wen deten Geo me trie
zur PP-Dose wurde von
den anderen Teil neh -

mern, sofern ihre Angaben da zu eine
Aus sage er lau ben, ganz un ter schied -
lich vollzogen – von einigen Teil-
nehmern mit kleinen Unterschieden
zwischen den beiden Geometrien mög-
licherweise überhaupt nicht, von ande-
ren mit verschiedenartigen Rechenpro-
grammen. 
Viele Teilnehmer glauben wohl der
Kosten wegen auf Referenzstrahler 
verzichten zu können und sich einer
auch nicht kostenlosen Software an -
vertrauen zu dürfen. Leider werden
kommerzielle Referenzstrahler oft mit
kurzlebigen, statt mit langlebigen Ra -
dionukliden angefertigt, auch wenn
letztere vollkommen genügen wür-
den. Mit unseren Referenzstrahlern
von guter Lebensdauer kann nun im
Messbedarfsfall 137Cs in Lebensmit-
teln einfach und zuverlässig gemessen
werden.

Referenzstrahler als Dank für die
 Mitarbeit
Die Teilnehmer erhielten nach Rück-
sendung des Referenzstrahlers der 
1. Serie einen Referenzstrahler einer 
2. Serie in gleicher Dosengeometrie
zum Verbleib als Dank für die Mit -
arbeit und zur eventuellen Verwen-
dung beim nächsten Messbedarfsfall.
Die Abbildung 2 zeigt die bisher erhal-
tenen Ergebnisse. Die Labornummer ist
nicht die gleiche wie in Abbildung 1,
sondern die Nummer des Strahlers der
neuen 2. oder A-Serie. Diese wurde in
zwei verschiedenen Aktivitäten herge-
stellt: A4 bis A17 mit 54 Bq und A18
bis A40 mit 42 Bq. Referenzdatum ist
der 1. März 2012. Die Streuung der 
2. Serie ist viel geringer als die der 
1. Serie. Die mitgeteilte Aktivität der
Strahler der 1. Serie konnte ja, falls
notwendig, zur Kalibrierung dienen.
Die Aktivität der 2. Serie ergab sich
dann mittels Dreisatz aus dem Ver hält -
nis der Nettoimpulsraten N1 und N2.

Ausblick und Einladung für eine
zweite Ringvergleichsmessung
Die positive Resonanz auf die nur
spontan und informell angekündigte
erste Ringvergleichsmessung und die
Streuung der Ergebnisse zeigen einen
echten Bedarf für derartige „sportliche“
Übungen. Deshalb sei hiermit die Ein-
ladung für eine zweite, universitäre
Ringvergleichsmessung für 2013/14

ausgesprochen, auch für Nichtmitglie-
der des Fachverbandes für Strahlen-
schutz. Es werden wieder gleichartige
Dosen mit gleichartigem Referenzma-
terial, doch mit anderen Aktivitäten
zum Einsatz kommen. Interessenten
werden gebeten, sich vor dem 30. Juni
2013 beim Autor anzumelden. Die
Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wie ge -
zeigt, können Referenzstrahler mit
verschiedenen Aktivitäten von 137Cs,
fest gebunden an original südbayeri-
sches Graspulver in Gießharz, in nahe -
zu beliebiger Geometrie kurzfristig
und kostengünstig angefertigt werden.

Dank
Herzlichen Dank sage ich H. Wersho-
fen, Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt, und U. K. Schkade, Bundesamt
für Strahlenschutz, für ihre Teilnahme
an der Ringvergleichsmessung. Dank
gebührt auch J. Putzger, Universität
Regensburg, für wertvolle Gespräche
und Hilfe sowie der Bayerischen Lan-
desversuchsanstalt für Tierzucht in
Grub für Graspellets der Jahre 1986,
1994 und 2011. �
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Abb. 2: Ergebnisse für die Referenzstrahler der 2. Serie
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Aufklärungsarbeit in Japan
Kurz vor dem Jahrestag des großen To -
hoku-Erdbebens in Japan am 11. März
2011 mit folgendem Tsunami und 
da durch ausgelösten Reaktorunfällen
in Fukushima hat die Deutsche Bot-
schaft in Tokyo ein drittes „Town hall-
Meeting“ (www.tokyo.diplo.de/Vertre
tung/tokyo/de/002__Krise/Townhall-
Meeting__3.html) durchgeführt, dessen
Schwerpunkt bei der Wiederaufbau-
hilfe für die vom Tsunami zerstörten
Einrichtungen lag. Gleichwohl be -
trafen die meisten Fragen der ca. 160

anwesenden Zuhörer in der anschlie-
ßenden Diskussion die radiologische
Situation. Der Autor, der mehrfach an
der Botschaft als Berater
Strahlenschutz, wie auch
andere erfahrene „Strah-
lenschützer“ (d. h. häufig
Ruheständler), tätig war,
hat dazu einen kurzen
Vortrag gehalten (Abb. 1),
in dem er die schon beim
zweiten Townhall-Meeting im Sep-
tember 2011 dargelegten Informatio-
nen zum Strahlenschutz fortschrieb.

Verunsicherungen über die
Strahlen exposition in Japan
Nach Abschluss der offiziellen Dis -
kussionsrunde, die zeigte, dass noch
immer Verunsicherung bei den in
Japan lebenden Deutschen bezüglich
der Strahlenexposition besteht, wurde
noch in kleineren Gruppen weiterdis-
kutiert. Dabei sprach ein deutsch-
koreanisches Ehepaar mich an und be -
richtete, dass es Ende März/Anfang
April 2011 Japan in Richtung Deutsch-
land verlassen hatten, um weiterer
Strahlenbelastung zu entgehen. Auf
Bitten der Frau wurde die Unterhal-
tung in Englisch geführt, da sie nicht
so gut Deutsch konnte. Der Mann er -
wähnte, dass er in Deutschland seinen

Arzt aufgesucht habe, um
sich auf mögliche Strah-
lenschäden untersuchen
zu lassen. Der Arzt habe
ihn aber beruhigen kön -
nen, er habe zwar Stron -
tium in den Knochen nach -
weisen (!) können, aber

gleich dazu gesagt, dies sei sehr ge-
ring und könne nicht aus Fukushima
stammen, sondern sei wohl noch auf
Tschernobyl zurückzuführen!

Wie erkenne ich im Körper ein-
gelagertes Strontium?
Auf meine vorsichtige Frage, wie der
Arzt das Strontium gemessen habe,
erklärte der Besorgte, mit einem ent-
sprechenden Messgerät, wobei er die
typische Bewegung andeutete, wenn
man mit einem Kontamina tions moni -
tor am Arm entlang misst. Zusammen
mit einem an der Diskussion be tei -
ligten Mit arbeiter des TÜV in Japan
erläuterten wir dem Ehepaar, dass man
Strontium so nicht von außen messen
könne. Ich deutete an, dass der Arzt
wie ein Scharlatan beraten habe und

„Strahlenuntersuchungen“ nach dem Fukushima-Ereignis
U n t r a g b a r,  ä r g e r l i c h  o d e r  e i n f a c h  k u r i o s ?

Im folgenden Beitrag berichtet Horst Miska über ein Erlebnis am Rande sei-
ner Strahlenschutz-Informationsvorträge in Japan im Rahmen
von einschlägigen Veranstaltungen der Deutschen Botschaft in
Tokio. Ärgerlich ist dabei nicht, dass viele Leute – und darun-
ter auch Ärzte – nicht wissen, wie man Strahlung und beson-
ders radioaktive Isotope richtig misst. Untragbar aber ist, dass
sie solche Messungen trotzdem durchführen und die Ergebnisse

dann offenbar selber für richtig halten.

Diskussion der
radiologischen

Situation

Abb. 1: Horst Miska bei seinem Vortrag in Japan
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sie sich beim nächsten Arztbesuch das
Geld für die „Strahlenuntersuchung“
zurückgeben lassen sollten.

Wie können wir die Situation
verbessern?
Im Verlauf der weiteren Diskussion
brachte ich dann den unter Physikern
bekannten Spruch (auf Deutsch!) „Wer
misst, misst Mist“ vor, worauf die Frau
befreit auflachte und sagte, dies hätte

sie sogar verstanden. Dabei interpre-
tierten sie den Spruch aber wohl so,
dass man bei Messungen „im Nebel“
stochert, sicher eine fast gleichwertige
Bedeutung. Ich erklärte ihr dann, dass
„Mist“ nicht Nebel bedeute, sondern
„Manure“ sei, dies aber tat der Erleich-
terung des Paares keinen Abbruch!
So kurios und fast unterhaltsam diese
Geschichte auch ist, sie weist deutlich
auf die mangelhaften Kenntnisse vieler

Ärzte im Strahlenschutz hin. Wie kön-
nen wir diese unbefriedigende Situa-
tion verbessern?

Horst Miska, Klein-Winternheim
E-Mail: horst.miska@t-online.de �

Anmerkung der Schriftleitung:
Wir legen großen Wert auf die Fest -
stellung: „Nur wer’s nicht kann, misst
Mist.“
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Defining the term Hormesis
Radiation hormesis – the concept that
a little bit of radiation might reduce
cancer risk – really sounds too good 

to be true. And, lest you
wonder, this column is
not about the continu-
ing controversy about
our bodies’ response to
low levels of radiation!
But there is more to this
concept than wonder-
ing about biochemistry,

adaptive response, and so forth. Hor -
mesis is the concept that a little bit of
radiation exposure might be good for

us, and there is more to this than sim-
ply looking at biochemistry.
Let’s start by defining the term. Hor -
mesis refers to a positive response
when exposed to something that is
potentially risky. But this concept is
far broader than radiation hormesis –
consider our vitamin supplements that
expose us to trace amounts of toxic
metals such as selenium, cobalt, cop-
per, and nickel; not to mention vita-
mins A and D – all of which are toxic
in high enough doses. Or the aspirin
that I take at the urging of my car-
diologist – a single daily baby aspirin 
is good for my health while the whole

bottle will be fatal. And for that mat-
ter, we can die from too much water –
drowning is one way to do this, but
hyponatremia (loss of sodium) after
excessive ingestion of distilled water
can do the trick as well. The 16th cen-
tury alchemist Paracelsus pretty much
addressed this topic when he famously
noted that “Poison is in everything,
and no thing is without poison. The
dosage makes it either a poison or a
remedy.” But what if we define hor -
mesis as being a net positive impact
from exposure to something that can
be harmful?

Diagnostic medical exposures:
Are they “good” or “bad”?
So let’s think about medical radiation,
and for the sake of argument, let’s 
further assume that all exposure to
radiation at any level of exposure car-
ries with it some level of risk with a
slope factor of 5% per Sv. To that 
let’s further assume that a single x-ray
exposes one to 1 mSv and that a single
whole-body CT scan carries with it an
exposure of 20 mSv. Can we claim a
sort of “soft hormesis” if the medical
benefit of exposure to these exams out-
weighs the long-term risk of cancer?

An American Perspective
A n o t h e r  T a k e  o n  H o r m e s i s

Eine wesentliche Rolle spielt in fast allen Beiträgen unseres aktuellen Schwer -
punkts die Frage der Beurteilung und Abwägung von Risk und
Benefit, von Schaden und Nutzen in der radiologischen Diagnos-
tik. Auch der folgende Beitrag von Andy Karam beschäftigt sich
mit diesem Thema – wie immer gewohnt provozierend und auf
der Grundlage eigener praktischer Erfahrung. Und zum Ende sei-
nes Essays erwartet Sie eine Überraschung: Da erhält der Begriff

„Hormesis“ nämlich auf einmal eine ganz neue Bedeutung.

”A little bit
of radiation

might be good
for us”
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In some cases, without a question. If
the radiation, for example, helps the
doctors to diagnose and treat a condi-
tion that would otherwise have been
fatal then the math is easy – a 100 %
chance of fatality (in the absence of
medical radiation) certainly outweighs
a fraction of a percent risk of develop-
ing cancer in a few decades from the
radiation exposure. So radiation used
to locate an aneurysm or to diagnose
cancer is radiation well-used. But what
about the radiation I received last 
year to diagnose what turned out to 
be appendicitis? First, appendicitis can
be fatal – one of the other patients on
my floor in the hospital almost died
from a ruptured appendix and barely
made it to the hospital in time. But
could my appendicitis have been diag-
nosed without an abdominal CT scan,
and was my radiation exposure really
“good” exposure?
First, we know that it’s possible to
diagnose appendicitis without an x-ray,
and I had a bunch of the classic symp-
toms – migrating pains in the abdomen
that settled in the lower right quad-
rant, pain when the doctor poked me

there, tight abdominal
muscles on that side,
nausea, and so forth. On
the other hand, there’s a
chance that a patient
won’t have the classic
symptoms, or that a per-
son can have symptoms
without having appen-

dicitis (something that happened to me
three years ago). So without a confir-
matory x-ray or CT scan there’s the
chance that a patient could undergo
needless surgery or of misdiagnosis,
each of which carries a bit of risk. Not
many patients die in surgery, but it
happens – the mortality rate among
appendectomies (according to the web-
site surgery.com) is about 10–6 which
is about the same as a radiation dose 
of about 0.2 mSv. So in my case I can
say that the 10 mSv I picked up from
my CT scan might have been a bit

riskier than having unnecessary sur-
gery. Having said this, I also have 
to admit that I didn’t weigh these 
odds when the surgeon recommended
a CT – I was in some pain and just
 nodded my head as they wheeled me
off to Radiology.
One can make a case that the radiation
from a CT may or may not have been
justified by the risk of misdiagnosis in
the case of my appendectomy – I can
say from personal experience that the
appendectomy took more than a week
to get over and I’d not want to have a
needless surgery. But what about a
simple broken bone, where nobody’s
life is at risk? Or dental x-rays for 
that matter? Is there a point at which
the radiation risk – however slight – 
is simply not justified by the medical
benefit?
In the case of my appendectomy – and
in the case of other such low-risk sur-
gical procedures it’s quite possible that
the radiation risk simply isn’t justified.
But in the case of broken bones I am
guessing that there’s more than the
simple risk factors to consider.
As one example, how can we assign a
risk factor to a badly set arm or leg?
These might not be fatal, but they can
certainly detract from quality and ease
of life. One can argue that the low 
radiation dose from an orthopedic 
x-ray is balanced by the benefit of
having a properly set bone.
I acknowledge that there are likely
many times that diagnostic medical
radiation might not always be called
for and there are likely a number of
instances in which radiation is pre-
scribed as a reflex rather than after a
careful appraisal of risk versus benefit.
However, I would also point out that
medicine – specifically modern medi-
cine – is a tremendous asset to society.
It’s also worth pointing out that most
surgeries are not nearly as benign as
appendectomies – the surgical fatality
rate can approach 20 % for many coro-
nary surgeries so in this area alone 
it would seem that the radiation risk

from angiograms and other interven-
tional radiology examinations is likely
dose well-spent.

Getting back to the original
point
So, getting back to the original point, if
medical radiation saves more lives
than it costs, can we – should we – say
that there is a net hormetic effect from
this level of radiation exposure, or do
we only apply the term “hormesis” to
the biological changes induced by the
radiation in our bodies? Radiation is 
a physical phenomenon
that causes biological
effects and that pro-
vides both benefit and
detri ment to society. Be -
cause of this I would
argue for a broader view
of the term hormesis,
that we should look at the overall
impact of radiation (medical and other-
wise) on our society and to balance
that overall benefit against the risk it
poses.

Andy Karam
E-Mail: akaram238@gmail.com �
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What is the
risk factor
to a badly
set arm?

Looking at the
overall impact
of radiation

Haftungsausschluss

Die Inhalte dieser Zeitschrift  werden
von Verlag, Herausgeber und Autoren
nach bestem Wissen und Gewissen
erarbeitet und zu sammengestellt. Eine
rechtliche Gewähr für die Richtigkeit
der einzelnen Angaben kann jedoch
nicht übernommen werden. Gleiches
gilt auch für die Websites, auf die ver-
wiesen wird. Es wird betont, dass wir
keinerlei Einfluss auf die Inhalte und
Formulierungen dieser Seiten haben
und auch keine Verantwortung für sie
übernehmen. Grundsätzlich gelten die
Wortlaute der Gesetzestexte und Richt-
linien sowie die einschlägige Recht -
sprechung.
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Die Problematik
Auslöser für das Fachgespräch an der
DHBW war eine doch kontroverse Dis-
kussion dieses Themas beim „8. Exper-
tentreffen Strahlenschutz“ vom 7. bis
9. März 2012 in Bamberg. Die Proble-
matik wird durch Abbildung 1 verdeut-
licht.
Beispiel Wischtest
Eine Unsicherheit des Wischfaktors f
von ca. 60% würde nach Abbildung 1

bedeuten, dass man eine geforderte
Nachweisgrenze des Messverfahrens
nicht einhalten kann, obwohl der
Messwert eindeutig erkennbar und
natürlich auch quantifizierbar ist (Er -
kennungsgrenze y* endlich!). 
Es ist nur schwer nachzuvollziehen,
dass die Nachweisgrenze y# als Funk-
tion von urel.(w) schon für endliche
Werte von urel. über alle Grenzen wach -
sen soll.

„Unendliche Nachweisgrenzen“ nach DIN ISO 11929?
F a c h g e s p r ä c h  i m  S t u d i e n g a n g  S i c h e r h e i t s -
w e s e n  d e r  D u a l e n  H o c h s c h u l e  K a r l s r u h e
( D H B W  K a r l s r u h e )  a m  1 7. A p r i l  2 0 1 2

Im Rahmen der Reihe Fachgespräche über aktuelle Themen im
Strahlenschutz fand am 17.4.2012 ein Fachgespräch insbeson-
dere mit betroffenen Ausbildungsfirmen der DHBW zum Thema
„Unendliche Nachweisgrenzen nach DIN ISO 11929“ statt.

Analyse des Problems
Eine eingehende Analyse des Problems
zeigt indes, dass bei korrekter Berück-
sichtigung („Fehlerfortpflanzung“) der
Korrelationen (Kovarianzen) von ge -
messenen Impulszahlen N und der
Größe w diese Unendlichkeiten nicht
mehr auftreten. 
Dass die Impulszahl N mit der Zähl -
wirksamkeit � oder mit dem Wisch -
faktor f korreliert, ist un mittelbar 
einsichtig (je größer z. B. �, desto grö-
ßer N oder je größer f, desto größer N
etc.). DIN ISO 11929 betrachtet N in
den angegeben Formeln unabhängig
von w.
Für k = k1–� = k1–� und w = � erhält
man z. B. in der Gauß’schen Nähe-
rung der Zerfallswahrscheinlichkeiten
folgende Ergebnisse (siehe Kasten).

Eine weiter gehende Berücksichti-
gung von Korrelationen im Rahmen
des GUM Supplement I liefert hinge-
gen wieder eine (durchaus zu erwar-
tende) moderate Zunahme von Erken-
nungsgrenze und Nachweisgrenze als
Funktion von urel. (w) – allerdings nicht
divergent.

Abb. 1: Nachweisgrenze y# und Erkennungsgrenze y* als Funktion urel . (w) = �w/w der
relativen Unsicherheit des Produkts von w = � . � . … . f (Zählwirksamkeit �, Ausbeute �,
Wischfaktor f etc.)

Erkennungsgrenze

y* = k · 1 · ö<N0>
· (1 + 1)––– –––– – –<�>   t0 tb t0

analog DIN ISO

Nachweisgrenze

y# = 2 · y* + k2
–––––––<�> · tb

t0, tb Messzeiten Nulleffekt,
 Bruttoeffekt

<�> Erwartungswert Zählwirk-
samkeit

<N0> Erwartungswert Nulleffekt-
Impulszahl

y# =
y* + const.

––––––––––––––
1 � k2 • u2

rel.(w)

urel.(w)
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Weiter gehende Informationen
Detailliertere Informationen hierzu
können dem Einführungsvortrag zu
diesem Fachgespräch, der als Diskus -
sionsgrundlage dieses Fachgesprächs
und der vorgestellten Ergebnisse diente

(Download unter www.dhbw-sicher
heitswesen.de), entnommen werden.
Der Studiengang Sicherheitswesen wird
auf seiner Webseite weitere Informa-
tionen zu diesem Thema sowie eine
numerische Online-Berechnungsmög-

lichkeit der charakteristischen Kenn-
größen von Strahlenschutzmessungen,
auch für Anwendungen im Low-level-
Bereich, bereitstellen.

Wolfgang Kraut, Karlsruhe
E-Mail: kraut@dhbw-karlsruhe.de �
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Wo sind die Apps zu finden?
Inspiriert von einem sehr interessan-
ten Artikel in der HealthPhysics vom
April 2012 habe ich mich bei den zwei
großen Smartphone- und Tablet-PC-
Betriebssystemen Mac iOS (Apple) und
Android (Google) einmal umgeschaut,
welche Apps zu den Themen Strah-
lung und Radioaktivität angeboten
werden. Bei über 500.000 Apps im
Apple Appstore ergab die Suche nach
dem Thema „Strahlung“ (bzw. „Radia-
tion“) 35 Treffer, die Suche nach dem

Thema „Radioaktivität“ (bzw. „Radio-
activity“) 45 Treffer; im Google Play -
store die Suche nach „Strahlung“ (bzw.
„Radiation“) 96 Treffer, die Suche nach
„Radioaktivität“ (bzw. „Radioactivity“)
50 Treffer. Die Suche nach „Strah-
lenschutz“ (bzw. „HealthPhysics“) er -
gab bei beiden Systemen nur wenige 
(< 5) Treffer. Apps, die bei unterschied-
lichen Anfragen mehrmals als Ergeb-
nis an ge zeigt wurden, wurden mehr -
fach ge zählt.
Die meisten Apps in beiden Stores sind
wohl eher dazu gedacht, Unwissende
hinters Licht zu führen oder Angst 
vor nicht vorhandenen radiologischen
Ge fährdungen zu verursachen oder zu
schüren. Bis hin zu Apps, die glauben

Smartphone Apps für Strahlenschützer
A u c h  f ü r  d e n  S t r a h l e n s c h ü t z e r  g i b t  e s  
i n t e r e s s a n t e  A p p s

Für immer mehr Menschen gehören technische Geräte wie Smartphones,
Tablet-PCs oder Notebooks zum Alltag dazu. Für den täglichen und persön -

lichen Gebrauch lassen sich alle möglichen
Apps1) auf das Gerät installieren. Unter den
ca. jeweils 500.000 Apps im Apple Appstore

und im Google Playstore finden sich auch einige Apps zu den Themen
Strahlung und Radio aktivität, die durchaus für den Strahlenschützer sinnvoll
und verwendbar sind. Einige davon werden hier vorgestellt.

machen, röntgen zu können, wird alles
angeboten. Nichtsdestotrotz gibt es
auch ein paar sinnvolle und (nicht nur)
für den Strahlenschützer gut nutzbare
Apps, von denen hier eine kleine Aus-
wahl vorgestellt wird. In diesem Arti-
kel werden nur die kostenlosen Lite-
oder Freeversionen dargestellt. Von fast
jeder App gibt es aber auch kosten-
pflichtige Vollversionen, die einige zu -
sätzliche Optionen bereithalten.

Zerfallsrechner
In beiden Märkten gibt es Apps, mit
denen sich der Zerfall pro Zeit für ver -
schiedene Radionuklide mit Datums -
eingabe berechnen lässt. Hervor zu he -
ben wäre hier zum Beispiel die An -
droid-App „DecayCalculator“ (Abb. 1),
ein einfacher Zerfallsrechner, bei dem
die Möglichkeit besteht, auch Daten

1) Apps sind Anwendungen für Smartphones und
Tablet-PCs, die über einen in das Betriebssys-
tem integrierten Onlineshop bezogen und so
direkt auf dem Gerät installiert werden kön-
nen.
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Abb. 1: Screenshots aus der Android-App
„DecayCalculator“
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von nicht vorgegebenen Radionukli-
den hinzuzufügen. Eine oberflächliche
Überprüfung der durch die App berech-
neten Daten der vorge-
gebenen Radionuklide
hat zu richtigen Ergeb-
nissen geführt.

Radionukliddaten und -suche
In beiden Märkten gibt es Apps, die
grundlegende Radionukliddaten be-
reit halten, hier sei beispielhaft die An -
droid-App „Nucleardatasearch“ (Abb. 2)
ge nannt. Die App lässt die Radio nu -
klid suche über unterschiedliche Such -
kriterien zu, so zum Beispiel nach
Massenzahl oder chemischem Symbol.
Sehr vorteilhaft für die Gamma- oder
Alphaspektrometrie ist die Radio -
nuklidsuche nach Energien. Eine ober-
flächliche Prüfung der
Ergebnisse dieser App
brachte richtige Ergeb-
nisse.

Dosisberechnungen
Auch für Dosisberechnungen für un -
terschiedliche Radionuklide aus vorge-
gebenen Aktivitäten gibt es in beiden
Märkten Apps. Beispielhaft wird hier
die Android-App „Radiation Calculator“
(Abb. 3) vorgestellt. Mit dieser App lässt
sich zum Beispiel durch Eingabe der
Aktivität, des Radionuklids und der Ent -
fernung die Dosisleistung be rech nen.

Aber auch einfache Ab schirm be rech -
nun gen für die Materialien Beton, Blei
oder Stahl lassen sich durchführen.
Diese App beinhaltet auch noch einen
einfachen Zerfallsrechner. Die zum
Test der App für das Ra -
dionuklid 137Cs be rech -
neten und überprüften
Werte waren alle richtig.

Das Smartphone als Messgerät?
Dass das Smartphone als Dosis- und
Dosisleistungsmessgerät verwendet
werden kann, versprechen auch einige
Apps beider großer Anbieter. Im Apple
Store und im Google Playstore las-
sen sich dazu Apps finden. In diesem
Artikel wird dazu beispielhaft über 
die App „GammaPix Lite“ (Abb. 4) be -
richtet. Als Detektor soll die Kamera

verwendet werden. Physikalisch ist
das durchaus möglich, doch um ver-
lässliche Werte zu erhalten, ist, so wie
bei jedem Messgerät, eine spezifische
Kalibrierung notwendig. Eine von
einem Kollegen durchgeführte Mes-
sung während eines Fluges zeigte den
zu erwartenden Dosisleistungsverlauf
(Anstieg bis zum Erreichen der Flug-
höhe, gleichbleibende Dosisleistung
während Halt der Flughöhe und Ab -
nahme beim Lande an flug). Die Un -
sicherheit eines han dels üblichen Ka -
merachips lässt aber erst ab Dosis -
leistungen von einigen µSv/h ver läss -
liche Messungen zu. Auch die Licht -
emp find lichkeit des Ka -
me ra chips hat großen
Ein fluss auf das Mess -
ergeb nis.
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Abb. 2: Screenshots aus der Android-App „Nucleardatasearch“

Abb. 3: Screenshots aus der Android-App „Radiation Calculator“
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Messgrößenumrechner
Durchaus sinnvoll sind Apps, die Um -
rechnungen aller Art, nicht nur von
Strahlenschutzmessgrößen oder Akti-
vitäten, zulassen. Auch von dieser Art

Apps lassen sich bei beiden Stores
einige finden. Eine gute ist die An -
droid-App „ConvertPad“ (Abb. 5). Nach
Einstellen der Kategorie lassen sich
Zahlenwerte für die unterschiedlichs-

ten Messgrößen eingeben und um-
rechnen. Diese App ist durchaus hilf-
reich, insbesondere wenn man die
alten Messgrößen wie
„rad“ und „rem“ in die
aktuellen „Sv“ um rech -
nen muss.

Bewertung
Dieser Artikel gibt natürlich nur einen
groben Überblick über die für einen
Strahlenschützer interessanten Apps
wieder. Es gibt noch viele weitere Apps.
Dem geneigten Leser mag auch aufge-
fallen sein, dass nur Android-Apps vor-
gestellt wurden. Dies mag daran lie-
gen, dass dem Autor nur ein Android-
Gerät (Samsung Galaxy S2) zur Ver -
fügung stand. Deutschsprachige Apps
zum Thema Strahlenschutz und Ra -
dioaktivität gab es nur wenige.
Falls Sie auch gute und verwendbare
oder auch nicht so gute und lächer-
liche Apps, die sich mit dem Thema
be schäftigen, kennen, melden Sie sich
doch bitte beim Autor oder bei der
Schriftleitung. Der Autor wird auf
jeden Fall den „Markt“ im Auge be -
halten und be stimmt noch den einen
oder anderen Artikel über interessante
Strahlenschutz-Apps verfassen.

Sven Nagels, Köln
E-Mail: sven.nagels@googlemail.com

�
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Abb. 4: Screenshots aus der Android-App „GammaPix Lite“

Abb. 5: Screenshots aus der Android-App „ConvertPad“

„blätterwald“ analysiert Medienberichte nach Atomausstieg der Bundesregierung

Atomwende auch in den Medien?
Es handelt sich hier um eine Inhaltsanalyse über Presseberichte, die zum Thema Atomenergie vor, während und nach
Fukushima entstanden sind. Im Zentrum der Studie „Die deutsche Atomwende in den Medien“ steht die Frage, ob 
sich die Berichterstattung nach dem Atomausstiegsbeschluss der Bundesregierung gewandelt hat und ob die regene-
ra tiven Energien davon profitieren konnten. Eine Kurzfassung steht unter www.slideshare.net/numrich/die-deutsche-
atomwende-in-den-medien). Eine lange Version der Studie findet sich auf scribd (http://de.scribd.com/doc/95543158/
Framing-in-der-Berichterstattung-deutscher-Tageszeitungen-zu-Atomenergie-und-regenerativer-Energie-vor-und-nach-
Fukushima-und-dem-deutschen-Atomaussti).

Schriftleitung nach einer Pressemitteilung der Blätterwald GmbH vom 4.7.2012, www.blaetterwald.org
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von den 4 Poster Sessions mit rund
1.100 Postern sowie den 30 Refresher-
Kursen gar nicht erst zu reden. Hier-
von einen Kongressbericht im übli-
chen Sinne zu erstellen, erweist sich
von vornherein als hoffnungslos. Des-
halb werde ich einfach etwas darü-
ber er zählen, was mir in dieser Fülle
selbst am interessantesten schien oder
mich am meisten beeindruckt und ge -
legentlich vielleicht auch irritiert hat
(Abb. 1).
Alle Papers und Posters können jeden-
falls unter www.irpa13glasgow.com
von der IRPA 13-Webseite herunter ge -
laden werden.
Einbezug auch von Nichtteilnehmern
mithilfe der „Social Media“
Außerdem wurden auf diesem Kon-
gress einige Neuerungen eingeführt,
um auch für Nichtkongressteilnehmer
eine Zugangsmöglichkeit zu schaffen.
Digitale Medien wie eine gut ge -
lungene Webseite, Facebook, Twitter,
LinkedIn, Podcasts, Webcasts, eine
Smartphone App, Audioaufnahmen
von Sitzungen und Auffrischungskurse
wurden im Vorlauf bzw. während des
IRPA 13-Kongresses angeboten. 
Einige Sitzungen wurden live über Web -
casts an über 200 Institutionen ge sen -
det. Insbesondere bei den Sitz ungen im
gro ßen Auditorium war das sehr hilf-
reich. Weit über 300 „Tweets“ wurden
während der Sitzungen abgesendet. Die
Podcasts und Webcasts stehen im Inter-
net. Fragen an die Vortragenden konn-
ten – bei manchen Sitzungen sogar aus-
schließlich – per E-Mail oder Twitter
übermittelt werden, wie Sven Nagels
berichtet, der an den Vorbereitungen
dieser Dienste beteiligt war.
Es gab außerdem eine zweistündige
„Public/Schools“ Lecture zur Einfüh-
rung in den Strahlenschutz, an der
1.200 Schüler teilnahmen.

Living with Radiation – Engaging with Society
B e r i c h t  v o n  d e r  I R P A  1 3 - T a g u n g  v o m  
1 3 .  b i s  1 8 .  M a i  2 0 1 2  i n  G l a s g o w

Schon das ebenso aktuelle wie anspruchsvolle Motto der Tagung „Living
with Radiation – Engaging with Society“ (Fukushima inklusive) ließ einen

spannenden Kongress erwarten. Und offen-
bar erwies sich dieses Thema als attraktiv
und der Diskussionsbedarf als groß: Glasgow
wurde zum bisher bei Weitem bestbesuchten

IRPA-Kongress mit rund 1.500 Kongressteilnehmern aus 77 Ländern sowie
86 Ausstellerfirmen und -institutionen. Chapeau vor den Veranstaltern und
Organisatoren, die diesen Ansturm nahezu reibungslos bewältigten, und ein
großes Lob auch dem Programmkomitee, das es ge schafft hat, den hochge-
schraubten Erwartungen bei den wissenschaftlichen Sitzungen weitgehend
zu entsprechen.
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13-18 May 2012 SECC GLASGOW SCOTLAND

IRPA13 Format Highlights
� Key Issue Discussion Sessions (KIDS)

� The views of participants
� Stakeholder Engagement

� What �they� think and how �we� interact
� Public / Schools Lecture

� Digital Aspects
� Webcasts, Social Networks, �Proceedings� on-line

� IRPA13 Results Publication: the Profession�s 
Views
� On-line refinement, publication in JRP

Abb. 1: Das Besondere an IRPA 13

Das wissenschaftliche Programm
Übersicht
Auch beim wissenschaftlichen Pro-
gramm erwies sich IRPA 13 als der

Kongress mit dem größten Angebot. 
In 4 Plenary Sessions und 60 Parallel-
sitzungen wurden mehr als 300 Vor-
träge geboten (siehe Kasten auf S. 74),
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Rahmenprogramm
Im Rahmenprogramm wurden elf „Tech-
nical Visits“ sowie die üblichen Aus-
flüge in die Stadt Glasgow und in die
Highlands angeboten. Das meist kalte
und regnerische Wetter – in den High-
lands sogar Schnee – erleichterte den
Teilnehmern allerdings die Entschei-
dung zum Besuch der Tagung. 
Die „Welcome Reception“ am Sonn-
tagabend fand im nahe gelegenen

„Glas gow Science Center“ statt (Abb. 6).
Außer dem Kongress-Galadinner wur-
den auch ein Schottischer – zwecks
Folklore – und ein Koreanischer –
zwecks Werbung für IRPA 15 – Abend
angeboten, die ich beide nicht be-
sucht habe. In den Pausengesprächen
der jeweils nächsten Tage hatten aber
die Koreaner eindeutig die bessere Be -
urteilung.

Rupprecht Maushart, Straubenhardt
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Abb. 6: Willkommen zum Begrüßungs-
abend

Abb. 5: Ted Lazo, der Vorsitzende des Programmkomitees, bei der Präsentation der
Ergebnisse der Sitzungen

hört hatte. Erwähnenswert aus der
Vollsitzung ist der Beitrag von Abel
Gonzales „Lessons and Challenges 
for ICRP“, der dabei sehr energisch
einige grund sätz liche Defizite in der
Struk tur des Strah len schutzgebäudes
an sprach, da runter auch die ver wir -
rende Viel zahl der Do sisbegriffe (Abb. 2
und 3).
Schlusssitzung
Aus meiner Sicht beispielhaft waren
Verlauf und Ergebnisse der ab schlie -
ßen den Sitzung „Congress Conclu -
sions“. In dieser Schlusssitzung wurde
vom Vorsitzenden des Programmkomi -
tees Ted Lazo für die zwölf Themen -
bereiche des wissenschaftlichen Pro-
gramms jeweils in den Rubriken „The
Current State of Knowledge“ und
„Chal lenges for the Coming Years“
eine kurze, aber sehr aussagekräftige
Zu sam menfassung gegeben, die eben-
falls auf der IRPA-Webseite verfüg-
bar ist. 
Als kommende Herausforderungen im
Themenkreis „Training und Aus -
bildung“ nennt Lazo beispielsweise 
die Verstärkung entsprechender Pro-
gramme in Entwicklungsländern, die
frühzeitige Einbeziehung der nächs-
ten Generation und die Nutzung
neuer Techniken wie E-Learning (wei -
tere Bei spiele Abb. 4, 5). 
Es lohnt sich, diese Schluss folgerun -
gen an zu sehen.

Die Bausteine des wissenschaftlichen Programms

Die Themen der 4 Plenary Sessions
1. Underpinning Science: State of the Art
2. Engaging with Society
3. The System of Protection: Current and Future Developments
4. Lessons and Challenges following the Fukushima Accident

Die 12 in Parallelsitzungen behandelten Themenbereiche
1. Biological and Health Effects of Ionising Radiation
2. Measurements and Dosimetry
3. Radiation Protection System Development and Implementation
4. Stakeholder Engagement and Involvement
5. Non-Ionising Radiation
6. Planned Exposure Situations: Industry and Research
7. Planned Exposure Situations: Medicine
8. Planned Exposure Situations: Radioactive Waste Management
9. Emergency Exposure Situations

10. Existing Exposure Situations
11. Protection of the Environment
12. Fukushima

Strahlenschutz_3-2012_65-124:Inhalt  14.08.2012  11:53 Uhr  Seite 74



K U R Z B E I T R Ä G E

Nachwuchsförderung in UK
durch „The Society for Radio -
logical Protection“ (SRP) – 
SRP Schools Event 2012
Mittwoch, der 16. Mai 2012, war ein
besonderer Tag im Ablauf der IRPA 
13-Konferenz in Glasgow, und das
nicht nur wegen der Mitglieder ver -
sammlung, die am Nachmittag an -
stand. Das sahen die Teilnehmer schon
morgens bei Beginn der Tagung. Meh-
rere große Gruppen von Schülern,
leicht zu erkennen an ihren Schul -
uniformen, warteten vor dem SECC
(Abb. 7). Das Ziel der Schülergruppen
war das SRP Schools Event 2012 für
„S3 Physics Students“, das unsere Kol-
legen von SRP für diesen Tag paral-
lel zur IRPA-Tagung organisiert hat-
ten. Mehr als 1.200 Schülerinnen und
Schüler von Secondary Schools aus
Schottland sind mit ihren Lehrern der
Einladung gefolgt. Sie kamen aus ca.
30 Schulen, was einem Anteil von fast
10 % entspricht. Die Veranstaltung
hatte das Ziel, Interesse für Be rufs-
wege im Strahlenschutz zu wecken.
Der SRP-Präsident John Broughton
formulierte es so: „We see this event 
as being a key way to help address
future skills shortages in this impor-
tant scientific area.“
Zur Information der Schüler gab es in
einer separaten Ausstellungshalle 42
Poster zu Fragen rund um Strahlung
und Strahlenschutz (Abb. 8). Die Pos-
ter sind zu finden bei SRP unter
www.srp-uk.org/news/news-items/
482-schools-event-posters.
Zur Koordination der einzelnen Grup-
pen hatte jede einen Guide durch die
Themen des Tages (Abb. 9 und 10). 
Bei den Postern und weiteren Aus -
stellungsständen auch von Firmen und
Einrichtungen standen Fachleute als
Gesprächspartner bereit. Uns Besu-
cher der IRPA-Tagung beeindruckte 
die offensichtlich reibungslose Organi-
sation dieses Schüler-Events, das mit
Ausnahme der Fahrtkosten von SRP
auch finanziell getragen wurde. Unsere
Kollegen von SRP berichteten, dass zu
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Abb. 7: Am Mittwoch, dem 16. Mai 2012, versammelten sich Schülergruppen vor dem
SECC
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Abb. 8: Overall map of radon potential in Scotland (axis numbers are the 100-km coordi-
nates of the National Grid; © Crown copyright. All rights reserved (Health Protection
Agency, 100016969, 2011); Radon potential classification © Health Protection Agency
and British Geological Survey copyright (2011)
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teilnehmerzahl aus aller Welt zur
IRPA-Tagung gelockt. Dies wurde von
den befragten Ausstellern einmütig als
besonders positiv bewertet. Gerade
Ausstellungen bei Fachtagungen zum
Thema Strahlenschutz sind somit 
für Aussteller und Besucher besonders
effektiv. Nirgendwo sonst ist für die
Aussteller ein so interessiertes Publi-
kum zu finden. Und auf der anderen
Seite ist der Überblick über die Ange-
bote der Firmen für die Besucher eine
gern genutzte Gelegenheit, Neuheiten
kennenzulernen oder sich über Erfah-
rungen auszutauschen.
Für die Tagungsorganisatoren ist die
finanzielle Seite der Ausstellung nicht
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Abb. 11: Leicht erschöpft versammelten sich die Schülergruppen am Nachmittag im
Clyde-Auditorium zum abschließenden Vortrag

Abb. 9: Gut zu erkennen: die Guides der
Schülergruppen Abb. 10: Angeführt von den Guides strömten die Schüler zu den Stationen des Infotages.

ihrer großen Freude dieses Mal beson-
ders viele Schüler gekommen seien.
Am Nachmittag versammelten sich
dann alle Teilnehmer des School
Events im großen Sitzungssaal, dem
Clyde-Auditorium (Abb. 11), zu einem
Vortrag von Prof. Peter Marsden, Head
of Medical Physics at University
College London Hospitals NHS Trust,
über die Wichtigkeit von Strahlung in
der Medizin. Da parallel dazu für uns
Delegierte die Mitgliederversammlung
2012 der IRPA auf dem Programm
stand, konnten wir den weiteren Gang
der Dinge nicht mehr verfolgen.
SRP präsentiert Informationen über
das School Event im Internet unter
www.srp-uk.org/news/news-items/
481-srp-schools-event-2012. Dort sind
die Schüler auch aufgefordert, an einem
Wettbewerb teilzunehmen. Es werden
einmal die besten Antworten auf Pos-
terfragen mit der Darstellung der drei
wichtigsten Dinge erwartet, die an
diesem Tage gelernt wurden. Oder man
kann sich auch mit einem Newsletter-
Artikel beteiligen, der den Tag be -
schreibt. In beiden Kategorien gibt es
als Preis 100 GBP zu gewinnen.
Als FS-Mitglieder ist es für uns inte -
ressant gewesen, welche Anstrengun-
gen unsere Kollegen von SRP unterneh-
men, um schon Schüler mit Fragen des
Strahlenschutzes zu konfrontieren. Ob
dieser Tag für die Schüler im Endeffekt

mehr war als ein Klassenausflug nach
Glasgow, kann ich nicht beurteilen.

Bärbl Maushart, Straubenhardt

Treffpunkt: Ausstellungshalle 4
im Glasgow Exhibition Center
86 Firmen und Organisationen bilde-
ten den gern genutzten Treffpunkt bei
IRPA 13 in Glasgow. Nicht nur das
schlechte Wetter während der Tagung
sorgte für guten Besucherstrom an 
den Ständen. Die Ausstellungsstände
waren auch um die Kaffeepauseninseln
herum angeordnet, sodass es immer
wieder Gründe gab, sich in der Ausstel-
lungshalle zu treffen (Abb. 12). Glas-
gow als Tagungsort hatte eine Rekord-
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StrahlenschutzPRAXIS und dem euro-
päischen Schwerpunktthema konnte
dabei vertiefend über die Aktivitäten
des FS informiert werden. Herzlichen
Dank an die TÜV Media für die Bereit-
stellung und den Versand der 100 SSP-
Hefte für Glasgow. 
Zwei bemerkenswerte Standnachbarn
des FS sollen hier erwähnt werden. Auf
der einen Seite residierte der gast -
gebende Strahlenschutzverband SRP
(Society for Radiological Protection)
aus UK. Stolz präsentierten die Kolle-
gen ihre Auszeichnung für ihre 50-jäh-
rige Arbeit durch Queen Elizabeth II
(Abb. 15). Und das konnte es nur in
Schottland geben: ein spezielles Schot-
tenkaro in Blau, Grau und Rot, das 
es verarbeitet als Krawatten, Schals
oder Tücher am anderen Nachbarstand
des FS zu kaufen gab (Abb. 16). Als
Erkennungszeichen wur den nicht nur
diese „IRPA 13-Kra watten“ im Laufe
der Tagung immer öfter getragen. 
Ja, der Vorsitzende des Kon gress pro -
gramm komitees Ted Lazo trug seine
spezielle Schottenmütze sogar wäh -
rend der ge samten Tagung.

Bärbl Maushart, Straubenhardt

Nachwuchspreis
Für den im Wesentlichen vom FS und
von der Österreichischen Gesellschaft
initiierten und in Glasgow zum ersten
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Abb. 12: IRPA 13 bot zur Kaffeepause Informationen in der Ausstellung und bei den
Postern

Abb. 13: „Am Stand von automess 
wurde der Service des Strichcodes gerne
ge nutzt“, so Erich Pascht.

Abb. 14: Am FS-Stand wurde nicht nur über die bevorstehende Mitgliederversammlung
der IRPA diskutiert. Im Bild: Sven Nagels, Delegierter, Renate Czarwinski, noch Vize-
präsidentin der IRPA, und Dr. Bastian Breustedt, KIT (v. l. n. r.)

unerheblich. Das Lob der Aussteller
für die Organisatoren betonte vor allem
die Größe der Halle und die gute Vor-
bereitung. Allerdings wurde die Länge
der Ausstellung kritisiert: Ein Tag we -
niger wäre für die Firmen effektiver.
Strichcode zur Besucheridentifikation
Die Teilnehmer der IRPA-Tagung mach-
ten mit einigen elektronischen Neuig-
keiten der Informationsvermittlung
auf Tagungen Bekanntschaft. So war
die Tagung nicht nur über kostenfreies
WLAN immer mit der Welt verbun-
den, zusätzlich hatte jeder Teilneh-
mer auf seinem Namensschild einen
Strichcode, unter dem seine Anmelde-
daten gespeichert waren. Für die Fir-
men gab es das Angebot, einen Strich-
code-Leser zu mieten, um bei Gesprä-

chen mit Besuchern unkompliziert, die
Namen zu speichern. Dieser Service
wurde von einigen Ausstellern gerne
genutzt und hat ihnen die Arbeit am
Stand erleichtert (Abb. 13).
FS-Stand mit Werbung für IRPA-
Tagung in Genf 2014
Traditionsgemäß war auch der Fach-
verband für Strahlenschutz mit einem
Stand in Glasgow vertreten (Abb. 14).
Die Plakate warben für die Teilnahme
an der Tagung in Genf. Und viele
kleine Schweizer Schokoladentäfel-
chen lockten immer wieder an den
Stand. Hier waren stets Gesprächs part -
ner des FS zu finden. Sie verteilten
auch Infoflyer über die Kandidatur von
Renate Czarwinski zur IRPA-Präsi-
dentin. Mit der Ausgabe 1/2012 der
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Ankündigung

FS-Jahrestagung vom 24. bis 26. September 2013
Ort: Essen
Essen – Kulturhauptstadt 2010 – steuert einen weiteren Höhepunkt an: 

die Jahrestagung des Deutsch-Schweizerischen Fachverbandes 2013!
In Essen, dessen Geschichte für viele maßgeblich mit dem Hause Krupp verbunden ist, liegen auch Wurzeln des  Strah len -
schutzes, was vielleicht bisher nicht so bekannt ist. Be deutende Persönlichkeiten des Strahlenschutzes sind hier behei-
matet bzw. beruflich tätig. Erwähnt seien hier stellvertretend die Herren Streffer , Müller , Rassow und Ewen – um ihre
Leistungen und Titel aufzuführen, wäre viel Platz nötig.
In Essen wurde im Jahre 2007 die ICRP-Publikation 103 verabschiedet, die den Strahlenschutz der nächsten Dekade
bestimmen wird. An dem historischen Ort, an dem dies geschah, dem Haus der Technik, wird auch die Jahrestagung
stattfinden und zwar vom 24. bis 26. September 2013.

Thema: Neue europäische Strahlenschutznormen
Schwerpunkt werden die neuen europäischen Strahlenschutznormen sein: die EU-BSS. Umstrittenes neues Thema ist der
Umweltstrahlenschutz, aber auch altbekannte Streitthemen – die Dosisrichtwerte (Dose Constraints) und die natürliche
Strahlenexposition durch Radon – werden auf der Tagesordnung stehen. Betrachtet wird ebenfalls die medizinische Strah-
lenexposition. Übrigens, auch in der medizinischen Strahlenanwendung hat Essen bemerkenswerte Innovationen hervor-
gebracht.

Rahmenprogramm
„Essen – Krupp – Eisen – dickwandige Behälter für Transport und Lagerung radioaktiver Stoffe“, so könnte eine andere
Gedankenkette lauten. Die Tagung wird die Möglichkeit eröffnen, Produktionsstätten für Schutzbehälter zu besichtigen,
die in der Entsorgung radioaktiver Stoffe eine wichtige Rolle spielen.
Bitte halten Sie sich den Termin offen und kommen Sie nach Essen! Schließlich gibt es hier auch noch die Zeche Zoll-
verein, Teil des Weltkulturerbes, und die Currywurst rot-weiß, die kurz davor ist, ein solcher zu werden.

Der Tagungspräsident, Norbert Peinsipp
Im Namen des Programmkomitees, Bernd Lorenz

des Kongresses und ein großer Erfolg
war. Jeder der 18 Teilnehmer, so die
Jury, darf sich als Gewinner be trach -
ten, und ich füge hinzu, auch die IRPA
als Promoter des internationalen Strah -
lenschutzes sowie alle Kon gress teil -
nehmer ha ben daraus einen Gewinn
gezogen.
Weiterhin gab es zum ersten Mal auf
einer IRPA-Tagung ein Treffen der
„Young Professionals“ für Berufsein-
steiger.

Rupprecht Maushart, Straubenhardt
Fotos: Abb. 1, 2, 3, 4 + 17 IRPA-Website;
Abb. 5, 6, 7, 9–16 Bärbl Maushart, Strau-
benhardt; Abb. 18 und 19 Olaf Mar-
zocchi, Eggenstein-Leopoldshafen �

Abb. 19: Diese drei Teilnehmer erhielten Awards: Olaf Marzocchi, Nataly Shagiba, Jad
Farah (v. l. n. r.).
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